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1. Beeidigung von Beamten.

(Zürich, Bern, Lucern, Nri, Schwyz, Unterwalden und Zug: Art. 17.)

1. >711 Zürich.

2. 1717 Bern.

3. > 71». Zürich.

4. 1721. Bern.

5. 172!!. Zürich.

6. 1723. Glarus.

7. 1727. Bern.

8. 172». Zürich.

9. 1733. Bern.

1«. 1737. Zürich.

11. 171>. Glarus.

12. 1743. Zürich.

a. Landvögte.

Johann Rudolph Waser, des kleinen Raths. Absch. 59, 8 9.

Johann Rudolph Willading, des großen Raths. Absch. 198, 8 1.

Johann Ulrich Nabholz, des großen Raths. Absch. 138, 8 2.

Bartholomäus Map. Absch. 178, 8 1.

Johann Ulrich Nabholz, des kleinen Raths. (Vor ihm war gewählt, starb

vor seinem Amtsantritt: Jakob Locher, des großen Raths). Absch. 219,

Johann Jakob Gallati, des Raths; er starb während seiner Amtsdauer;

seine Stelle trat sei» Sohn Heinrich Gallati, des Raths. Absch. 234. 8

Rupert Scipio Lcntulus, des Raths. Absch. 266, 8 1

Heinrich Waser, des kleinen Raths. Absch. 299, 8 1

Christian Willading, des großen Raths. Absch. 357, 8 2.

Bernhard Wcrdmüllcr, des großen Raths. Absch. 426, 8 1.

Peter Blumcr, des Raths. Absch. 483, 8 2.

Johann Balthasar Keller, deS kleinen Raths. Absch. 598, 8 2.

13. 1713. Bern.

14. 1721. Bern.

15. 1721. Zürich.

16. 1731. Bern.

l). Landschreiber.

Nicolaus Emanucl Hallcr. Absch. 27, 8 3.

Johann Rudolph Tschiffcli. Absch. 178, 8 1.

Johannes Scheuchzcr, Noll. Itaet. Absch. 224, 8 1.

Emanucl Steck. Absch. 377, 8 2.

17. 1712.

18. 1717.

19. 1727.

29. 173».

21. 1711.

o. Untervogt.

Kaspar Dorcr. Absch. 1, 8 1.

Johann Ludwig Eglofs. Absch. 193, 8 1.

Kaspar Joseph Dorcr, des Raths. Absch. 266, 8 2.

Johann Ludwig Eglofs. Absch. 457, 8 2.

Nach dessen Tode.

Franz Kaspar Eglofs. Absch. 483, 8 3-
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2. AmtSrechnung.

Einnahme.
Pfd. Sch. 2 en.

Ausgabe.
Psd. Sck). Den.

Art. 22. 471» -) — — — — — — Ab sch
23. 7916 9'/2 — 10347 12>/2 —

„ 24. 4743.-) 3964 14 — 5651 6-/2 —

,, 25. 474«. -) 4569 8 — 5429 17 -/2 — l/
. 26. 4747.-) 5427 — — 4420 19 —

,, 27. 474«. -) 3457 7 — 4761 3 1
28. 174« 10584 13 5 5591 15 2

.. 29. 472«. 4739 12 4 5010 7 —

,, 30. 4724 4760 9 7 4175 13 5 5/
» 31. 4722. 4924 2 — 4648 1 —

.. 32. 472». 5506 6 — 4835 3 —

,, 33. 472«. 4330 13 — 4815 14 —

34. 4723. (>642 16 — 6304 3 — l/
35. 472«. 4133 18 1 4365 19 5

>, 36. 4727. 4308 13 — 4646 19 4
» 37. 472«. 5745 19 — 5021 12 — l,
» 38. 472«. 10399 19 3 4974 15 —

» 39. 47»«. 5030 14 3 5768 1 4 ff
,, 40. 47»! 4536 5 4 5406 10 2
„ 41. 47»2. 5392 17 — 5824 15 5
,, 42. 47»». 7240 17 3 4996 16 1 ,,

„ 43. 47»«. 3379 14 3 4629 2 4
„ 44. 47»3. 4507 13 2 7414 8 1

45. 47»«. 4107 — — 4375 7 —

46. 47»7. 3717 19 — 5091 4 —

47. 47»«. 3656 17 — 5192 16 —

48. 47»«. <)
» 49. 47««. -) — — — — — —

» 5V. 47« I . -) — — — —> — —

v 51. 47«2. 0 —^ — — — — —

52. 47«». 4279 13 3 7019 2 5

3.
2.
3.

50, 8 13.
65, 8 7.
83, 3.

108, 8 2.
125, § 1.
138, 8 1.
159, 8 1.
178, 8
193, 8
210, 8
224, 8 1.
234, 8 1.
249, 8 1.
266, 8 1.
284, 8 1.
299, 8 2.
315, 8 1.
327, 8 1.
343, 8 1.
357, 8 4.
377, 8 1.
395, 8 4.
410, 8 1.
426, 8 1-
442, 8 1.
457, 8 1.
474, 8 1.
483, 8 1.
499, 8 1.
508, 8 4.

An», Bestand der Rechnung findet sich im Abschiede nicht angegeben.
er Bestand der Rechnung ist den in Aaran liegenden Manualien enthoben.
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Art. 53, I71A In Betreff der dritten Amtsrechnung ThormannS wird den Gesandten ein

zugestellt. Absch. 56, 8 13. >! 54. 171 5. Die dritte Rechnung Thormanns (von 1714) wird abgcnom"""'

Zürich und Glarus wollen dem Landvogt wegen untergelaufener Irregularitäten das Mißfallen bezeugt'

Berns Gesandlschaft aber glaubt, instruclivnSgemäß die justizmäßige Liquidation so viel als möglich besorg

und zur Beseitigung der Schwierigkeiten nach Billigkeiten geholfen zu haben. Sie ficht alles als beendigt ^

Absch. 65, 8 8. ^ 55. 1717. Bern wünscht, daß die Rechnungsangelegenheit deö Landvogts Thormann

Reine gebracht, und daß die obige Bemerkung abgeändert werde. Zürich beruft sich auf seilt an Bern gestl"^

Schreiben. Bern spricht den Wunsch aus, daß die Gesandten diese Angelegenheit ihren Obern eiiipst^

möchten. Absch. 168, 8 8. ^ 56. 1716 Bern stellt wiederholt sein Verlangen, daß dem Alt-Landvogt Tlp't

mann Satissaction wegen seines Rechnungsgeschäftcs gegeben werde, und erklärt bei seinem gefaßten Entläßt

zu beharren. Zürich ist nicht instruiert. Glarus wünscht dieses Geschäft nach der bisher in den gemeinen

schaftcn gewohnten Rcgierungsmanier abgcthan zu sehen. Absch. 138, 8 27. ß 57. 1716 Auf Berns

erklärt Zürich, dem Alt-Landvvgt Thormann das nach der Rechnung ihm noch Zukommende bezahlen zu

GlaruS ist nicht instruiert. Absch. 146, 8 3. 58. 1721!. Das thormannische Geschäft wird folgc»^

maßen erledigt: a) Dem RathShcrrn Thormann werden zur Saldicrung seiner letzten AmtSrechnung 5666^

ausbezahlt, d) Wegen der von HanS Jakob, Johannes lind Rudolf Bucher zu Lengnau verbreiteten Seh"'"

schrist sollen diese vor offener Session „eine dcmüthigc Entschlagniß und Abbitte thun". Die vorha»^

Eremplarc der Schrift werden zu obrigkeitlichen Händen gezogen, e) Als Entschädigung für die geh"^',

Kosten zahlen die Bücher an Thormann 2566 Pfd. und erhalteil Thurmstrase. Dem Concipisten des

und dem Advocatcn Halter wird das Mißfalle» bezeugt. Das alles wird ausgeführt und das Geschäft "

beendigt erklärt. Absch. 216, 8 36.

1!. Landvoqt.

sZürich, Bern und evangelisch GlaruS: Art. 59. Zürich und Bern: Art. 63—66, 68—73.j

!>. Seine Pflichten.

Art. 59. 1711!. ES wird verordnet, daß der Landvogt die gewohnten zwei Audienztagc wöchentlich ^

gewohnten Audicnzhauö zu Baden halten lind das Oberamt als Consiliarioö zuziehen soll. Absch. 38, 8 i-- ^

66. 1726. Der Landvogt Nabholz berichtet auf ein an ihn gestelltes Verlangen, daß seine beiden

den Rathssitzungcn zu Baden zwar nicht beigewohnt hätte», daß er aber solches dieses Jahr gcthan habe-

wird ihm auf diese Eröffnungen hin aufgetragen, dem großen sowohl, als dem kleinen Rathe daselbst l' ^
wohnen und nach Gutbefindcn auf beider Städte, Zürichs lind Berits, und der Stadt Baden Ehr, Nutze"

Frommen wachsam zu sein. Absch. 156, 8 33.

6. Rcgicrungsjahrc.

Art. 61. 1711!. Aus Landvogt Thormanns und der berncrischcn Gesandtschaft Ansuchen will

Thorniann wegen erlittener Mühsalen ein Zujahr geben, so daß er bis Johanni 1714 Landvogt bleibe" i ^

wenn auch seinem erwählten Landvogt Waser die Jahre 1714 bis 1717 vergönnt werden. Bern macht

Einwendung. Zürich schlägt dann folgenden Wechsel der Regierung vor: Bern 1713 bis 1714, Zürich
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^1717, Bern 1717 bis 1719, Zürich 1719 bis 1721, Bern 1721 bis 1723, Zürich 1723 bis 1725, GlarnS

Ab^ ^ ^ ^ ^ bernerischc Gesandschaft niinmt den Antrag ml ioferon,i,im.

^ ^3, z 15 (Derselbe erhält den 14. Juni 1713 die Genehmigung von Bern.) jj 62. 171.7. Siehe Untcr-

>W ^ ^ Bern wünscht, daß die Regierung in der Grafschaft jedem der beiden Orte, Zürich
^ ^Mi, auf vier statt aus zwei Jahre firiert werde, um einem Landvogtc für die Kosten des Ausritts eine

kv»/^ ^schädigung zu geben, so wie auch Gelegenheit, sich mit den Geschäften besser vertraut machen zu

^ b- ohne daß Zürich benommen sein solle, für seine vier Jahre zwei Landvogtc zu wählen. Zürich macht
^ ^"bürfc und nimmt den Borschlag ml loloi-onclui». Absch. 95, 8 5. ^ 64. 17211. Die Gesandten

""b Bern setzen unter RatifieationSvorbehalt folgenden Turnus für die RcgierungSjahre fest: Zürich

^, ^^(1729—1731), Bern drei Jahre (1732—1734), Zürich drei Jahre (1735—1737), Bern drei Jahre,

)at Glaruö zwei Jahre (1741 und 1742); dann wieder Zürich vier Jahre (1743—1746), Bern vier

^^-^1756), Zürich drei Jahre (1751—1753), Bern drei Jahre (1754—1756), Glaruö zwei Jahre

s^^""d1758) u. s. w. Absch. 299, 8 31). !> 65. 17ttt». Bern macht folgenden Gegenvorschlag: Zürich
haben von 1729—1734, Bern 1735—1741), GlarnS 1741 und 1742; dann Zürich 1743—1749,

»aß/ 175<>, Glaruö 1757 und 1758, jedoch so, daß jedem Stande überlassen sei, seine 6 oder 7 Jahre
ßß Belieben einzurichten. Der Vorschlag wird ml ooluimnclum genommen. Absch. 315, 8 28. ß

Nrc/'^' Zürich hätte gewünscht, daß eö bei dem bisher üblichen Wechsel der RcgierungSjahre geblieben
deranlasit durch den Wunsch Berns, daß zum Zwecke genauerer Bekanntschaft mit dem Lande die

drcj ^ ^ ll'deSmaligen RcgierungSzcit möchte verlängert werden, stellt cS die Zahl der RcgierungSjahre auf

istdeh,^ ^uhrc. Es hebt die Uebclstände hervor, welche mit einem aus eine größere Zahl von Jahren aus-

»Nd ^ ^ßicrungöwcchsel verbunden sind. Bern bringt seine Gcgengründe vor. Nach gewechselter Replik

Zürich die Gesandtschaft BcrnS, die für den Wechsel zwischen drei und vier Jahren an-

^ Gründe ihren Obern vorzutragen. Beider Stände Gesandtschaften machen keine Hoffnung, daß ihre

Ttä und Obern von ihrem Vorschlage abweichen werden. Absch. 321), 8 2. j Dennoch kam zwischen beiden

u»d Übereinkunft zu Stande; wie dieselbe beschaffen war, zeigt daö Verzeichnis; der Landvögte S. 984

'^'1 ^ 17t!>l. BcrnS Gesandtschaft thcilt der glarnerischcn die zwischen Zürich und Bern zu

in ^ ^^"uncne Uebercinkunft in Betreff der RcgierungSjahre mit und bemerkt, daß Glaruö durch dieselbe

^cber und Emolumcnte» nicht geschmälert werde. Die glarncrischc Gesandtschaft hinterbringt diese

^)ren Obern. Absch. 327, 8 2. ß 6s. > 7! l BcrnS Gesandtschaft erklärt instruetionSgcmäft,

^chcr Uuigft getroffenen Übereinkunft für den diesmaligen Umgang sein Verbleiben haben solle, nach

dix^/,^^ch zu bcu bereits genossenen zwei Jahren »och zwei überlassen werden, Bern dann auch vier Jahre

^i> haben soll, darauf Zürich zwei, Bern zwei Jahre. In Beziehung auf die alle zwei Jahre sallen-

hc»,/ "^unentc soll es beim Alten sein Bewenden haben. Wenn dann Glarus seine zwei Jahre vollendet

^er» /, dee nächsten 14 Jahre unter Zürich und Bern zur Hälfte so gethcilt werden, daß Zürich 7,

Zürich einander entweder durch einen oder mehrere Landvögte die Grasschaft verwalten lasse.
b bei 4 und 3 Jahren bei künftigen Umgängen bewenden lassen. Altes wird ml lekoroiuluiu gc-

^ßai/ 327, 8 34. ^ 69. I7t!2. Bern wiederholt seinen Vorschlag für die Zeil nach vollendetem

) ->s>>rich glaubt seine „Dicnstbcgierdc" gegen Bern schon dadurch kund gegeben zu haben, daß eö zu 4 und

^ Einwilligung gegeben habe. Die Sache nnrd wieder nck imloroncku», genommen. ?lbsch. 343,

1 g^ute im März 1739 die von ihm zu vergebenden zwei RcgierungSjahre (1739 bis

124''
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1741) dem zürcherischen Landvvgte Werdmüllcr vergünstigetnnd auf eine neue Vcrtheilung der Regicrungöj^'
angetragen. Zürich trägt darauf an, daß, wenn die zwei Jahre Wcrdmüllers und die zwei glarnerischc» ^
flössen seien, der Regierungswechselalso eingerichtet »verde, daß Zürich 6 Jahre, Bern wegen deö ihm
rcnden Ersatzes 8 und Glarus 2 Jahre die Regierung haben sollen, doch mit dem Vorbehalt, daß Zürich ^
Bern während seiner Jahre einen oder mehrere Landvögte wählen können. Nach diesem Umgang solle
die Regierung aus 7, oder alternative auf 8 und 6 Jahre gestellt werden. Bern nimmt diesen Antrag >>'
Abschied. Absch. 457, 8 24. jj 71. > 7 t I Bern »vünscht sich vertraulich mit Zürichs Gesandtschaft
die Eintheilung der Regierungsjahre zu besprechen. Letztere ist ohne Instruction und bezieht sich auf ihre ^
klärung von 1739. Bern legt ein Project vor, wie die bisherigen Rcgierungsjahre von seinen gn.
und Obern berechnet worden, welches dem Abschieve beigelegt wird. Absch. 483, 8 25. ss 72. 17ÄL. Ob!^
Zürich eS lieber gesehen hätte, wenn man bei der frühem Ucbung geblieben wäre und die Regierungöl^
nicht auf mehr Jahre ausgedehnt hätte, so will es doch die von Bern vorgeschlagene Einrichtung da»» >
nehmen, wenn Bern auf die ihm in diesem Umgang noch rcsticrcnden Regierungsjahre verzichte, wozu ^

schon selbst anerboten habe. Zürich wiederholtseinen Vorschlag von 1739 und trägt darauf an, daß 2^^
1743 der neue Umgang beginnen soll, Zürich mit 6, Bern mit 8, Glarus mit 2 Jahren. Es könnte a ^

später unter beiden Ständen eine Alternative zwischen 8 und 6 Jahren festgesetzt »Verden. Bern, obsche ^
durch un» ein Jahr verkürzt, nimmt den Vorschlag all mlomnä»», ol vocommonütiniluii».Absch. 49l, 8 ^ .
73. 17^2. Bern erklärt, daß cö zu Beseitigungalles »veitläufigen BcrechnenS sich entschlossen habe, auf die ^
nächstfolgenden und die sonst zu völliger Vollendung des gegenwärtigenUmgangs ihm noch gebührenden 2^
zu verzichten, so wie auch von allem Ersatz für diejenigen Regierungsjahre, welche eS Werdmüllcr überlas
habe, zu abstrahieren, und zwar in der Meinung, daß zu Johannis Baptistä 1743 ein neuer Umgang bcg»'
soll, in welchem Bern mit sieben ansangen, Zürich mit sieben folgen, Glarus mit seinen zwei Jahren den ^
gang schließen solle. Wenn aber dieser Vorschlag Zürich nicht gefalle, so »volle Bern den von Zürich
annehmen,welcher darin besteht, daß die beiden nächsten Umgänge Zürich mit 6 Jahren beginnen, Bern ^
8 folgen und Glarus mit 2 jeden Umgang schließen soll; später sollen Zürich 7, Bern 7 Jahre, oder alters

6 und 8 Jahre die Regierung haben, Glarus 2 Jahre. Für diesen letzten Vorschlag ist Zürichs Gesandt! ^
zu stimmen instruiert mit der Erklärung, daß es Zürichs Willkür überlassen bleiben soll, seinen Anthc^
den Regiernngsjahren einer oder mehrcrn Personen zu übertragen, und daß mit den acht Bern in ^
nächsten Umgängen überlassenen Jahren jeder Anspruch desselben aus Compensatio»» frühern Ausfalls
sein soll. Beider Stände Gesandtschaftennehmen die Sache ml retovoaeliim. Absch. 499, 8 16.
ratificicrt diesen Vergleichden 1. September, Bern den 5. September 1742.1

o. Landvogt Thormann.

Art. 74. 17 IS. Berns Gesandtschast eröffnet, daß der gewesene Landvogt Thormann sich einer
digung für die viele Mühe versehe, welche er wegen Einrichtung der Sessionsstubc für den Congreß

habe. Die übrigen Gesandten, nicht instruiert, glauben, dazu nicht Hand bieten zu können. Absch. 65, 8'^
75. 171U Die Gesandtschaft Bernö wünscht in Folge eines Empfehlungsschreibensvon Seite ihrer gn-

und Obern zu Gunsten ThormannS den Entschluß der beiden andern Stände zu vernehmen. Zürich bcrus! ^

auf sein früheres Antwortschreiben. Glarus ist geneigt, gerechte Ansprüche zu befriedigen. Absch. 83, 8 ^
76. 1717. Bern trägt wieder darauf an, daß Thormann eine Entschädigung für seine außerordentliche
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zur Einrichtung der SessionSstubc und für seine Bemühungen beim Bau der Kirche zu Baden möchte
werden. Zürich beruft sich auf sein an Bern gesandtes Schreiben; Glaruö ist zu einer Entschädigung

^"cigt, Bm, ersucht die Gesandten, diese Angelegenheitihren Obern zu empfehlen. Absch. 108, 8 8.

Reiben

Landschrciber.

sZürich, Bern und evangelisch Glarnö: Art. 77.j

^ Art. 77. ! 713 Auf die Anfrage des Landschrcibcrs Hallcr wird in Bcziehuirg aus die Jntradcn eines
^Ichrcibcrs für gut befunden: n) Wenn der Landschreibcr bisher noch neben dem halben Thcil der Judcn-

während der Messe zu Zurzach und dem dritten Thcil der in eines Landvogtö RegicrungSzeitfallenden
W'» jeweilcn noch den Drittel von den daselbst fallenden Audicnzgcldcrnbezogen habe, so solle er es jetzt

Uebcrhaupt soll bis auf eine ausdrücklichgemachte Abänderung in dieser Hinsicht alles beim Alten
l>) Ferner hat der Landschrciber von dem, was den fehlbaren Parteien für Ehr und Gewehr abge-

''°">men worden, seinen Antheil, wie bisher, zu beziehen, o) Endlich hat er, wie bisher, die 100 Pfd. für
,^lMigu»g dcr Mandata und Busicnrödcl, 82 Pfd. für die Bußcntagc und die 25 Schl. als Andicnzgcld von

Urthcil, wie bisher, zu beziehen. Absch. 38, § 12. 78. i 7I^i. Der Landschrciber verwahrt sich da-
Landvogt Thormann mit dem RitterhauS Leuggern eine Bereinigung von Gefällen dieser Com-

^ ^ von mehr als 500 Stück und einen Vergleich von 500 Gld mit Umgehung der Canzlei gemacht habe.
Wird erkannt, daß das gegen die gemachten „Vcrabscheidungen"sei, und daß nach Vcrgleichung des zu

liegenden Urbars die Bereinigung durch die Eanzlci auszufertigen und zu unterschreiben sei. Landvogt,
'chreibcr und Untcrvogl sollen sich um die Gebühr vergleichen, oder BcrnS Gesandtschaft soll, insofern die

schr^ ^hcblich ist, eine vcrhältnißmäßigeAbtheilung machen. Absch. 50, 8 7. 70. '>713. Land-
Kaller berichtet,daß daö Urbar von Leuggern nach letztem Beschlüsse noch nicht ausgefertigt sei, und

vo» Gebühr noch nicht empfangen habe. ES wird erkannt, daß cö trotz der eingekommenen Einsprache
^ ! der Cvmmcndc beim Beschlüsse des vorigen JahreS bleibe» soll. Bern habe zwar voriges Jahr über
»»d ^ >ucht gesprochen und nicht sprechen wollen; hiemit hätten die ergangenen Urthcilc ihre Wirkung

^crlorcn; dennoch aber sprächen die Abschiede für Bereinigung durch die Canzlei zu Baden und die
'ww und die Unterschrift von Seite des Landschrcibcrs. Absch. 65, 8 10.

3 Untcrvo^t zu Baden.

sFuiis katholischeOrte: Art. SV. Zürich und Bern: Art. 82—So, SS.j

^712. Die V katholischen Orte finden cS unpassend, daß der vom Landvogt zu Händen von
Glarus beeidigte Untcrvogt bei den katholischeil Sitzungen abwarte. Absch. 2, 8 16. 81.

Drtssj ^'Atbeiß Schnorf beivirbt sich um die UntervogtSstclle kraft der 1668 von Zürich und Bern crthciltcn
"Ufer Aian erachtet jene Ortöstimmcnbereits erfüllt, lind da seither niemand mehr etwas crtheilt worden

^Aetzt gewesenen unglücklichen Untervogt Schnorf, welcher diese Gnade verwirkt hat, so wird dieser
3"iommen. Absch. Ick, 8 18. jj 82. 1713. Bern dringt darauf, datz ein

Baden zum Untervogt erwählt werde, damit man sich den Katholische» und den Badenern freundlich
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bezeige. Zürich will einen Bürger von Zürich gewählt wissen. Absch. 18, 8 16. ^ 83. 17111 Die Fr»!b'

ob zu einem Untervogt ein Bürger von Zürich oder einer von Baden erwählt werden soll, wird in Folge ci»^

von Zürich an Bern erlassenen Schreibens suspendiert. Absch. 25, 8 21. 84. 1717. Zürich wünscht,^.

Bern den nach Baden erwählten Untcrvogt genehmigen möge. Die bcrncrischc Gesandtschaft bezieht sich

das von ihrem Stande wegen dieser Wahl nach Zürich gesandte Schreiben. Absch. 94, 8 5. 85. 5^'

Zürich bringt die Wahl eines UntcrvvgtS in Verbindung mit der Verlängerung der Rcgierungsjahre der 2a»?

vögte, welche Bern vorgeschlagen hatte, und meint, wenn Bern die Wahl des Untervogts genehmigt habe, ^

werde man sich über jene vergleichen können. Bern erklärt, das» die Untcrvogtci keine Gemeinschaft mit

Verlängerung habe nnv bezieht sich auf seine früher wegen der Untcrvogtci gewechselten Schreiben. Zürich erl»^

um baldige Erledigung dieses Geschäftes. Absch. 95, 8 5. ^ 86. > 717. Bern wünscht, daß die Frage cntlch»'^

werde, wem die Einkünfte der neun Monate lang vaeanten Stelle eines Untervogts der Grafschaft Bade» ß'

fließen sollen. Es ist der Ansicht, daß der Viecuntcrvogt (Dorcr) nach Marchzahl dieselben erhalten solle. 4^

Antrag wird in den Abschied genommen. Zürich wünscht auch zu erfahren, wer unter Thormanns Rcgic^

während und nach dem Krieg die Gefälle des Landschreiberö und dcS Untcrvogteö bezogen habe, deren Stellen

besetzt gewesen seien. Absch. 198, 8 19. 87. 1717. Bern beschwert sich, daß Alt-Landvogt Waftr

Untervogt Stadler, ChirurguS von Zürich, welchen Bern als einen einseitig gegen die Abschiede gewählte» ^

meinen Beamten nicht anerkennen wollte, zu Händen der regierenden Orte in Eid genommen habe, da die

schiede sagen, daß Landvogt, Landschreibcr und Untervogt von den Gesandten der regierenden Orte

werden sollen. Zürich entschuldigt den Landvogt, Bern behält sich Ahndung vor. Die glarncrische Gcs»^

schaft referiert das Angehörte ihren Obern. Absch. 198, 8 29. s 88. 1729. Bern verlangt, daß nun,

dem für Zürich die zwölf Jahre verflossen seien, während welcher es die Untcrvogtci zu Baden zu besetzen lwft

habe, die Besetzung dieser Stelle an Bern für die nächstfolgenden zwölf Jahre komme. Zürichs Gesandt!^

spricht die Hoffnung aus, Bern werde dem Untcrvogt Eglofs, welcher erst 1717 gewählt worden sei, die w

von zwölf Jahren noch vollends angcvcihen lassen. Absch. 249, 8 29.

<». Grafschastslüuser.

Art. 89. >719 Der kranke Grafschaftöläufer Borsinger wird zu einer Beisteuer von 59 bis 199 ^

empfohlen. Bern und Glarus referieren. Absch. 138, 8 21.

7. Huldigung.

4. Den Ständen,

a. Von Seite der Stadt Baden.

Art. 99. 17111. Glarus beschwert sich, daß ohne sein Vorwissen von der Stadt Baden die H»^0'^

aufgenommen worden sei. „Man läßt es dabei gestellt sein." Absch. 14, 8 16. ^ 91. 172<i. Die

Baden wird in die durch die Kapitulation von 1712 vorbehalten? Huldigung genommen, nachdem die

formet festgestellt worden ist. Der Eid wird den 11. August in der Kirche von Schultheiß, Klein- und

räthcn, den Burgern und Einwohnern der Stadt, „den beiden Ständen Zürich und Bern, Glarus aber
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»lvweit scj,^ 1712 gehabten und noch weiter also behaltende Rechte langen", als ihrer rechtmäßigen Obrig-

hclcistct, nachdem die Kapitulation verlesen worden. Die Forderung von Glarus, daß im Eide durchgängig,

° b>c beiden Stände Zürich und Bern genannt werden, auch Glarus beigesetzt werden soll, wird für unzu-

l g erklärt, weil die Kapitulation nur von jenen beiden Ständen geschlossen worden sei, und das Begehren von

^"6, daß ihm seine Rechte bestens vorbehalte» bleiben möchten, für unnothig. Absch. 249, 8 lt. f 92 a. 1727.

^ glarncrjschc Gesandtschaft verlangt instructionSgcmäß, daß in Zukunft bei Einnahme der Huldigung der Stadt

^ nicht, wie voriges Jahr, zwischen Glarus und beiden andern Ständen ein Unterschied gemacht werde,

"Baden allen drei Ständen gegenüber dieselben Verpflichtungen habe. Zürichs Gesandtschaft, ohne Instruction,

Bern glaubt, daß die Rechte von Glaruö im vorigen Abschiede hinlänglich gewahrt seien. Absch. 269,

^ 92 ti. I7;i7. Aus Anlaß der dieses Jahr vorzunehmenden Huldigung der Stadt Baden trägt Glarus auf

Abänderung der Eidesformel an. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen den Antrag ael lokoioiulum.

^ ^id wird bei der Huldigung ohne Abänderung vorgelesen. iMan sehe das Weitere im Abschnitte Gras-^ Baden
und untere freie Aemter Art. 15—19.j Absch. 426, 8 1.

b. Der Niedern Gerichtsherrcn und der Landsaßen.

.. . gz I7zz». MW die nieder» GerichtShcrren und Landsaßen wird ein Pflichteid concipiert, welchen

selben künftig zu schworen haben. Absch. 198, 8 <9. I! 94. 1720. In Betreff der Huldigung von Seite

^.^erichwhcrrcu und Landsaßcn in der Grafschaft will cS Zürich, um allerhand muthmaßlich sich erhebenden
^ ""chuweichen, bei dem alten Herkommen bewenden lassen. Bern verlangt, daß der eoneipicrtc und

sä/ adclichen FrcisitzcS Zufiko» bereits geleistete Eid von allen GerichtShcrren und Landsaßcn ge¬

be//^ ^crde. Die glarnerischc Gesandtschaft ist ohne Instruction. Absch. 159, 8 6. ß 95. 172 ». Aus

^ ^Antrag, daß auch die geistlichen GerichtShcrren, wie die weltliche», zur Huldigung angehalten werden

^chc Landvvgt beauftragt, bei dem Prälaten von Wettingen für dessen in-der Grasschaft bcfind-
Gcrichtshxrren den Versuch zu machen und den Erfolg aus nächster Jahrrcchnung zu berichten. Absch.

tzg ^ 1722. Der Landvogt Hat den Prälaten von Wcttingen noch nicht zur Huldigung angehalten.

Auftrag erneuert, doch mit dem Beifügen, daß die geistlichen Gerichtsherrcn nicht in Person,

b"rch jhrc Bannten die Huldigung leisten sollen. Absch. 193, 8 7- !! 97. I 72lt. Der Austrag

geistlichen Gerichtsherrcn, namentlich den Prälaten von Wettingen huldigen zu lassen, wird

Canzler dieses Prälaten dagegen protestiert und erklärt, daß er nur gezwungen hul-

>äß/ ^^5 wird die Sache den gn. Herren und Obern hintcrbracht. Absch. 219, 8 8. ^ 98. 172Ä. Man

d>ied^ ^ obigem Abschied enthaltenen Gedanken bewenden. Absch. 224, 8 8. ß 99. 1723. Bern
Antrag, daß die Gerichtsherrcn in der Grafschaft Baden (und den untern freien Acmtcrn) zur

»Nß angchalteir werden, widrigenfalls ihnen der GcrichtSstab niedergelegt werden solle. Die zürcherische

Igg ^'"Gchc Gesandtschaft, ohne Instruction, nehmen den Antrag -,<> rosoieneluiu. Absch. 234, 8 19. ß

alz Behufs der Huldigung wird der Landvogt beauftragt, die Gerichtsherrcn (in der Grafschaft mehr

ber Zahl) in verschiedene Klassen zu theilen , worauf dann das Nöthigc beschlossen werden solle,

^chtsi ^ ^ ^727. In Beziehung aus die bisher nicht ins Werk gesetzte Einthcilnng vcr Ge-

^ ^ ^"-'rschicdenc Klassen Behufs der Huldigung wird beschlossen, daß das Obcramt dieselbe auö-

Zgriw ! Geistlichen soll die Hulvigung durch Anwälde und ohne „Beschwör" abgenommen werden.

^ ' die Abnahme der Huldigung nicht für unbillig, jedoch für eure Neuerung und will die zu machende
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Einthcilung abwarte». Absch. 266, 8 12. 162. 1728. Der Landvogt erklärt, daß er keinen andern llistä

schied unter den Gcrichtöhcrren finde, als den der geistlichen und weltlichen, oder daß der eine mehr, der attd^

weniger Jurisdietionalia besitze. In Folge dessen wird erkannt, daß den >719 eoncipicrten Eid die weltlich"'

Gerichtshcrrcn persönlich, die geistlichen durch einen init Proeura versehenen Anwalt schwören sollen. Absch. 284,

Ii. Dein Bischof von Eon stanz.

Art. 163. 1741. Auf die Anfrage des LandvogtS, wie er bei der Huldigung sich zu verhalten habe, wcl^

der Cardinal Bischof von Konstanz in seinen bischöflichen Aemtern Kaiserstuhl, Klingnau und Zurzach,

man sich erzähle, einnehmen wolle, wird demselben der Abschied von 1692, 8 8 als Norm angewiesen. ^

bald der Landvogt Gewißheit über die Einnahme der Huldigung erhalten haben wird, soll er je nach Umsta"^'

von Zürich weitere Befehle einholen; indessen soll nachgeschlagen werden, wie cS 1716 bei gleichem A»""

gehalten worden sei. Absch. 483, 8 11.

8. Archiv.

jZürich, Bern, Uri, Schwyz, Nittcnvaldeii und Zug: Art. 104. Dreizehn und zugewandte Orte außer Solothnrn: Art. 105- ^
tholischc Orte: Art. 10k, 120, 121. Acht Orte: Art. 107, 114. Zürich und Bern: Art. 110, 115. Zürich, Bern und evanP'

Glarns: Art. IlK.j

Art. 164. 1712. Es werden drei Verordnete aufgestellt, welche nachsehen sollen, in was für eine!» ^

stände die Acten in der eidgenössischen Canzlei sich befinden, damit man die nöthigcn Anordnungen treffen km»"'

Absch. 1, 8 2. ^ 165. 1712. Diese Verordneten berichten, daß die Schriften im Archiv sich in großer i"'

ordnung befinden, und tragen auf Separierung derselben an nnd zwar in dem Sinne, daß die gemeines

nössischen Schriften, die der Grafschaft Baden und die der freien Aemter sollten auseinander geiästck"'

werden. Diese Sönderung möchte durch zwei Canzlisten von beiden Religionen vorgenommen, die Acten ^

später durch zwei Verordnete von beiden Religionen verwahrt werden, während laut des Friedens jede Rclig^

einen Schreiber auf die Tagsatzungen mitnehme, der in Standes- und Religionssachen schreiben und

eollieren möge. Wenn die Tagsatzungen künstig in Baden sollten gehalten werden, so solle ein anderes

Local für das Archiv hergestellt und ein Materialrcgister nach dem Entwürfe des 8 52 des Abschieds von k»

angefertigt werden. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Sache zur Disposition ihrer Obern in

Abschied. Absch. 1, 8 13. ^ 166. 1711t. Die katholischen Orte kommen unter einander übcrein, daß ^

katholische zu Baden gelegene Archiv nicht in Fraucnfeld aufbewahrt werden solle, weil man es daselbst'"

für sicher halte, sondern in Lucern, das der freien Aemter in Zug, und daß ein Jnvcntarium darüber

fertigt werden soll. Absch. 19, 8 3. I! 167. 1711t. ES wird die Nothwcndigkeit der Inventarisierung^

Archivs zu Baden besprochen, ferner für wünschenswcrth erachtet, daß die die einzelne» Vogtcien beschlalff"

Schriften von den gcmcineidgcnössischcn ausgesondert werden. Zürich und Bern haben bereits Personen z»

Geschäfte bezeichnet; von den katholischen Gesandten wird all i-alt-rmxlum genommen, ob jemand und wer zn

Zwecke ihrerseits abgeordnet werden soll. Unterdessen wird Zürich und Bern die Benutzung des Archives

Absch. 23, 8 9. 168. 1711t. Luccrn schreibt an die Gesandten der regierenden Stände wegen der Sö»d6"^
der Canzlei Baden. Darauf hin wird Luccrn aufgefordert, das zur Ausführung der Thcilung bezeichnete

und die Zeit der Ankunft desselben Zürich zu notificiercn, damit auch von dessen Seite jemand zu diesem

zu ebenderselben Zeit abgeordnet werde. Ferner soll Alt-Landschrciber Schindler den dritten Schlüssel in ^
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Hand geben, dem Landvogtciamt aber sollen die Schriften, die eS nöthig hat, verabfolgt werden. Absch.

8 ll. ^ fi09.s Hg. 1713 ES wird ebenso billig als nothwendig erachtet, daß die Protokolle und

^ü'llchriftcn Verwaltung des Landvogtö Thormann, welche auf die untern freien Aemter sich beziehen.

. ^ ^tndvogtc der untern freien Acmter ertradicrt werden. Absch. 57, 8 8. ^ 11t. 1713. Die Ordnung

w,.. ZU Badcn wird wieder bcrathcn; den Obrigkeiten wird anhcimgcstcllt, ob und auf was für eine-au'Ns ,^Archivs

Nothwendigkcit dieses Geschäftes an Lucern zu Händen der übrigen katholischen Stände gebracht

bcft ^ie die Grafschaft Baden betreffenden Schriften von den gcmeineidgcnvssischen ausgeschieden und

'»iedcr^^" werden sollen, zu verwirklichen. Absch. 108, 8 6. jj 113. 1718 Obiger Beschluß wird

^ ^>olt; zugleich wird für angemessen erachtet, einen sichern Ort zur Aufbewahrung der Schriften ausfindig

^Machc,, Algch. 125, 8 2. ^ III. 172tt. Zürich wünscht, daß zur Beschleunigung dcS Geschäftsganges

Hcs '"werthcilt zu Badcn liegenden die gemeincivgcnössischcn und Regierungsgcschäftc betreffenden Canzlciaetcn

werden sollen. Der Antrag wird ml lolluonllum genommen. Absch. 154, 8 47. ^ 115. > 744.

^ Münchs Antrag wird beschlossen, daß ein Invcntarium der in der eidgenössischen Canzlci und im Schlosse

listen angefertigt und eine Sonderling in früher angegebener Weise veranstaltet werden soll; die In-

Hlar>^" ^ Zürich und Bern einzuschicken. Absch. 224, 8 22. 116. 1723. Zürich, Bern und evangelisch

^c>Ws ^ordnen, daß die Schriften der Eanzlei auS dem oberen iil das unterste passend herzustellende Gcinach

8 g n" ^ ^'^den sollen. Der Landsehrcibcr wird beaustragt, mit der Registratur fortzufahren. Absch. 234,

^find 1727. Dem Landvogtc werden auf dessen Ansuchen die in dem Schlosse in einem Gewölbe sich

^ ^ " "dgenössischcn Instrumente zur Verwahrung übergeben. DaS Invcntarium derselben hat ein Land¬

ing ^crn einzuhändigen. Absch. 266, 8 5. 118. 171tt ES wird verordnet, daß das Landvogtciamt

dxx Kanzlei Zürich eine Abschrist aller eidgenössischen Abschiede seit 1712 anfertigen lassen soll, welche in

^ beffBadcn aufzubewahren sei. Die Gesandten Zürichs nehmen cS über sich, den Chorherrn Schcuchzcr

^gei, in vier Bänden angelegte Sammlung von Schriften, welche die Grafschaft Badcn betreffen,

^Zt c' "DiScrction" der Canzlci Baden zu überlassen. Absch. 386, 8 1. !! 119. 17ti3. Der Landschrcibcr

^gier" " ^wie die Canzleischristcn der Landschreibcrci vor FcucrSgcsahr sicher gestellt werdeil könnten. Die
wollen ihre Meinung beförderlichst an Zürich berichten. Absch. 395, 8 9. s 120. 17>1<>. In der

^find( ^ " ^^userenz lvird zur Sprache gebracht, ob nicht das zu Badcn, also in Händen Zürichs und BernS allein

^4/^' denselben zu gemeinen Händen (nach Fraucnfcld) zurückzuverlangen sei. Absch. 472, 8 8Zj 121.

^struic ^ katholischen Gesandtschaften für die Auslieferung dcS Archivs von Seite Zürichs und Berns
Ü»d, so kommt man übcrcin, dcßhalb in der allgemeinen Sitzung keilten Antrag zu stellen. Absch. 481, 8 3.

1». Mnrchensachen.

bei 172«». Die auf hochobrigkcitlichcn Befehl vom Landvogtciamtc und der Herrschaft Rcgcnsbcrg

Ztafsg^ ?^ü)le zu Mtirzelen gesetzte Hochgericht- und Landmarchc wird bestätigt. DaS Instrument ist dem

^tllchc» Urbar beizufügen. Absch. 249, 8 12.

1U. Einzug und Hinterfüßen.

^71«. Die Frage, ob es in der Gewalt eines Landvogts stehe, neue Einzugbricfe zu crthcilen,

"b An Zsigcr eines Ausfalls einer Gemeinde einigen Einzug zu bezahlen schuldig sei, wird cinmüthig
125
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dahin beantwortet, daß die Ermäßigung der Einzüge und deren Vermehrung von den hohen Obrigkeiten

abHange; ferner daß „wenn ein Züger in einem Auffall um die ihm zugefallenen Guter entweder keinen

„mann findet, oder deren anders nicht alö mit Schaden los werden könnte, und also er sothanc Güter

„oder durch einen Lchcnmann bewerben müßte, alsdann sowohl der Zügcr, alö sein Lchcnmann sechs

„lang allcö Einzugs befreit, mithin wo er einen äußern Lehenmann darauf sehte, solcher das in der Grafik

„Baden gebräuchliche Hintersäßgcld der Gemeinde zu entrichten schuldig sein sollte." Ob aber, wenn ein

innerhalb dieser sechs Jahre die Ausfallögütcr an jemand anders, als an einen GcmcindSgcnosscn verkauft, ^

Käufer in diesem Falle den „fälligen" oder nur den halben Einzug zu bezahlen habe, wird oll i'vkvionllum gcno»u»^

Absch. 125, 8 3. 124. I7I1> In Betreff der EinzugSbricfc und Einzüge bleibt eS bei obigem Absäft^'

In Beziehung auf die den Gemeinden gebührenden Einzüge von denjenigen Gütern, welche durch einen ^

oder sonst in einem Auffall einem Fremden zufallen, wird die Erläuterung gegeben, daß, wenn einer die ^

Auffall ihm zugefallenen Güter sechs Jahre lang selbst oder durch einen Lchcnmann „bewirbt" oder zu ^

werben gcnöthigt ist, keinen Einzug zu bezahlen hat, wohl aber er oder sein Lehcnmann das in der Grafts

Baden gebräuchliche Hintersihgcld. Verkauft er das Gut aber innerhalb sechs Jahren, oder muß er cö lä»^

als diese sechs Jahre bewerben, so soll es dem Landvogte überlassen sein, den Einzug nach Beschaffenheit

vom Züger bei solchem Zug erlittenen Schadens und nach dein Werthe der Güter zu ermäßigen. Absch. 138,8

II. Polizeiliches.

lZürich und Bern: Art. 1264

n. Armen- und Krankenverpflcgung.

Art. 125. I71it Zürich klagt über Belästigung seines Spitals durch Arme und Prcsthafte aus de»

meinen Herrschaften, namentlich aus der Grafschaft Baden, und stellt die Nothwcndigkcit vor, auf gcdcib'

Mittel und eine zu errichtende Ordnung bedacht zu sein. Die Gesandten nehmen diese Klage all roloroa^

Unterdessen aber wird der Landvogt angewiesen, alle Quartal 6 Gld. an Erhaltung einer „taubfinnigcn"

von Schlieren beizutragen und in Rechnung zu bringen; jedoch wird verlangt, daß, wenn möglich, dessen ^

verwandte das Ihrige auch beitragen. Absch. 14, 8 14. jj 126. I7I t Wie die Armen und Prcsthafte ^
der Grafschaft zu versorgen seilt möchten, diese Frage nehmen die Gesandtschaften all roteronllum.

macht sich die Ansicht geltend, daß Kirchen- und Gcmeindegüter, Klöster und Stifte und geistliche Häu>e "

tragen sollen. Absch. 18, 8 2t>. jj 127. I71?t In Betreff der Versorgung solcher Armen und Prcsthnl^

von welchen bisher manche in den Spital zu Zürich aufgenommen worden waren, während für ändert ^

Königsfclden aus manches gethan wurde, wird für gut befunden, daß der Landvogt in dergleichen AuSg^

nach bisheriger Gewohnheit verfahren und die Gemeinden, Stifte und Klöster zu einer Beisteuer anhalten ^
Bern verspricht aber ferner zu rhun, was einer mitleidigen Obrigkeit wohl anstehe; für die in einen

zu Versorgenden hat es aber weder in Königöfeldcn, noch sonst in der Nähe einen Spital. Absch. 25, 8 ^ ^

128. 171» Zürich wünscht, daß auch die beiden andern Stände das Ihrige zur Erhaltung der Armen '

Kranken in der Grafschaft beitragen möchten, und daß Bern seinen Thcil in Königsfclden gegen Vcrg'^

cineS mäßigen Kostgeldes verpflegen möchte. Weder Bern, noch KlaruS wollen etwas von einem Reglewe'^

dieser Sache wissen, sagen aber ihre Hülfe in außerordentlichen Fällen zu. Die bcrncrischc Gcsandtsch^
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»Nd^ ^ Stand niemanden »»»getröstet hingehen lasse, „wer sich hinter ihrem Stande anmelden thügc",

^ ^ ^tß er auch die im Badcncrgcdict befindlichen Armen und Kranken in Eonsideration ziehe. Absch. 65,
I! 129, 171i> In Betreff der Versorgung der Armen, Prcsthaftcn und armen Waisen kommt man

daß der Landvogt in erster Linie nach Amtsrcchtcn die nächsten Anverwandten dazu anzuhalten habe.

z>v^ uicht im Stande für die Verpflegung zu sorgen, so soll er dieselbe der Gemeinde überbürden und

Gilt' ^ selbige von den Ncrmöglichcrn der Kehr nach übernommen oder daß eine Anlage aus die

»iid ^ der Unterhaltung derselben gemacht »verde, Ist dicS nicht möglich, so soll den Gerichts-, Zins-

^'^)erren anempfohlen »verde», diesen Hülflvsen unter die Arme zu greifen. Dieses Gutachten »vird

^ ^^igkcitcu hintcrbracht. Absch, 138, 8 8. ß 13V. Z72i». Dieses Gutachten erhält die Ratification

G»I»!ü'ird dein Landvogt zur Ercquierung cinpfohlcn. Absch. 159, 8 3. !! 131. 1723. AuS Anlaß »nchrercr

^^1>schl»„nzcn zu Unterstützung armer Kranken »vird der Landvogt beauftragt, die sich vorfindenden armen

^diken nach dem Abschied von 1718 und andern zu trösten, zu untersuchen, wie die Sicchenhäuser in der

Schaft beschaffen und für wen sie gewidmet seien und von den Schwierigkeiten, welche sich der Aufnahme von

^n»d^ ^ stellen, die h. Behörden in Kenntnis! zu setzen. Absch. 23-1, 8 7. ß 132. >72<i Dein

»ll,/^ ^ ^"strag gegeben, diese Untersuchung fortzusetzen. Absch. 219, L 6. 133. 1727. Der
»»cht völlig zu Stande gekommene Untersuchung der Siechen- und Armenhäuser

^ ^ >728. Der Landvogt berichtet, daß das zurzachischc SicchcnhauS keine

s>t?v», Fremde zu logieren; das SiechenhauS in Kaiscrstnhl habe bloS

^dital von 1339 Gld. sainmt einem Mütt Kernen; zu Baden sei daS „vornchinstc", cS unterstütze Anne

eh, nur eine Herberge sei, um Fremde zu logieren; daS SiechenhauS in Kaiscrstnhl habe bloS

Religion. Absch. 281, 8 7. ß 135. 1767 Sluf ein Ansuchen der evangelischen Pfarrer und

bo»

st»»U»,? „ —— —, —

^lst Zunahme der Armen ein UntcrstützungSfunduS möchte gestiftet »verde», »vird der Land-

Vcsil einen Enrivurf vorzulegen, wie und woher ein solcher crciert »verde»? könnte, und waS für eine

ihr y, "^it cS mit den Gcmeindcgütern habe. Absch. 126, 8 17. ß 136. 1768. Die Pfarrer erneuern
Insuch

"hält den
„ ^iuchen schlagen vor, daß die Dccimatorcn in Anspruch genommen »verde» möchten. Der Landvogt

^gt >' ein Gutachten darüber einzusenden. Absch. 112. 8 8. ß 137. 1761». Auf daS von? Land-

ljxh^^^^te Gutachten hin »vird folgender Entwurf den Hoheiten zur Ratification hintcrbracht: Von säinint-

deg ^ /"">atorcn in der Grafschaft Baden (mit Ausnahme des Stiftes KöirigSfcldcn, dcS Klosters Wetting?'»? u»?d

^VeudBade»?, »vclchc bereits ihre Wohlthätigkcit bezeige»?) habe?? die cii?hci»??ischci?, welche auch mit

Tjm ""'ugen beschwert sind, wie die Propstei Klingnau, Sioi?, Lcllggcrc»?, die Propstci WiSlikoscn ?n?d daS

»vch ^ Stuck den? Landvogt zuzustellen; hingegen die außerhalb der Grafschaft gesessenen

^e>u K ^'»Üist Eo»?stai?z, Beuggcn, daS Kloster Muri, »vclchc alle ihre Einkünfte wegführen, 1 Schl. vo»?

^häl» La»?dvogt soll das freundlich an sie gelangen lasse»?. Reicht dieser Beitrag nicht hin, so

tvilij^,^" andere Mittel vor, namentlich jährlich an einem gewissen Tage ii? alle»? Gemeinden eine frei-

glej^ ansammeln zu lassen. Die glarnerischc Gcsai?dtschaft räth an, den Deciinatorcn gegenüber nicht

^»dv s?n,dern zuerst vorstcllungSweisc zu verfahren. Absch. 157, 8 11. ß 138. 17Ä<». Da der

de„ ^zcigt, daß die Geistliche»? mit diesen? Projectc einverstanden seien, erhält er den Befehl, dasselbe

^ ^"^"orci? mitzutheilcn u»?d zu suche»?, sie dafür zu gewinnen. Absch. 171, 8 4. >! 139. 17 <1 Unter

^'»e» u»?d GrundzinShcrrc»? »nacht bloS der Cvi?»nc»?thur zu Bilshausen, Graf vo»? Frohbcrg, i>»?

dachte ^ Bcuggc»? Opposition. ES »verde?? demselben Gegenvorstellungen gemacht. Die 1739

ertheilung soll den gn. Herren und Ober»? zur Dispositiv?? in den Abschied genommen »verde??, und

125 »
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nach ausgesprochener Ratification einige Jahre in Kraft bleiben. Um den Fundus schnell zu änfncn, soll fc^
während zwei bis drei Jahren von allen Stücken und Gütern der Grafschaft Baden folgende jährliche
gegeben werden: von einer Juchart Holz >4 Schl., von einer Juchart Acker 1 Schl., von einer Juchart^
einem Mannwerk Wieswachs 2 Schl., von einer Juchart Reben 3 Schl. Absch. 483, 8 4. ss 146. 4?^"
Da diese vorgeschlagenen Mittel zur Bildung eines Armcnfonds für unausführbar angeschen werden und bei ^
Decimatoren und GrundzinShcrren auf Hindernisse gestoßen sind, Anwendung von Zwang aber in dieser
nicht für angemessen erachtet wird, so wird von der Bildung eines solchen Fonds abstrahiert, dieses Befinden j^^
den Obrigkeiten zur Disposition hintcrbracht. Absch. 499, 8 5.

t). Sanitätswcscn.

Art. 141. >714. Es wird gut befunden, die Sanitätswachen und Commissaricn nur auf den überflüssig
Posten einzuziehen, jedoch nicht gegen das Baölcrgcbict, wo ein Vichprcsten grassiere. Der Kosten halber g
man es bei der Amtsrcchnung bewenden. Absch. 59, 8 11. ü 142. 1713. Der Contagion halber,
sich im Venerischen und Salzburgischen neuerdings zeigt, werden unter Vorbehalt der Ratification die ss^

getroffenen Anstalten erneuert und wird der Landvogt beauftragt, namentlich wegen des bevorsteht^
Zurzachcr-MarkteS, die gehörigen Sicherhcitömaßregeln zu treffen. Zur Tragung der hiczu erforderlichen

sollen die Klöster, die geistlichen und weltlichen GcrichtShcrrcn in „die Anläg" nach Art der Anlage für Kr>g
fachen gezogen werden. Die Zurzachcr-CommissariatSrechnung wird abgelegt. Absch. 65, 8 4. sj 143. 4?
Auf die Bcschwcrve des Bischofs von Constanz, daß die Canzlei bei Zusendung eines Scheines zu Einfordcüg
der Sanitätsunkosten den gehörigen Respect nicht beobachtet habe, wird ein Entschuldigungsschreiben abgeD
Absch. 83, 8 2. 144. >71.7. Der Landvogt legt Rechnung über die Kosten des Sanitätöwcsenö ab-
noch rückständigen Beiträge der Klöster und Gerichtöhcrren sollen beförderlichst eingezogen werden.
Beiträge eingegangen sind, wird das Amt Ehrendingen mit dem Ansuchen um eine Entschädigung für
Kosten vertröstet, welche ihm die ihm allein obgelegene Bcholzung der Garnison in Kaiserstuhl verursacht
Absch. 198, 8 4. 145. ,171.55. Dem Landvogt Willading wird der Austrag gegeben, gegen diejenigen
und Gerichtöhcrren, welche die sie treffenden Sanitätskasten noch nicht bezahlt haben, einzuschreiten und

so, daß er an dieselben ein Monitvrium erlassen soll, und, wenn das fruchtlos bleiben sollte, „gegen flssj'
„doch mit aller Bescheidenheit und so, daß der Anfang mit dem Geringen gemacht und gegen die constanzü ^
„Aemtcr zuletzt die Erccution vorgenommen werde." Absch. 125, 8 7- ü 146. 1711». Der neue
wird beauftragt, die noch ausstehenden Gcldeontingente zur Deckung der Sanitätskostcn einzuziehen, das
schießende zu fernerer Disposition zu behalten und die Beschwerden der Untervögte von Endingcn und
dingen in Betreff dieser Kosten anzuhören. Absch. 138, 8 6. sj 147. 17 Ii». Unter RatificationsvorA

wird beschlossen, daß der von den Aemtern Ehrendingen und Siggenthal begehrte Ersatz für die Sanitü ^
kosten so lange ausgestellt bleiben soll, bis alle noch ausstehenden Beiträge eingezogen seien. Absch. 138,

148. 1729. Obiger Beschluß wird ratificiert. Absch. 159, 8 4. ß 149. >729. Dem Amte Ehrend"^
und dem Sigamte werden, nachdem nun alle ausstehenden Sanitätskasten eingegangen sind, die mehr
Kriegs- und Sanitätökosten <617 Pfd. 19 Schl.) zurückerstattet. Absch. 159, 8 13. ^ 159. 1724-
Landvogt werden folgende Rechnungen abgenommen: 1) die Paßrechnung vom Zurzachcr-Markt, ^

Rechnung wegen der Waaren, welche im ivanitätshaus zu Zurzach müssen aufbewahrt werden, 3) die ^

rechnung der Gemeinden bei den jetzigen Eontagivnszciten. Den Kauflcuten ist der Landvogt von dicfl'si ^
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^chnungen 78 Gld. '16 Sehl, schuldig. Absch. 178, 8 3. !I 151. 171!«. Wegen der in Ungarn grassierenden

^ wegen welcher Italien das Commercium mit Deutschland, der Schweiz und Bünden aufgehoben hat,

'"»den im Hinblick aus den bevorstehenden Zurzachcr-Markt folgende Vorsichtsmaßregeln beliebt. Die cinzu-

Waarcn müssen mit Attestaten, daß sie nicht aus oder durch angesteckte Gegenden kommen, die Personen

" ^aßlcheincn versehen sein. Landstreicher, Deserteure u. a. sind an den Grenzen abzuhalten; zum Transporte

^vs Landstraßen benutzt werden. Absch. 112, 8 11- I! 152. 17'tI. Ein Projcct des LandvogtS,

/ ^»kosten für die aufgelaufenen SanitätSanstalten aus die Gcrichtsherrcn, Dccimatorcn und Aemtcr zu

seilen stie», Hinblick aus die Abschiede von 1711 und 1715 trotz der Einsprache der dadurch in

^ Mich Genommenen angenommen, um zur Vollzichuug durch den Landvogt gebracht zu werden. Absch. 183,
/' >! 153. 17/12. Die von der Obcramtscanzlei über die bezogenen Sanitätskosten vorgelegte Rechnung

u genehmigt. Von dein in Gld. 267, Sehl. 2, Pf. 3, bestehenden Ueberschusse werden 100 Gld. der Amis-

Metals Gratification erthcilt, die übrigen sollen-für ähnliche Fälle oder zur Disposition der regierenden

aufbewahrt werden. Absch. 199, 8 3. 151. 1713. Jener Nest wurde bis auf 35 Gld. für Patrouillen

^'uwet, welche ausgeschickt worden, um die Grafschaft vom Bcttclgcsindel zu säubern. Diese Maßregel wird

"'chmigt; der Rest soll zu ähnlichen vorsorglichen Verfügungen verwendet werden. Absch. 508, 8 5.

c. Ordnung für die Keßler.

den ^5. 1718 Stuf die Beschwerde der Kupferschmiede außerhalb der Stadt Baden, daß vom Landvvgtc

5 ' ^plMchmiedm in Baden ein Patent erneuert worden sei, nach welchem die in der Grafschaft Baden Hausse-

»> Keßler ihre Waare nur bei den Kupferschmieden in Baden kaufen dürfen, wird den Kesslern nieder

>viw^' zu kaufen, von welchem Meister sie wollen. Absch. 125, 8 5. ß 156. 1711». Dieser Beschluß
bestätigt. Absch. 138, 8 15.

«I. Vorschriften über den Feingehalt des Goldes bei Bijoutcriewaaren.

^ 15^ 1718. Die Goldarbeiten und Juweliere von Genf sprechen die Besorgnis; aus, es mochte ihre

Zurzacher-Markte dadurch Anstoß geben, daß daS Gold der Einfassungen von Edelsteinen nach

Reglement 18karätig, nicht nach badischcm Mandate 20karätig sei. Die Gesandten antworten

dehm^?' üe niemals daö badische Mandat auf die goldenen Einfassungen von Edelsteinen haben ausze¬
uchst» wollen; alle andere und die massive Arbeit müsse hingegen 20 Karat halten. Absch. 125, 8 11.

v. Mctzgerordnung.

h ^58. 171?» Auf eine Eingabe sämmtlicher Untcrvögtc hin wird beschlossen, folgendes Gutachten den

Hcrk Genehmigung vorzulegen: Des MetzgenS halber soll cö bei der alten Ordnung und dem

^zicl°t""" " ^"ben; >vaS neuerlich zu Beschwerde der Untcrthanen der Grafschaft eingeführt worden ist (dies

15g , ^ 'Ulf eine vom Lanvvogt Willading erlassene Verordnung) sott abgcthan sein. Absch. 138, 8 20. ß

Obiges Gutachten erhält die Ratification. Absch. 159, 8 1-

5. Stenern an Brandbeschädigtc.

zu»,^. ^ Der Landvogt erhält den Auftrag, die in der Grafschaft durch Brand Beschädigten
"'"»stützm

und zwar mit 20 Pfd. auf jede First; wohnen mehrere Haushaltungen unter einer First, so
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wird ihm Handöffnung zu einer größern Steuer gegeben. Absch, 178, 8 12, ß 161, 1.722. Obiger Bcsä?^

wird bestätigt, Absch. 193, 8 5.

Polizei an Sonn- und Feiertagen.

Art, 162. 172». An Sonn- und Feiertagen, so wie auch an den heiligen Nachtagen und KirchwcilM^

wird alles unmäßige Saufen, Schwelgen und Tanzen ernstlich verboten, Absch, 234, § 14.

ll. Fischerordnung.

Art. 163. 172t». Dem Landvogt wird aufgetragen, die Fischer in der Grafschaft anzuhalten, daß

Beziehung auf die „Blümlin" und „Sprcitgarnc" sich an die Abschiede halten, Absch, 299, 8 11- !! ^

171<» Die Fischer von der Brücke zu Baden bis in die Stilli in der Limmat und Aare erstatten den Beri^'

daß in diesen Wassern kein anderes Netz zu gebrauchen sei, als die schon in der Fischcrcinung von 163^ ^

laubten „Spreitgarne", für welche Bern ein Modell gegeben. Man läßt es dabei bewenden und setzt ^

den Abschied, um cS den Obrigkeiten zu hinterbringen. Absch. 315, 8 19. 165. 171! I Der Land-'^

wird beauftragt, wegen Anwendung der Sprcitgarnc oberhalb der Brücke von Baden, worüber die Schiff"»'».

von Zürich sich sehr beschweren, mit den Patronen der Fischcnzen, Wettingcn und Fahr, sich zu besprechen »

das Ergcbniß zu berichten Absch. 327, 8 9. h 166. 17112. Der Landvogt berichtet, daß Wettingcn die 1"

klärung gegeben habe, daß cö die Sprcitgarnc abschaffen wolle, daß die Zürchcrfischcr dieselben für schädlich ^
klären, das Kloster Fahr aber auf dem Gebrauche derselben beharre. Diese Berichte nebst den über die ^

ergangenen Abschieden werden dem Abschiede beigelegt. Absch. 343, 8 14. ß 167. 171111. Die Sprcitg""

werden in der Limmat von der Brücke zu Baden aufwärts gänzlich verboten. Absch. 357, 8 6.

i. Handel mit Mctallwaaren.

Art. 168. 171K». Die Kupferschmiede von Zürich kommen mit dem Ansuchen ein, cö möchte in der

kanntniß von 1721, betreffend den Verkauf und die Einfuhr der von ungcläutcrtem Metall und gegosb'^

Eisen gemachten Geschirre, der Ausdruck „einheimische" beigefügt werden, und daß sowohl Fremden, als

heimischen verboten werden möchte, solches Geschirr einzuführen. Das Begehren wird zur Behandlung

künftigem Syndicat in den Abschied genommen. Absch. 315, 8 2. ß 169. 17111. Es wird beschlossen, ^
es bei der Erkanntniß von 1721 sein Bewenden haben soll, mit der Erläuterung, daß alle Einfuhr der

schirre von ungeläutcrtcm Metall verboten, aber die Einfuhr jeder Gattung eiserner Geschirre aus ein ^
Landvogt zu crthcilcndcS Patent hin erlaubt, alle Ausfuhr von altem Kupfer, Erz, Zinn und nützlichem '

auS dem Land und aus der Eidgenossenschaft verboten sein soll. Absch. 327, 8 11- sj 179. 1711^

ordnete der Kupferschmiede von Zürich und der Grafschaft Baden verlangen Erläuterung obigen AbsäP^

und namentlich darüber, was unter der Benennung „ungeläutertcs Metall" zu verstehen sei, und "b ^
auch die eisernen Häfen darunter begriffen seien. Es wird geantwortet, daß es bei der Erkannt»»'

1721 und dem Abschiede von 1731 seilt Bewenden habe. Das Feilhalten der eisernen Häfen auf offenen 2"-

märkten und in den Läden und Magazinen, welche die Kauflente zu Hause haben, sei gestattet, alles >9

Hausieren aber „abgestrickt". Absch. 377, 8 6.
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k. Handwcrksordnung der Maurer und Ziimucrlcute.

^rt. 171. Die Maurer und Zimmcrlcutc bitten, daß man ihnen eine „Lad-und Handwerksordnung

^ einen Arlikclsbricf" erlaube. Der Landvogt erhält den Auftrag, einen Entwurf auszuarbeiten, damit dic-

in dem Reich arbeiten und reisen können. Absch. 377, 8 3.

I. Straßcnbcttcl.

^ ! 7 17. Zur Abwehr des Bettel- und StrolchcngcsindclS wird für gut befunden, eine Patrouille
welche täglich durch das Land zu gehen hat. Die Kosten derselben sind vom Landvogtc auf das

Gesindels
Zu vertheilen, Absch. 426, 8 1(1, 173. 1738. Dem Landvogt wird gestattet, zu Abhaltung jenes

^ cin Mandat anzuschlagen, Patrouillen zu verordnen und die Kosten auf die Gcrichtshcrrcn, Klöster
du Angehörigen zu vertheilcn. Der Entwurf dieser Vcrthcilung wird ml roluieiulum genommen. Absch.

^ 8 2.

12. Juldicatur- und t^oinpetenzcoilflicte.

sZürich und Bern: Arl. 176—178. Zürich, Bern nnd evangelisch Glarns: Art. 179.1

4. Zwischen Zürich und Bern.

a. Wegen der nicdcrgcrichtlichcn Rechte zu Birmenstorf.

e, i74. 1713 Berns Gesandtschaft beschwert sich über Eingriffe in seine Jnriödictionalicn zu Birmcn-

zieh>i> ^ U'ird eingeladen, ihre Bcschlvcrdc schriftlich einzugeben. Absch. 27, 8 7. jj 175. 171». Ju Bc-

theh,.^ ^us Besiegeln, Schreiben und andere Rcchtsamen zu Birmenstorf läßt cS Zürich bei seiner 1653 er

aber Ortsstiuunc bewenden. Berns Gesandtschaft dankt dafür, die glarnerische ist ohne Instruction, stellt

icht, daß ihre Obern bei dem Inhalt ihrer OrtSstimme bleiben werden. Absch. 65, 8 1.

b. Wegen der Judikatur der Ehcgerichtsfälle zu Gcbistorf.

der» Zürich wünscht von Bern zu vernehmen, warum der Pfarrer von Gcbistorf die dort

^lche "t' " Ehcgerichtsfälle nicht vom zürcherischen Ehcgerichtc entscheiden lassen wolle, da die Judikatur über

Üchistt ^ allen gemeinen Herrschaften vor und nach dem neuen Landöfriedcn an das Ehegcricht in Zürich
ber m gehören; der Pfarrer möge an den LandSfricdcn sich halten. Berns Gesandtschaft entgegnet,

^selbs,^^ s^hörc dem Bernersynoduö an; ihre gn. Herren und Obern seien Collatorcn und Gcrichtshcrrcn

Dieffg' gehörten die meisten Rechte an diesem Orte, endlich spreche auch nicht die Hebung für Zürich,

»j^. aufgefordert zu beweisen, daß ihm genannte Judikatur gehöre. Die zürcherische Gesandtschaft

, ^ über sich. Absch. 266, 8 37.

Mit der schwarzenbcrgischcn Regierung wegen Beobachtung der Feiertage

zu Kadclburg.

^ >7l/z. Die fürstlich-schwarzenbcrgischc Regierung beschwert sich, daß die unter ihrer JuriS-

e>endcn Bewohner von Kadclburg die heiligen Mariä- und Apostcltage nicht mehr feiern. Zürich
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und Bcrn beschließen, zu antworten, „daß, gleichwie (die zu) Kadelburg jcdcrwcilen dein Landsfricden

„zogen gewesen, man selbige auch dermalen bei dem ncncn zu maintcnicrcn gcsinnct sei". IJm neuen Lan^

frieden tvar den Reformierten zu Kadelburg, damals 8t) Familien bildend, bei Abschaffung der ehemalig

gemeinschaftlichen Feiertage ebenderselben Freiheit sich zu bedienen gestattet worden, deren die Reformierten ^

Grafschaft Baden zu genießen hatten. Seit der Reformation wurde in Rcligionöstrcitigkcitcn von den ^

alten Orten entschieden, so z. B, 1614, 1711, Kadelburg stand unter dem Schutz und Schirm der regieren^'

Orte; seine Mannschaft konnte vor daS Schloß zu Baden aufgeboten werden, j Absch, 55, 8 15. ^

Z7I4» Die noch unerledigte Beschwerde der sürstlich-schwarzcnbergischcn Regierung (die Antwort an dicu^

war noch nicht abgegangen), soll durch eine mündliche Unterredung mit dem Obcramte, zu welcher der La»d^

zu Eglisau abgeordnet wird, ins Reine gebracht werden, „da man es mit einem ReichSfürstcn zu thun ^

„welcher am kaiserlichen Hofe in großein Credit." Absch, 79 ^), 8 47,

0. Mit dem fürstlich-wurttcm belgischen Rcgierungsrathe wegen eines des

Ehebruchs Angeklagten.

Art. 179. 171 . Ein Schreiben des fürstlich-württembcrgischen RcgicrungsratheS beschwert sich über

vogt Thvrmann wegen eines über den des Ehebruchs angeklagten Jakob Schmied von Stammheim, Hirsch^

Amtes, gefüllten Urtheilö. Der Landvogt wird beauftragt, ein Gcgcnsactum als Antwort auszufertigen "

solches nach Zürich zu schicken. Absch, 49/H 8 16,

1>. Mit der Stadt Baden,

a. Wegen Jurisdictionalien und Jagdbarkeit.

Art, 189. 171/t. Die Stadt Bade» hatte ein Strafurtheil gegen den Wirth zur Linden in Baden

Insulten gegen die Wache ausgefällt. Da man darin einen Eingriff in die Landesherrlichkcit erblickt,

dcr Vorfall den Obrigkeiten hinterbracht. Der Landvogt erhalt zugleich den Befehl, aller die Wachen betrr ^

den Angelegenheiten sich anzunehmen. Absch. 59, 8 9. 181. I7Z t Die Stadt Baden reklamiert du' ^

strafung eines Ehebrechers, welcher entgegen ihren Rechten durch den Landvogt bestraft worden sei, ^ ^

ihrem Begehren entsprochen. Absch, 59, 8 19, ß 182. l72t!. Auf die Beschwerde Berns, daß die

Baden einen Kirchcnrüuber zur Confrontation dem Vogte zu Lenzburg nicht herausgeben wolle, wird ^

Auslieferung der Stadt anbefohlen, woraus dieselbe sich fügt. Katholisch GlaruS ist ohne Instruction- ^
Deputation der Stadt entschuldigt sich. Absch. 219, 8 6. ^ 183. H.728. Der Landvogt Lcntulus

daß der Stadt Baden weder in der Stadt, noch in den Badern die völlige Jurisdiction zuständig sei, und u

daS in einem Memorial durch Bestimmungen eines alten östrcichischcn Urbars aus dem XIV. Jahrhundert, ^

ältere Briefe und das alte Urbar von 1444 zu beweisen. Abgeordnete des Raths von Baden aber beruß"

auf das neue Urbarium von 1684, den Frcihcitsbricf von 1523 und den Bcstätigungsbrief von 1598 u»d '

ihre bisher unbestritten besessene hohe und niedere Jurisdiction in der Stadt, den Bädern nnd ihren ^

Die ebenfalls vom Landvogt ihnen bestrittene Jagdbarkeit sprechen sie als eine laut Abschied von 1«'^

Malcfiz anhangende Sache an. Die Gesandtschaften berichten dicß ihren gn. Herren und Obern. ^

*) Anm. Statt 278 und 279 ist dort zu lesen 173 und 179.
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"U werden beauftragt, noch ferner nach Instrumenten zu suchen und die Ertracte ihrer Scckclrechnungcn

Zugeben. Absch. 284, 8 12. ß 184. 172S>. Der Stadt Baden tvird aufgetragen, auf das Memorial des
'Vogts cine Antwort demselben einzugeben. Dieser hat dieselbe, begleitet mit seiner Duplik, den Obrig-

einzusenden. Absch. 299, 8 8. ß 185). 1761). Daö Memorial deö Landvogts Lcntulus wird als bc-

'"^ct, das Gegemnemorial der Stadt Baden als nicht beweisend angesehen. Nachdem die Stadt vom Rechte

^ whiert hat, bittet sie, ihr als cine Gnade die in den Bädern fallenden Buhen und die Jagdbarkeit innerhalb
Kreuzsteiae der Stadt lchcns- oder auf andere Weise zu überlassen. Dieses Anstichen wird in den Abschied

Absch. 315, 8 9. ß 186. 1761 Zürich will der Stadt Baden die Jagdbarkeit innerhalb der

Weine und die Gerichtsbarkeit in den Bädern als Lehen überlassen, wofür sie von Zeit zu Zeit eine Re¬

ilVl Achten soll; jederzeit soll jedoch dem Landvogt und dem Landvogtciamte daS Jagen frei stehen. Den

der a ^"üesesscncn Burgern und Hintcrsäßen, so allfällig angelegter Bußen und Strafen halber klagbar", soll

de»s/^^ ^ ^ Stände und deren Gesandten vorbehalten sein. Bern will die Jagdbarkeit als ein Regale

dict' beibehalten, so daß ohne deö Landvogts Erlaubnis! niemand zu jagen gestattet sein soll; der Juris-
^ Stadt Krcuzstcinen halber soll die vorjährige Erkanntniß in Kraft treten. Glarus will

^ Jagdbarkeit und die Gerichtsbarkeit in den großen Bädern überlassen; jedoch sollen der Landvogt,

ch , Keiber und Untervogt das Recht haben, daselbst zu jagen. Diese instructionsmäßigcn Eröffnungen werden

^hiu" genommen. Absch. 327, 8 18. ß 187. 1762. Unter Ratificationövorbchalt wird in Bc-

3»ädi^ Juriödictionalicn und Jagdbarkeit innerhalb der Krcuzsteinc Badens beschlossen, dieselben der Stadr

die ^ überlassen, so lange es den Ständen beliebig sein werde, mit Vorbehalt deö HochgcwildS, und daß

Angehörigen von Baden die Mandate der Landvögtc zu rcspccticrcn schuldig seien. Absch.

' ^ !! 188. 1766. Dieser Beschluß wird ratificiert. Absch. 357, 8 5.

b. Wegen des lus armorum.

Vvu^ 172«». Die von der Stadt Baden bei Ankunft des kaiserlichen Plcnipotcntiarius Abt Blasius

^ den Wissen des Landvogtö veranstaltete militärische Rcccption, die in Verstärkung der Wachen

kv»i ^ ^üidtthoren bestand, wird der Stadt verwiesen, da dergleichen in daö den regierenden Orten allein zu-

jus ui'inurum „einlaufe." Absch. 249, 8 19.

,U. Mit dem Bischof von Constanz.

a. Wegen der Jurisdiction zu Schwarz-Wasserstelz.
U...

^9ivu Der Bischof von Constanz beschwert sich, daß der Landvogt sich Eingriffe in die JuriS-

ü'kgc» ^chwarz-Wasserstelz erlaube; damit verbindet er auch Beschwerden wegen einiger Ehchaftcn und

^hrr-n ^ "ssignicrtcn Anlagen für die Sanitätöanstaltcn. Die Verhandlung darüber wird auf die nächste

^chtc ^"Aagt. Einsttveilcn wird voin Bischof verlangt, daß einem badischen Beamten gestattet werden

Usch ""f das Schloß Schwarz-Wasscrstelz bezüglichen in Röteln liegenden Documcnte zu untersuchen,
keit ^ ü ^91. <»> Wegen der Streitigkeit in Betreff der Jurisdiction, vor welche die Erbstrcitig-

gehg^ . Hauptmann Lorenz Tschudi von Schwarz-Wasscrstelz und der Wittwc seines Bruders Basilius

das ch' Landvogt die Documcnte über die den regierenden Orten zustehenden Rechte untersuchen und

' ^vtcl» aufbewahrte tschudische Archiv zu diesem Zwecke durchgehen. Absch. 83, 8 1. !! 192. 1717.
126
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Der Bischof von Constanz spricht wiederum die Jurisdiction in obiger Erbschaftsstreitigkeit an. Die Gei»»^'

erklären, daß jcwcilcn die Angehörigen der Gerichtsbarkeit Wasserstelz besonders dem Landvogt den gen»»'^

Uutcrthancneid zu Händen der regierenden Orte geschworen hätten, mithin Schwarz-Wasserstclz unter die

der gemeinen Niedern GerichtShcrren der Grafschaft gehöre und niemals unter die bischöflichen Acmtcr

stuhl, Klingnau und Zurzach gerechnet worden sei. Der Canzlei wird der Auftrag gegeben, von den ^

dein tschadischen Archiv erhaltenen Documenten Copicen zu nehmen. Absch. 198, 8 5. 193. >720-

Landvogt wird trog der Protestation von Seite des Bischofs von Constanz beauftragt, eine Untersuchung

Pfandschaftcn und eigenthümlichcn Güter deö Besitzers von Schwarz-Wasserstclz (Hauptmann Leon; Tsä)»^

vorzunehmen. Absch, 159, 8 19. ß 194, 172 1.. Diese Untersuchung ist vollendet und ist den Obrigk^'

mitgcthcilt worden. Absch. 178, 8 19-

Ii. Wegen des Gefechts und der Tarificrung der Münze auf dem Zurzachermarkte.

Art. 195. 1718. ES wird angezeigt, daß der bischöflich-constanzischc Obcrvogt zu Klingnau best»

jährigen Zurzachcr-Markte die Gewichtstcinc habe untersuchen und die zu leichten habe ajustiercn lassen,

daß ebenderselbe, obgleich Zürich und Bern die bischöslich-baslerischen Fünfbätzlcr auf 4/2 Batzen al'g>»»l

hätten, einen Kaufmann verfällt habe, solcher Fünfbätzlcr für 899 Thaler zum vollen Preise anzunehmen. ^

Beziehung auf das Erste wird erkannt, daß die Ausgebung und Detcrminicrung von Maaß und Gewicht ^
landesherrliches Regal sei. Für das vom Obervogt in Anspruch genommene Recht der Fechtung und

tung des Gewichtes und Maaßes sollen Documentc verlangt und die Abschiede nachgesehen werden. 3»^.,i

des Zweiten wird erklärt, daß sowohl das Münzschlagcn, als das Tarificrcn der Münzen ein hochobrigkcitü ^

Regal sei. Absch. 125, 8 8. ß 196. Z710 Es findet sich, daß nach den Abschieden von 1563 und ^

und der beständigen Praris das Gefecht und die Einrichtung der Gewichte, Elle und Maaße dem jewll ^

Landvogtc allein zustehe, wobei man es bewenden läßt. Absch. 138, 8 4. ß 197. 1720. Die Beamte» ^
Bischofs von Constanz protestieren gegen diese Verordnung für die Zurzacher-Märkte und verlangen »P

ferner die Bestellung cincö „Fichters". Diesem*Verlangen gegenüber läßt man es dennoch bei dem vorjäb^.

Abschiede und denen von 1563 und 1583 bewenden in dem Sinne, daß der bischöfliche Obcrvogt eine» ^

Fechtens kundigen Manie bestelle, aber die Kaufleutc nicht mit Neuerungen beschwere. Inspektion, Am'ld» ^

und Abstrafung derjenigen, welche sich in dieser Sache verfehlen, steht aber dem Landvogt zu. Absch. 1^ ^

a. Wegen Publicierung eines Sonntagsmandates.

Art. 198. 1710. Gegen den Mißbrauch, der sich zu Zurzach eingeschlichen, daß an den Sonntage»

dem Markte die Kaufläden wie au einem Werktage offen stehen, daß gespielt, getanzt, getrunken u. s- ^
hatte der Landvogt ein Mandat erlassen. Da nun der Bischof von Constanz dem Landvogte die

dazu bestreitet, so wird für gut befunden, das Mandat zwar nicht weiter zu publicicrcn, aber die D»»'

handelnden zu strafen. Absch. 138, 8 3. 199. 1720. Bern wünscht, daß das Mandat zu Abhaltung

„schnöden Unwejens" an den Sonntagen nach den Zurzachcr-Märktcn von jedem Landvogtc zu Beibehält»»^

hochobrigkeitlichc» Rechte wenigstens einmal publicicrt werde. Die Gesandtschaften von Zürich und

nehmen den Antrag all rafarvnllum. Absch. 159, 8 2.
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ck. Wegen des geistlichen Forums.

^rt, 200. 172!. Der Bischof von Constanz beschwert sich, dasi der Landvogt einen Chorherrn von Zurzach

Hurerei bestraft und dadurch in das bischofliche,j„» ckiöcc«->n»m eingegriffen habe. Nach Untersuchung

^ Tachc ^jrd befunden, daß cS bei dem, was hierin geschehen sei, sein Bewenden haben solle. Die glar-

^chc Gesandtschaft hinterbringt das Angehörte ihren Obern. Absch. 2l0, 8 7. ß 201. I74Ü1 Johann

^">rich Stcincggcr von RupperSwyl beklagt sich über den Chorherr» und CustoS Schnorf zu Zurzach,

^clchc,,, xx AnfordcrungSstrcit hat, daß derselbe keinen weltlichen, sondern nur einen geistlichen Richter

cnncn wolle. Im Hinblick auf einen ähnlichen Fall im Abschiede von 1642 wird Schnorf angewiesen,

^^ ^uchtsstäbcn der Stadt Baden Bescheid ins Recht zu geben, da die Bürgschaftsvcrschreibung, von

^ die Schuldforderung herrührte, in der Stadt Baden gemacht wurde. Absch. 457, 8 16.

V- Wegen der Jurisdiction diesseits der Surb und in den würenlingischcn Niedern Gerichten.

chi'/^ die Beschwerde des LandvogtS, daß vom Obervogt zu Klingnau Eingriffe in die

»I>d ^ ^^^b u> den würenlingischcn nieder» Gerichten liegende Jurisdiction" gemacht worden seien,

die-,- ^holbe behaupte, die bischöslich-constanzischcn nieder» Gerichte reichen über die Surb hinauf bis an

sicher NutzungSbannmarchen gegen Würcnlingen, daß auch ein Gericht zu Döttingen in verschiedene
^ vorgegangene Sachen sich gemischt und von der Protestatio» des Landvogts keine Notiz gc-

^istr ^ habe — auf diese Beschwerden hin wird dem Landvogt besohlen, in dem hichcr der Surb gelegenen

der ft ^ ^ »mirimockiv ftiriückioti»»!« auszuüben, und solle diese Pflicht einem GcleitSmann von Klingnau,

2tztz soften Namens der hohen Obrigkeit hinter dem Gericht zu Döttingen sitze, anbefohlen sein. Absch.

'-betz^ ^ ^ 2" Folge einer Beschwerde dcS Bischofs von Constanz, daß aus Anlaß der
d>ie Rechte des Obervogtö zu Klingnau verletzt worden seien, wird dem Bischof gcant-

ohde s?i . ^

^cni, """hchung des klingnauischcn Vogtciamtes entschieden worden. Zürich möge den Bischof anfragen,

be^i^^Wdlben genehm sei, wegen der die Grafschaft Baden betreffenden Streitigkeiten eine Confcrcnz „zu

H Glaruö soll von den dabei zu behandelnden Geschäften in Kenntniß gesetzt werden. Absch.

5>rte ^ ^ Glaruö verlangt Mitthcilung derjenigen Punctc, wegen welcher die regierenden

Noch Bischof in Streit sind. Zürichs Gesandtschaft antwortet, daß derselbe als Petitor bis dahin

auf die Bahn gebracht habe. Absch. 299, 8 6.

t. Wegen eines an Koblenz erthciltcn Stcuerbriefs.

^heist^ Der Landvogt berichtet über einen vom Bischof von Constanz der Gemeinde Coblcnz

Nicht Dtcucrbricf auf die Fremden, welche in ihrem Gemeindebann Güter besitzen. Da das su» collect-,ucki

geich,.^6chof, sondern dem Landesherr» zuständig ist, wird diese Sache zu den klingnauischcn Differenzen

Absch. 284, 8 9.

g. Wegen Appellation an das geistliche Officium.

Die Obrigkeiten hatten zugegeben, daß die die Schulden dcö Pfarrers Cndcrs von

" ^l. betreffenden Verhandlungen durch eine aus dem Obervogt zu Klingnau und dem Dccan zu

126'5

laut alten und neuen Urbarö die würcnlingischen Gerichte bis an die Surb gen Döttingen gehen,

der Landvogt nur gethan, was in seiner Befugniß gewesen sei; dergleichen Streitigkeiten icicn jcwcilcn
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Thiengen bestehende Conimission berichtigt würden. Allein von Seite des Stifts Zurzach wurde ^

Appellation nicht an das Hofgcricht, sondern an das geistliche Officium zu Constanz gezogen, so daß ^
Angehörigen der regierenden Stände der Rccurö an die Gesandten abgeschnitten wurde. Ucbcrdieß wurde a»
an letzter»! Orte eine den Gantrechtcn, wie sie in der Grafschaft bestehen, entgegenlaufende Collocation
gestellt. Man vereinigt sich dahin, den Bischof von Constanz schriftlich zu Rcdressierung der Sache aufzuford^
Das Schreiben unterliegt noch der Ratification. Das Stift Zurzach gicbt die Gründe an, warum cS a»
Officium appelliert habe. Absch. >343, 8 4. jj 207. 17tüt. Die Crcditoren des Pfarrers Endcrö scl. bckl>^
sich über ihren durch Verkürzung ihrer Rechte ihnen entstandenen Schaden. Das Vergangene kann mau ^
nicht mehr ändern; für die Zukunft wird jedoch der Landvogt beauftragt, darauf zu achten, daß dcrgll'^
nicht mehr geschehe. Absch. 357, 8 1t).

Ii. Wegen Ausstellung von Pässen und Certificate!!.

Art. 208. Auf des Landvogts Klage, daß die bischöflichen Beamten, wie z. B. der Obervogt''
Klingnau und der Gcrichtcffchrciber von Zurzach in die Rechte der regierenden Orte sich dadurch Eingriff' ^
tauben, daß sie sich unterfangen, Pässe und Certificate den Kaufleuten in des Bischofs Namen auözust^'
wird belchlosscn, denselben das obrigkeitliche Mißfallen zu bezeugen, sie zur Gebühr zu weisen und das l"
solche Scheine bezogene Geld zu confiscicren.Absch. 377, 8 5.

i. Wegen des Zugrcchtes.

Art. 209. 17ttZ In Folge zweier Schreiben des Bischofs von Constanz (vom 14. Juni und 19. 2^'
in welchen sich derselbe über die Verfügung beschwert, welche der Landvogt aus Anlaß des Verkaufs des
lcinS Mandach bei Zurzach getroffen hatte, wird erkannt, daß daS Verfahren des LandvogtSbegründet sei,
sich bei dicicr Sache nicht um eine Abänderung des Laufes der Appellationen von dem Gerichte Zurzach,
um eine hochobrigkeitlichc Behinderung der von Seite des Niedern Gerichts unbefugter Weise versuchten
und Acnderung der Landordnungcn in punotn des Fertiguugs- und ZugrcchtcS gewesen sei. In diesem
wird ein Schreiben an den Bischof entworfen, um nach erhaltener Ratification abgesandt zu werden.
unterdessen am 2. August ein drittes bischöflichesSchreiben eingetroffen war, wird vorläufig aus das abzulasst^
Schreiben in einer Antwort hingewiesen. Der constanzischcObervogt zu Klingnau, welcher den vom Landv^
an das Gericht zu Zurzach erlassenen Befehl, den Kauf zu fertigen, durch einen Gegenbefehl zu hindern I" ^ '
wird vor die Sitzung bcschicden und ihm sein „Uebcrschen zu Sinne gelegt". Absch. 395, 8 9.

Ic. Wegen Präcognition in Lriminalitnis.

Art. 210. Z.7;!8> Der Bischof von Constanz begehrt eine Confcrenz zu Beilegung der Streitig^
welche sich beständig mit dem Landvogteiamtcwegen seiner GerichtSherrlichkciten in der Grafschaft crm ^
Ferner stellt er daS Begehren, daß über die Streitigkeit zwischen dem fürstlich - constanzischen Obcrvolß '
Klingnau, welcher einen Arrest auf Gebhard Dub, Bürger von Luccrn, angelegt habe, und dem Landv''^
welcher denselben aufgehoben, nicht möchte gesprochen werden, da von Seite des Bischofs die PräcogM^^
Oiwiimlilnis angesprochen werde. Es wird gut befunden, den Entschluß der Orte wegen des ersten
seiner Zeit dem Fürsten selbst zu überschreiben; der zweite Pnnet wird all rvkoronüum in den Absäff^ ^
nommen. Absch. 442, 8 15.
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I. Wegen Ausnahme von Kundschaften in Matrimonialfällen.

Art. 21 I, 17/tZ. Da das Officium dcS Bischofs von Konstanz in einem Matrimonialfallc Kundschaften

^ der Grafschaft ohne vorhergegangene Begrüßung des Oberamts hatte „verhören" lassen, so wird für gut
»de», den Abschied von 1691 für alle Fälle der Art als Norm aufzustellen und zu bekräftigen, nach welchem

Obcramt vorher darum zu begrüßen sei. Absch. 483, 8 8.

^ Mit Schwarz-Wasscrstclz wegen der Jagdbarkeit in dessen Gerichten.

Art. Zi2 j Die Bürgerschaft von Kaiscrstuhl macht Ansprüche auf die Jagdbarkeit in den schwarz-

^llrstrlzischc,, Gerichten; diese werden ihnen vom dermaligcn Besitzer Lcontius Tschudi widersprochen. Der

Vogt gstbt cin Memorial über diese Sache ein, aus welchem hervorgeht, daß der Wildbann in der Graf-

mt Baden den III Orten gehöre, daß dem Besitzer von Schwarz-Wasscrstclz mit Conccssion des Landvogts

""btseinen Gerichten auf niederes Gcwild zu jagen, ferner daß die Conccssion an die Bürger von

. .rguhl, Hasen oder Vögel zu schießen, vom Landvogte ertheilt werde. Die Obrigkeiten sollen ersucht werden,

^Aibcr z» instruieren. Absch. 159, 8 9- !! 213. I72<5 Die Stadt Kaiserstuhl vermeint in Folge einer vom

'^dvogt Gallati erhaltenen Erlaubniß, in den schwarz-wasscrstelzischcn Gerichten jagen zu dürfen; LeontiuS

Aldi glaubt durch Docnmente und Ortsstimmcn bewciseir zu könircn, daß ihm allein die Jagdbarkeit daselbst

Der Landvogt wird beauftragt, die Documcnte zu uirtersuchcn und nach Befund derselben zu cnt-

Absch. 249, 8 11.

Mit Mellingen wegen des Schreibens und SiegclnS im Zwing Trostburg,
AmtS Rordvrf.

Art. 214, Aus Anlaß einer von Mellingen hergekommenen AppcllationSstreitigkcit wird die Frage

H»^"^fe», »xm das Schreiben rurd Siegeln in dem der Stadt Mellingen zugehörigen Zwing Trostburg,
^ Doidorf, zukonimc, das Mellingen sich anmaße. Dem Landvogt wird aufgetragen, diese Sache zu untcr-

^ A" und Bericht zu erstatten. Absch. 395, 8 6. 215. I 7»i». Aus der Untersuchung crgiebt sich, daß

^ Documcnte aufweisen kann, schon lange her im Besitz dieses Rechtes gewesen ist.

das ^ ""an cs bewenden. Absch. 410, 8 7- I! 216. 17tt!1. Auf die Beschwerde Mellingens, daß ihm

>vird^ ^ Iahreil von ihm besessene Recht der Bereinigung im Trostburgcrzwinge streitig gemacht »verde,

(! ^ ^ befunden, demselben dieses Recht unter Ratisicationsvorbchalt zu lassen, jedoch ohne daß daraus

^GucnM gezogen werden. Absch. 457, 8 12. 217. 174«. Dieser Beschluß wird ratificicrt. Absch. 474, 811

Ii! Zustizsachc,,.

s. Bußen.

besilla^^ ^717 Dem Lairdvogt wird gestattet, von den im Beisein der Amtleute angelegten Bußen einen

A'dcircn Nachlaß zu gewähren. Absch. 108, 8 3.
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b. Leidungen.

Art. 219. 1710 In Betreff der Leibungen soll es jedermann frei stehen, die Frcfcl oder strafwürdigen Saä)^
entweder dem Landvogt oder dem Untervogt oder dem Stcuermeyer desjenigen Amtes, in welchem der Fall sich ^
geben hat, zu leiden oder anzuzeigen; die heimlichen Kundschaftenaber sollen als eine Sache von höchst ^
fährlicher Consegucnzabgestellt sein; das alles unter Ratificationsvorbehalt. Absch. 138, 8 20. ß
> 721». Die Ratification erfolgt. Absch. 159, 8 4.

o. Bieterlohn.

Art. 221. 17 10. Es wird unter Ratificationsvorbehalt für gut befunden, daß der Bieterlohn von ein^
Batzen »ach alter Ordnung den Untcrvögtcn ferner entrichtet werden soll. Absch. 138, 8 29. ß 222. 1?-^'
Dieser Beschluß wird ratificiert. Absch. 159, 8 4.

«1. Kundschaftsgelder.

Art. 223. 1710. In Betreff der Kundschaftsgelderwird unter Ratificationsvorbehalt für gut bcfund^
daß es beim alten Herkommen bleiben soll, und daß für KundschastSvcrhörc vor Oberamt, namentlich in ^
ringen Händeln, weder vom Landvogt, noch von der Canzlci etwas bezogen werden soll. Absch. 138, 8 29- "
224. 1720. Dieser Beschluß erhält die Ratification. Absch. 159, 8 4.

e. Taxe für Bewilligungzum Austragen von Pfändern.

Art. 225. 1710. Wenn die Schuld, um die ein Grafschaftsmann ausgetrieben wird, unter 199 Gld- ^
so soll für Erecution oder Bcwilligungsschein,Pfänder auszutragen, nicht mehr als ein halber Gulden bezogt
den Schätzern mehr nicht als die Hälfte und namentlich 19 Batzen sämmtlichcnbezahlt werden, die
tification vorbehalten. Absch. 138, 8 29. ß 226. 1720. Dieser Beschluß wird ratificiert. Absch. 159, §

f. Appellation.

Art. 227. 17 10. Aus Anlaß eines auf letztem Zurzachcrmarkt in einem Rechnungsstreit crgang^

Urthcils, gegen dessen Appellation Beschwerden erhoben worden waren, wird beschlossen, daß sowohl in Rcä) ^
fachen, welche bei solchen Anlässen bcurthcilt werden, als in „andictiertcn" Bußen die Appellation wü
andern Fällen gestattet sein soll. Absch. 138, 8 18.

F. Arrest auf Personen und Waaren auf dem Zurzarchermarkte.

Art. 228. 1720. Regierende Stände hatten als Crcditorcn vom LandvogteArrestlegungauf Pcrst^
und Güter verlangt, welche sich auf dem Zurzachcrmarkt aus schwäbischen Städten befanden. Der Land^
hält dieses Begehren, als der allgemeinen Marktfrcihcit und dem JahrrcchnungSabschicdcvon 1648 ,
laufend. Er wünscht nun für dergleichen Fälle Weisung. Zürichs Gesandtschaft erklärt, daß im schwebst -
Kriege schwäbischeStädte von den in der Grafschaft Baden damals regierendenOrten Geld aufgciw»""^
und daß in den darum errichteten Schuldbriefen nicht nur das Stadtwescn insgemein, sondern alle einst'
Bürger und Angehörigen solidarisch dergestalt verhaftet seien, daß bei Zahlungsunfähigkeit die einzelnen 1
soncn und deren Effecten mit Arrest belegt werden können. Der Abschied von 1648 beziehe sich bloö ans
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^rcibungcn, welche Particularcn in der Eidgenossenschaft gegen äußere Städte und Particularcn hätten, hin-

nicht auf Capitalvcrschrcibungcn gegen eines der mitrcgicrcndcn Orte. Die Gesandtschaften von Bern

Glarus referieren. Absch. 159, 8 12. ß 229. 1721. In dieser Sache wird erkannt, daß zur Aufrechtcrhaltung

^ Röthigen Freiheit, wenn Angehörige nicht regierender Orte Crcditorcn sind, kein Arrest dürfe angelegt werden.

^ es j,^ solchen Fällen gehalten werde» soll, wenn regierende Orte oder deren Angehörige Crcditorcn von

senden oder verbrieften Schulden der Reichsgcnvsscn sind, wird der Entschließung der gn. Herren und Obern

""^angegeben. Absch. 178, 8 34.

ll. Landgericht.

^ ^rt. 23(1. 1.72t!. Auf die Beschwerde Zürichs, daß bei dem letzthin gehaltenen Landtag zu Baden bei

^urtheilu,,^ des Maleficanten der sonst gewöhnliche Modus nicht beobachtet, sondern nach Befragung cincS

^ Zweier Beisätzen auf Befehl des Landvogts daS vom Stande Bern abgefaßte Urthcil verlesen worden und

Verschalung ^solgt st'i, beruft sich die bcrncrischc Gesandtschaft, welche ohne Instruction ist, auf den Ab-

2^ 1713 und die von ihrem Stande damals gemachte Reservation; ähnlich auch die glarncrischc. Absch.

^ ^ 4- ß 231. 172Ä. Bern „erachtet cö thunlich", daß bei den in der Grafschaft Baden sich ereignenden

^^billen jcweilen der bcrncrischc Landvogt nach dem im Abschiede von 1713 gemachten Vorbehalt den Fall
^ scincn Umständen nach Bern participierc und von da Befehl erwarte. Zürich will eS bei der alten

ivich.^'^it ben Rechtsamen der Grafschaft bewenden lassen. Absch. 224, 8 27. ß 232. 172! Bern

s ^Wlt seinrn Anzug und stellt Zürich und Glarus anhcim, es auch so zu machen. Dieser Stände Gc-

23g nicht instruiert, lassen cS einstweilen beim Abschiede voll 1713 bewenden. Absch. 234, 8 12. ß
Bern >vird cö überlassen, in Malefizfällcn, da cö Leben und Blut angehet, wenn der Landvogt

Micr ist, das Urthcil in Bern auszufällen und alsdann erst daS Landgericht versammeln zu lassen.

) und Glarus aber lassen es bei der alten Ucbung und den Freiheiten der Grasschaft Baden auch ferner

«'den. Absch. 249, 8 8.

i. Erbrecht der Grafschaft Baden.

^ Auf den Antrag der Untervögte, daß die Bestimmung des Erbrechts erläutert werden

n»ter^ welcher in den „unausgesetzten" Erbfällcn die nächsten „Vatermag" einander erben sollen, wird

„Ast ^^eationsvorbehalt folgende Erläuterung gegeben: „daß verstorbener Bruder und Schwester Kinder
verstorbenen Vaters oder Mutter noch lebenden Bruder oder Schwester, um so viel ihr

,bei Mutter zu erben gehabt hätten, erben, mithin aber, wenn Kinder zu erhalten, sie daS Ihrige auch

pssichtig sein sollen." Absch. 315, 8 7. 235. 17t!1. Obiger Abschied wird ratificicrt mit der

schick» ^ ^ hervorgehobenen Fällen bei Art. VI. des Erbrechtes bleibe, und daß dieser Ab-
Urbarium einverleibt werden solle. Absch. 327, § 3.

It. Gantrecht.

dss ^ " ! > Zürich führt Beschwerde, daß nach der bestehenden Ucbung des Gantrcchts ein Crcditor

daß . ^lchriebenen Güter müsse schätzen und nach einer solchen Schätzung sich müsse bezahlen lassen, und

'weh überdieß von den Gütern, welche ihm verpfändet, aber nicht mehr im Besitze des Falliten sind, ab-

wcrde. Es wird auf Rcmcdur bei den Obrigkeiten angetragen. Absch. 327, 8 8. ß 237. 17t!2.
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Zürich will cS zwar bei dem Inhalt des Gantrechtes bewenden lassen, doch mit der Erläuterung, daß

ein Crcditor nach der Schätzung „sich nicht erlösen" möchte, ein solcher auch auf die übrigen ihm verschriebe!""

Unterpfänder greifen möge, wenn selbige auch in fremden Händen seien. Bern und Glaruö stimmen dassb

daß es beim Inhalt des Gantrcchtcs sein gänzliches Verbleiben haben soll. Absch. 343, 8 5.

I. Zurzachischcs Erbrecht.

Art. 238. 173Ä. Der Landvogt berichtet, daß es sich gezeigt habe, daß der Bischof von Konstanz

denen von Zurzach ihr altes Erbrecht von 1544 in seinem eigenen Namen revidiert und geändert habe, währet

das ein Regale der hohen Obrigkeit sei. ES wird beschlossen, die alten und die neuen Erbrechte dem Absä)^

zu Händen der gn. Herren und Obern beizulegen. Absch. 377, 8 4. 239. I73/i. Das alte und das >»'"'

Erbrecht von Zurzach, von welchen das letztere von den regierenden Orten niemals bestätigt worden, werde» ^

Obrigkeiten -eck insti„<znck>im auf künftiges Syndicat zugeschickt. Absch. 38k, 8 2. 240. I7t!3. D" "

allein von der Hoheit abhängt, Erbrechte zu errichten, abzuändern, zu erläutern, so wird das zurzachischc

recht von 1651 für ungültig erklärt. Nachdem aber Bevollmächtigte von Zurzach mit dem Ansuchen crsW""

waren, man möchte ihnen das schon so viele Jahre gewohnte Erbrecht lassen, mit Ausnahme des Art- ^

welchen sie auf den Fuß des Erbrechtes der Grafschaft Baden einzurichten bitten, und des Art. IX., n»'^

wegen Testamenten und Schenkungen dahin möchte eingeschränkt werden, daß die Fähigkeit zu testieren »>» ^

das errungene Gut sich erstrecke, daß das ererbte aber nur leibgcdingswcisc und nicht für Eigcnthum wcggeö^

werden könne, so wird der Landvogt beauftragt, dieses neue Erbrecht zu projektieren und den Ständen z»" ^

tification einzugeben. Bis aus weiter» Entscheid soll nach bisheriger Hebung gerichtet werden. Ebcndiestl^

Abgeordneten beschweren sich auch über die bei Erbfällen von Seite der Niedern Gerichte beanspruchte J»"""^

und über die geforderten Spvrteln. Dem Landvogt wird Untersuchung der Sache aufgetragen. Absch-

8 7. jj 241. I7t!<» Das neucrrichtctc Erbrecht für das Gericht Zurzach wird ratificicrt. Absch. 410, §

242. 1737. Auf Ansuchen derer von Zurzach wird auch über Erbtheilungcn, Obsignationen und Designat»""'

für Zurzach und die dazu gehörenden äußern Gemeinden Folgendes verfügt und gutgeheißen: „So die

„friedlich und freundlich mit einander abkommen mögen, so können dieselben ohne Hinzuthun des bisch"'' s

„constanzischen Vogtes und der Geschworenen die Thcilung vornehmen. Wenn aber eine oder mehrere vogl"

„Personen als Miterbcn vorhanden sind, soll zu der Thcilung ein tauglicher Vormünder oder Vogt und

„waltcr bestellt werden, welcher der Thcilung abwarte und demnach den Thcilrodcl der vogtbarcn oder ^
„wescnden Personen dem bischöflich-constanzischen Vogt von Klingnau aufweise und zustelle. Dieser Thei^

„soll aus Befehl des Vogtes durch den Gcrichtsschreibcr von Zurzach ordentlich aufgezeichnet und in '

„Waisenbuch eingetragen werden, damit nichts veräußert und anderwärtig versetzt oder diStrahiert werde.

„sind die Kosten nicht höher als der Tarordnung nach zu beziehen und bezahlen. Wenn aber ein oder

„Erben mit Zuthun der Räthe oder eines Ausschusses von dem Gerichte die Thcilung vornehmen oder ,

„den Gerichtsschrciber beschreiben lassen wollte, soll solches mit Zuthun des Vogtes geschehen und autK""

„werden. Damit aber auch den Obrigkeiten wegen ihres gebührenden Abzugs nichts vernachtheiliget »'^

„soll jederzeit, da bei einem Fall sich ein oder mehrere äußere oder fremde Erben befinden, der lwchobrigkcil'

„Amtsuntcrvogt zur Inventur berufen werden und derselben beiwohnen, dafür aber mehr nicht als den Gr"> ' ^

„vom Gulden von dem vcrabzugcndcn Gut zu beziehen haben. Ob- und Dcsignation betreffend, so solle»

„dieselben wie bis dahin vom fürstlich-constanzischcn Vogt zu Klingnau geschehen und angeordnet werde», 1^
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keinen andern Fällen, als wenn dieselben verlangt werden, jedoch ohne Conscquenzder Erbthcilung statt-
laben," Absch. ^26, § 9. ^ 249. 1737. Der Bischof von Constanz legt Einsprache ein gegen die Er-

"uterung von Art. V. und IX. des Erbrechtes von 1651, so wie daß über die streitigen Erbfällc der Land-
erkennen soll. Das Svndicat beharrt auf seiner Befugnist, erklärt aber, daß cS die Erkanntniß über

^'itige Erbfälle für den Landvogt oder für sich nie in Anspruch genommen habe. Absch. 426, 8 12.

m. Einrichtungund Ablösung der Schuldbriefe.

^ An, 244 1737. Auf Vorstellungen von Seite der Untervögte der Grafschaft Baden und Abgeordneter

^ ^^ach und Klingnau wird beschlossen, die Grafschaft Baden bei ihrer alten Hebung in Einrichtung und
Auirg der Schuldbriefe zu belassen, und die Verordnung, daß „canzleiisch" verschriebene Schuldbriefe nur aus

'Mein Gelde abgelöst werden dürfen, auf die Grafschaft nicht anzuwenden. Absch. 426, 8 3.

n. Unterpfänder.

Io>d^ ^ >737. Da in obrigkeitlichen und niedcrgerichtlichcn Canzleien nicht nur gchofftc Erbschaften,
"n auch im Felde Hangende und stehende Früchte in Obligationen verschrieben und derentwegen Obligationen
gefertigt wurden, woraus viel Streit und liederliches Hauswesen erwuchs, sowie auch Verlust für die

^itorcn, so usird solches strenge untersagt. Absch. 426. 8 2V. 246. 1738. Dieses Verbot wird ratificicrt.
^Verhandelnde sind zur Strafe und zum Schadenersatz anzuhalten. Absch, 442, 8 4,

1Ä. Zehntensnchcn.

dc» ^ Auf die Klage der Untcrvögtc der Grafschaft, daß sie bei Verleihung der Zehnten von
" Dccimatoren bcnachtheiliget würden, und auf ihre Bitte, daß man die Zehnten durch geschworene Schätzer

^ schätzen lassen, und daß bei den Verleihungen jemand von Obrigkcits wegen beiwohnen möchte, wird in
Al ^ '"^"cher sich dagegen erhebenden Bcdcnklichkcitcn gut befunden, cS beim Alten bewenden zu lassen,

lch- 426, 6.

13. Hühnergeld.

L > 248. 1.71». Es wird unter Ratificationsvorbehalt gut befunden,daß es in Betreff des Einzugs des
dm Abschieden und den alten Ordnungen sein Bewenden haben soll. Absch. 138, 8 2l1.

Dieser Beschlußwird ratificicrt. Absch. 159, 8 4.

Ii». Cchehnften und Tnvcrnengerechtigkeitcn.

satzey Dem Heinrich Zchndcr, Untcrvogt zu Birmcnstorf, wird die Ehehaftc cincö Schmicdcn-
Aorl' ^^"^iigc Opposition vorbehalten, gegeben. Absch, 977, 8 1l- ü 251. 1731. Unter eben demselben

MctzgcrmeisterJakob Ruhlmann von Döttingen eine Ehehaftc. Absch. 977, 8 12. jj 252.
xi ' Landöö zu Klingnau und den Gebrüdern Schifcrlin zu Döttingen usird jedem Thcil eine Ehehaftc

Schmicdcnsatz gegen einen jährlichen LchcnzinS von 1t) Sehl, crtheilt. Absch. 442, 8 7. 253. 1738.
127
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Dem Müller Wiederkehr zu Stetten wird eine Ehehaftc zu einer Oeltrotte unter dem Vorbehalte crtheill, ^

innerhalb zweier Monate niemand eine rechtmäßige Opposition dagegen mache, Absch. 442, 8 1l. !! ^

1710 Dem Wolfgang Burckhardt von Fisibach wird eine Ehehafte zu einer Schmiede gegen einen jährig

Lehcnschilliiig von 10 Schl. gestattet, Absch. -457, 8 7. ß 255. «7!!<» Dem LeonZ Mütter von Nicder^l"

dorf wird eine Tavcrncngerechtigkeit gegen einen jährliche» Lehenzins von 1 Pfd. ertheilt, dem Johann

von Ober-Rordorf seine Tavcrnengerechtigkcit gegen 10 Schl, jährlichen Zinses bestätigt. Absch. 457, 8 ^ ^

25k. 17!t?>. Dem Müller Wievcrkehr wird auf eingegangene Beschwerden die Ehehafte wieder abcrka'»"'

Absch. 457, 8 9. >! 257. 17 ^t2 Dem Melchior Hiz wird die Ehehafte einer Mühle zu Coblenz mit zwei

häufen, einer Ncllen (Nennlcn), Stampfe und Reibe bewilligt, gegründete Einsprache von Seite der benachl'^
Müller vorbehalten. Als Handvestc zahlen er und die künftigen Besitzer jährlich 1 Mütt Kernen. Absch. 499,8

j? Mi- .chs-M .li^ittenuztir. ichiu linckisr-AO sts nin Most» zflUky

>7. Fall u«d Abzug.

a. Von der Hinterlassenschaftzu Zurzach gestorbener Kaufleute.

Art. 258. 171A. Das Landvogtciamt hatte von den Erben eines während des Zurzachcr Vercna-MK^

verstorbenen Solotlmrncrö Fall und Abzug gefordert. Dicß wird für unstatthaft und den Marklfrcihcitcu ^

widerlaufend erachtet, da sowohl die eidgenössischen als fremden zu Zurzach in der Marktzcit sterbenden

leute und ihre Effecten von Fall und Abzug gänzlich frei sein sollen. Absch. 50, 8 8.

!>. Vom Schloß zu Zufiton.

Art. 259. >710 Sebastian Heinrich Crivclli von Uri, welcher sein Schloß nebst den Gütern zu Z^^

verkauft hatte, wünscht mit dem Abzug entweder gänzlich verschont oder doch wenigstens „lcidentlich angcl^

zu sein", da selbigcö ein adclichcr Freist!) und der Besitzer vom Einzüge befreit sei und er nur im

hier gewohnt habe, also nichts hinwcgzichc. Zürich und Bern treten in das Begehren nicht ein und

jedes 164 Münzguldcn; Glarus will ihn mit gänzlicher Nachlassung begnadigen, hingegen für künstige M

seine Rechte vorbehalten. Absch. 133, 8 9.

o. Anthell der Nntcrvögtc am Abzüge.

Art. 260. 1710. Hinsichtlich des Antheils der Untervögtc an den Abzügen wird unter Ratification^^

behalt gut befunden, daß man, da die Untervögtc nach allem Brauch von jedem Gulden, welcher der l)"'

Obrigkeit gebührt, 2 Schl. 3 Den. beziehen, sie von solchem alten Brauch nicht „verschalten" solle. Wenn ^

die Parteien den Abzug freiwillig und ohne der Vögte Zuthun entrichten, so toll den Untcrvögten nach

finden aus dem Abzug, welchen die Obrigkeit bezieht, die Gebühr entrichtet werden; müssen sie dagegen den9'^
eintreiben, so haben ihnen die Parteien die 2 Schl. 3 Den. zu entrichten. Absch. 138, 8 20. 261.

Obiger Beschluß wird ratificiert. Absch. 159, 8 4.
^ . . .. ^ ^ ^

el. Abzug gegen Eglisau, Äönigsfcldcn und den Spital von Zürich.

Art. 262. 1721». Auf des Landvogts Anfrage, wie er sich in Beziehung auf den Abzug Eglisau

über zu verhalten habe, da von dem in die Grafschaft Baden gehörenden Gute 15 Gld. Abzug (10 s»r
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Zürich, 5, für Eglisau) bezogen werden, ferner gegenüber Königöfeldcn und dem Spital von Zürich, welche

^^'jugc erinnert sein wollen, wird erkannt, daß gegen Eglisan, welches auch Moderation in Uebung habe,
" ^«iprocum zu beobachten sei, daß aber die beiden andern ihre Ercmtion nachweisen sollen. Absch. 249, 8 13.

e. Anstand mit Baden.
kZssj/ f.1)1 n. n'innnjls^n^

^rt. 263. 172«». Die Stadt Baden spricht den Abzug von der Hinterlassenschaft deS Bernhard Wicder-

hu>^' ^wths zum Ochsen bei den großen Badern au, da sie demselben, als einem Beisaßen, ihre Protection
. ^"»gedeihen lassen, während das Oberamt denselben in Anspruch nimmt, weil Wiederkehr Bürger von

w'äkou gewesen sei. Im Einblick auf einen 1673 dem Hans Wiederkehr, BernhardsVater, crthciltcn Brief,

^ Inhalts, ^ ^
sollen, hingegen wenn sie davon abziehen, den Abzug zu Händen der regierenden Orte zu bezahlen

daß, so lange er und seine Kinder auf den Mühlen zu Baden oder Jonen sitzen, abzugsfrci

^ wird erkannt, daß von Bernhards Erben, die sich außerhalb der Grafschaft vcrheirathct haben, den rc-
0 Nendcu Orten der Abzug bezahlt werden soll. Absei). 299, 8 4.

^ Anstand mit dem Obervogt zu Kaiserstuhl wegen Fall und Abzug zu Thengcn, Herder» und Lieuheim.
. ' »Aw'u jchism'iftl». Uni, mir/S-' ni .^'!s.S <-,1 li'ui^ ?'nch?st riii- ho? Snu /nhinn inchumstr-n-
dwi > ^so von Thengcn beklagen sich, daß der neue Obcrvogt zu Kaiserstuhl ihnen neuerdings

6 die Abzüge bei ihnen auf alle Weise und Wege einzuziehen; auch sei ihnen befohlen worden, die cidgc-
css "Salva-Gardc-Stühd" hinwcgzuschaffeu.In Folge dessen wird daö Landvogtciamtbearistragt,, die
tu siechte in den drei Orten Lieuheim, Thcnge» und Herdern nachzuschlagen, darüber den Ständen
Adln Obcrvogt zu ersuchen, mit der Erccution inne zu halten, so lange die Untersuchung dauere.

^ '^7, 8 1.3. 265. 17ltt». Zluf die Beschwerde der Dorfschaftcn Obcrthcngen, Herdcrn und Licnhcim,
b der

Obcrvogt zu Kaiserstuhl Fall bei ihnen beziehe, wird der Landvogt beauftragt, demselben zu schreiben,
be. ^ ^von abstehen und das Bezogene »nieder herausgeben solle. Absch. 457, 8 3. jj 266. 17Ä2. ES tvird
^ ^ß der Obervogt zu Kaiscrstuhl in jenen drei Dorfschaftcn dennoch Fall und Abzug beziehe. Im
a»a^>" TyirdicatS wird demselben geschrieben, daß diese Ansprüche als eine Anmaßung und für unzulässig
Wid und daß die Sache nach dem Abschied von 1619 und nach alter Uebung zu verbleiben habe,
bkris^^^ uurn auf andere Weise Vorsehung thun werde. Absch. 499, 8 4. ß 267. 17AI!. Der Landvogt
ci» e ^ Antwort auf obigeö Schreiben, aber auch keine Beschwerde von Seite'jener drei Gemeinden
Vers iei. ES wird ihm befohlen, von Zeit zu Zeit von dem Stand der Sache sich zu unterrichten,

' )te Erccutioncn„abzuheben", in schwierigen Fällen in die Orte zu berichten. Absch. 598, 8 8.

18. Ohm«zcld.

ei» 47L6. Es wird gut befunden, von den in die Grafschaft Baden sund die untern freien Aemtcrj
seiend " deinen vom Saum 1 Gld. zu beziehen, mit Ausnahme desjenigen Weines, welcher aus den rc-
d'elch ^^^eu oder für selbige und deren Angehörige eingeführt wird; ferner mit Ausnahme desjenigen,
Verb/" zum HauSbrauch einkauft, sowie namentlich auch dessen, welchen die Stadl Baden bezieht und

Absch. 234, 8 16. ss 269. 172t». Unter RatisicatwnSvorbchaltwerden die Zurzacher und übcr-
>hre» ^utcrthanen der Grasschaft von obigem EingangSzoll für diejenigen Weine befreit, welche sie aus

wgcnen jenseits dcö Rheins liegenden Reben beziehen; scrircr auch für denjenigen Wein, welcher an
127»
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Schulden bis Martini eingeht. Absch. 249, 8 3. st 27l). 1727. Zurzach bittet um Befreiung des 172b ^

die fremden Weine gelegten Umgcldcs von 1 Gld. vom Saume, da es schon IVO Gld. und wieder 23 ^

an den Bischof von Constanz bezahlen müsse. Es wird beschlossen, daß es bei den Abschieden von 1725

1726 sein Verbleiben habe. Absch. 266, 8 3. st 271. 1728. Bern äußert sein Befremden darüber,

Zürich und GlaruS durch ihre Ortsstimmen den Küssenbcrgcrwcin von dem 1725 und 1726 dekretierten

geldc befreit hätten. Die zürcherische Gesandtschaft erklärt, daß die Zurzachcr selbst viel Reben im Küssenbcrg^'

thal haben und Geld auf den Wein daselbst leihen, so daß dieser Wein eher als einheimischer, denn als ftc»'^

angesehen werden könne. Bern nimmt das Angehörte a<I rokoronclum. Absch. 284, 8 11.

Ii» Salzsachcn.

jZürich imd Bern: Art. 272, 2?!!.j

Art. 272. 1712. In Beziehung auf den Salzdebit in der Grafschaft erklärt Zürich, daß cS bei

Tractaten mit der vordcr-östrcichischcn Hofkammer ziemlich viel Salz mehr habe nehmen müssen, als es sonst ^

verbrauchen wußte, und daß ein großer Thcil des Salzes, das in Baden und Kaiserstuhl verkauft worden,

zürcherischen Untcrthancn erkauft werde. Bern erklärt, es werde die Nachthcile wegen der zu großen

des Salzes mit Zürich theilen und wie zu Gewinn, auch zu Schaden gleich einstehen. Absaz. 4, 8 7. st

171k». Berns Beschwerde, daß gegen den gemachten Vertrag namentlich der Commis zu Kaiscrstuhl n>^

Salz für den Stand Zürich empfangen und weggegeben habe, während in der Grafschaft kein Commis

Salz für den einen, als für den andern Stand debitieren soll, nimmt die zürcherische Gesandtschaft ml rotoron'!"'"

damit nach Untersuchung der Sache Abhülfe getroffen werde. Absch. 137, 8 33. st 274. 1711». Unter ^

tificationsvorbchalt wird in Betreff des Salzvcrkaufö verordnet, daß niemand aus der Grasschaft sich in ften>^

oder ausländischen Orten „besalzcn" dürfe; jedoch ist es den Leuten der Grafschaft gestattet, im angrenzet

Zürcher- oder Berncrgebict Salz zu ihrem Hausgebrauch zu holen. Absch. 138, 8 20. st 275. 172<»

will den Umerthauen, welche keine Speeialsreiheil dafür auszuweiseil haben, nicht gestatten, außerhalb der 6^

schast Salz für sich einzukaufen. Zürich läßt es beim vorjährigen Abschiede bewenden. Glarus behält l

seine Rechte in dieser Sache vor und verlangt, daß, weil der Salzvcrkauf seit einiger Zeit zu einem obrig^

lichen Regale gemacht worden sei, seinem Stande auch die Admodiation des SalzdcbitS pro rata zugcßa»^

werde. Absch. 159, 8 4. sS. auch Grafschaft Baden und untere freie Acmtcr. Art. 51 u. ff.j

2t». Strcisicnwrscn.

a. Straße über den Heltersberg.

Art. 276. 17211. Aus den Anzug der zürcherischen Gesandtschaft erhält der Landvogt den Auftrag,

Zuziehung Sachverständiger zu untersuchen und zu berichten, wie die Straße über den Heltersberg in l>r^

baren Stand gesetzt werden könne, wie hoch die Kosten sich belaufen mögen, und wie viel die bcnachl"^

Orte contribuicren könnten. Absch. 224, 8 11. st 277. 1723. Wegen der bedeutenden Schwierigkeiten

Kosten, mit welchen die Herstellung einer neue» Straße über den Heltersberg verbunden sein würde, läßt

es bei dem alten Zustande dieser Straße bewenden. Absch. 234, 8 6.
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6. Allgemeines.

Art, 278. 17l!t» Nach einem voriges Jahr dein Landvogt gegebenen Auftrage für die Verbesserung der

hatte derselbe ein Mandat erlassen. Diese Verbesserung suchte Leontius Frey, Obervogt von Ehrcn-

M, zu hintertreiben. Die Gesandten heißen die vom Landvogt getroffenen Maßregeln gut, stellen ihm ferner

einen Wegmeistcr zu bestellen, welcher Aufsicht ausüben, aber kein Strafamt haben soll. Die glarnerischc

^ ^dhchaft uimmt Letzteres uck roloronckum. Leontius Frey wird zur Corrcction gezogen. Absch. 419, 8 3.

21. Postwosen.

ig 2^^ Der Landvogt berichtet von einem Postprojectc, nach welchem vom kaiserlichen Postamtc

^.^^dwsen ein Bureau in Baden sollte errichtet werben, so daß die Briefe nach Wien, in das Reich, in die

h ^ Italien von Baden aus sollten expediert werden. Man setzt die Obrigkeiten von diesem die Lan-

^ ichkcit verletzenden Projectc inKcnntniß, wenn gleich dasselbe nicht verwirklicht worden war. Absch. 59, 8 5.

22. Znll und Geleit.

Geleit zu Baden.

». Streit wegen desselben mit den Schisfmeistcrn von Zürich.

^ 289. 171t. Zürich beschwert sich im Namen seiner vcrburgcrtcn Schiffmcistcr über den seit 1694

H auferlegten Zoll oder das Geleit zu Baden, da von Alters her bis zu jenem Jahre von den zu

^ ^ ^Uchpassierenden Schiffen weder Zoll, noch Geleit bezahlt worden sei, und König Friedrich III. 1447

Befreiungsbrief gegeben habe des Inhalts, daß die von Zürich auf der Limmat bis in den

Ischls eigenen Schiffen, auch aller Kaufmannschaft fahren mögen ungehindert, ungesäumt, auch un-
Zöllen und Geleiten. Die Gesandtschaften von Bern und Glaruö, ohne Instruktion, nehmen die

^crd evkvrvnclum. Dem Gclcitsmann zu Baden soll vor Empfang des Geleits auf sechs Jahre angezeigt

8 Z ^ ^ üu Falle der Abschaffung der Gclcitsgcldcr keine Entschädigung anzusprechen habe. Absch. 59,

^Utc 4714». Berns Gesandtschaft wünscht zu wissen, ob die Gclcitssrcihcit der zürcherischen Schiff-

Abs^ durch Dveumcnte erwiesen worden sei. Die zürcherische Gesandtschaft ist ohne Instruction.

5i 7. ^ 282. 1717. Bern wünscht, daß dieses Geschäft endlich erledigt werden möchte. Die Gc-

Bch ^ Zürichs erklärt, daß die zürcherischen Schifflcutc seit der von König Friedrich 1447 erhaltenen

üvh ^ ^34 keinen Zoll oder Geleit zu Baden bezahlt hätte». Von diesem Jahre an hätten dieselben

l>cj Ve'ichmcrdeii denselben bezahlen inüsscn. Zürich verlangt wieder sein altes Recht; Bern null es

Schluß von 1694 bewenden lassen. Auf daö Verlangen der glarncrischen Gesandtschaft wird der

ni^''^nef von 1447 vorgewiesen. Absch. 198, 8 19. !I 283. 171«. Bern wünscht, daß dieses Geschäft

"wchtc; jeder Stand möchte auf folgendes Jahr dafür instruieren. Absch. 125, 8 13. ß 284.

deg 9;^^" ü'ünscht die Gclcitsbcfrciung der zürcherischen Schifflcutc ins Reine gebracht oder die Vollstreckung
de», . den regierenden Orten ergangenen UrthcilS. Zürich hingegen wünscht die Gclcitöbcsreiuug nach

^freiungSbriefc, und daß man jenen Spruch von 1694 möchte unbeachtet lassen. Die glarncrilchc
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Gesandtschaftist nicht instruiert. Absch. 138, 8 17. jj 285. 17211 Bern verlangt die Erccution de? Urth^-
von 1694, welches noch nicht aufgehobensei. Zürichs Gesandtschaftmacht auf die Art aufmerksam, wie
Urthcil zu Stande gekommen sei, und hofft, daß man seinen Schiffmeistern die von Alters her genossene
lcitSbesreinng ferner werde angcdeihenlassen, was es als eine fteundeivgenössischc Willfährigkeit ausneh»'^
würde. Die glarnerischeGesandtschaft ist nicht instruiert. Absch. 159, 8 15. ß 286. 172 1. Bern dt>>^
nochmals aus Erccution des UrtheilS von 1694; Zürich hingegen nimmt wieder die Eremlivn für seine
in Anspruch. Die glarnerische Gesandtschaftist wieder nicht instruiert und wird von der bernerischen ew>^
sich auf künftige Jahrrcchnung instruieren zu lassen. Absch. 178, 8 8. jj 287. 1722. Bern wiederholt st^
Antrag auf Erccution dcö UrtheilS von 1694 und stellt in Absicht, daß cö dem bernerischen Landvogtc ^
Auftrag geben werde, Berns Rechte zu präserviercn. Zürich, wie früher, und stellt den Antrag auf Auftff^
jenes UrtheilS. Glaruö kann noch keinen Entscheid geben. Absch. 193, 8 9. ch 288. 1721k. Bern wieder^
dieselbe Forderung. Zürich glaubt den Besitz dieser Gelcitöeremtivn nachgewiesenzu haben; Bern Habit
früher in dieser Sache selbst geholfen. ES spricht die Hoffnung aus, Bern werde seine Forderung fallen lab
Die glarnerische Gesandtschaft,wiederum ohne Instruction, referiert der Sache Bewandtniß. Absch. 210, § ^
289. 172/1. Bern erklärt, daß es dem Landvogt den Befehl crtheile, von den zürcherischen Schiffmeistcr» "
Geleit zu fordern. Zürich versieht sich zu Bern, daß dasselbe in Berücksichtigung der Umstände, unter wc l
1694 jener Beschlußzu Stande gekommen sei, davon abstehen werde. Die Gesandtschaftvon Glarus
bringt ihren gn. Herren und Obern daö Angehörte und wünscht das Geschäft balv beigelegt. Absch. 224, 8^ .
290. 1723. Bern wiederholt seinen Anzug und nennt die Sache eine bereits „auögctragcnc." Zürich ^

sie nicht als ausgetragen an, da es gegen den Bezug des Geleites protestlcrt habe. Die glarnerische Gcb^
schaft ist wieder nicht instruiert und ersucht um Mitthcilung der Dokumente. Absch. 234, 8 11. » >291.
Bern bringt wieder seinen Antrag; Zürich, wie früher; die Gesandtschaft von Glarus ohne Instruction. ^ ^
249, 8 15. jj 292. 1727. Bern und Zürich wie 1726. Glarus erbittet sich Mittheilung des Befrc»^
briefs von 1447. Absch. 266, 8 13.

INI ckiiil, MIIM-IINNI . N'ismsi,s<nu N,h5m NN,!,.", nnchsimrimsnnll. „Ur. chne. lr.!!»sü'i Il'irßi tim
6. Streit mit den Schifflcutcn von Stilli, Ncuß und Vogelfang wegen des Wasscrzollcs zu Baden.

Art. 293. 1713. Die Schifflcute von Stilli, Rcuß uird Bogelsang beschweren sich, daß Baden seit
Zeit von ihnen einen Schiffszoll von drei guten Batzen von einem Schiffe verlange, da sie doch den sogc»a>' ^
„Brugg-Vasen" zu entrichten vermeinen. Es wird gut befunden, daß Baden sein Recht durch Doeu»u'»t^
weisen soll; unterdessen sei aber der Zoll zu bezahlen. Absch. 65, 8 17. ß 294. 1717. Das Jahr
waren die Schifflcute obiger Orte von dem Zolle der unter der Brücke zu Baden hinaufgehendenMaare»
gesprochen worden, insofern Baden kein authentisches Documcnt dafür aufweisen könne. Nun bringt

einen Brief von 1359, in welchem Herzog Leopold von Ocstrcich Baden einen Brückenzoll verleiht, altt ^
tafeln von 1554, Zollrödel und Tarife und eine zu Klingnau aufgenommeneKundschaft. Die Geg"Ü ^
aber weist nach, daß in jenem FundationSbricfnur vom Brückenzoll, mit keinem Worte vom Wassi'G' ^
Rede sei. Die Sache wird gegen die anfänglich von der zürcherischen Gesandtschafteröffnete Ansicht, l>ab^
vorgebrachtenDocumcntc nicht beweisend seien, in den Abschied genommen. Absch. 108, 8 11. ff 295-
Zürich will bei dem 1716 gefällten Urthcil bleiben und erkennt die Begehren der Schiffmeister als
an. Bern und Glarus wollen Baden bei seinen alten Rechten geschützt und einen Zoll von 10 Schl.
geladenen die Limmat hinauffahrendenWendling noch ferner bezahlt wissen. Absch. 125, 8 9.
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e. Gclcitsbeständer zu Baden.

^ s-uj iiichs/^. <jnn unrn.Ät "mluNnftft'nft, in ftl 'nn ho-t Pft< In.'^inr'ui'ü^ ^-ftb .n?äinn trsiüft)!.
<m. Z9ft 1718. Von dein Gcleitsbcständcr Senn zu Baden werden die Tarife und Gelcitstafcltt von

^ mit d^ Erläuterung von 1693 und dein Ertract deS Abschieds von 1694 und 1766 aus Verlangen vor-

^^leii. GZ >rurd gut befunden, daß es bei diesen Abschieden und Erläuterungen sein Verbleiben haben soll,
wird die Erläuterung beigefügt, daß, wo jemand das Geleit abzustatten verweigere, der Gclcitsmann

^ chlchm mit Wagen, Pferden u. s. w. anztlhaltcit. Im Weigerungsfälle, und wenn Einer

^ Geleit überfahre, hat der Gcleitsmann an den Landvogt zu rekurrieren, doch sich aber nicht selbst eine

^ution anzumaßen. Absch. 125, 8 16. P 297. 1721. Der Gcleitsbcständcr zu Baden klagt in einem

^ ^ bei den jetzigen ungünstigen Zeiten zu Schaden koinme, und bittet, man möchte ihm entweder

daß abnehmen oder die jährlich von ihm zu zahlende Summe vermindern. Es wird ihm geantwortet,
^ »och ein I<thr „geflissentlich" die Geleitsgcfällc einnehmen und dann das Verzeichnis! vorweisen soll, woraus

'w nach Gestalt der Sache gegen ihn tröstlich werde Verfahren werden. Ab ich. 173, 8 14.

»'"Kirch,'.' '?" ^ nl - nnftnupö umwl lk.
Ii. Zillgemeincs.

„ hr,a dr? ickirrK ^ mti uilb .VV71 .666 !' .Li» Z!46 .chsälb .nrlrr«»

ichaft ^ ^46. Nachdem die sechs Jahre verflossen waren, auf welche jewcilcn das Geleit in der Graf-

^nfti Depcndcntien verliehen >vird, wird dasselbe dieses Jahr mit dein Anhange verliehen, daß

^ ^ GclcitSgeldcr jährlich in groben Sorten im Werthe,'wie sie in den regierenden Orten gangbar sind,

werden sollen; die Verleihung ist vierzehn Tage vorher zu publicicrcn. Absch. 159, 8 18. jj 299.

A»teg^ Geleitstafel uebst deü Beschwerden der Gclcitskeute und den Reflcrioncn des Landvogtci-
>« ' ' > >

^^uber verlesen und alles all iaw><ialiiiu genommen. Die Abgrenzung der Distrikte eines jeden Ge-

17»,^ »u>f die Zeit der neuen Verleihung des Geleites verschoben. Abfth. 284, 8 16. jj 366.

Weil'' ^'^ch will die Revision der Gclcitstafel bis zur neuen Verleihung des Geleites verschieben und einst-

i>Nd 'I allen Tarif und dem Abschiede von 1698 bleiben. Die Gesandtschaften von Bern und Glarus
i„s^ für Revision instruiert und ersuchen die zürcherische Gesandtschaft, sich aufs künftige Syndikat dafür

^ " ^ lassen; Zürichs Antrag nehmen sie -xl eokoreixlum. Absch. 299, 8 5. 361. > 7t !6. Die

^ dcx ^^andtschaft ist instruiert, dafür zu stimmen, daß noch während der jetzt laufenden Admodiationözcit

chiril^ ^^'u und Berichtigung des Zolltarifs gearbeitet werde. Die glarnerischc Gesandtschaft stimmt bei.

^ unnöthia, vor der WiedcrverlcihUng ctwaö der Art vorzunehmen. »Absch. 315, 8 4. >j 362.

jchxg ' GeleitStafcl des bavischen Geleits wird revidiert; zugleich wird gut befunden, daß es bei

^llxz besonderem Geleitötarif und der sonst Unwidersprochenen althergebrachten Ucbung bleiben soll.

^asft^ Abschied genommen. »Absch. 327, 8 4. h 363. 47A2. Die voriges Jahr revidierte Gc-

^sirke ratifikicrt; die Streitigkeiten, welche unter den GeleitSbcständern wegen der Gelcits-

^»A^tcn, werden bei »Anlaß der in dieses Jahr fallenden Gelcitsvcrleihung abgcthan. Absch. 343, 8 3. ß

Ajxh ^ Aus »Anlaß der Geleitöverleihung tvird Folgendes festgesetzt: DaS Geleit soll von demjenigensieh h. "u ekinap oer rsiennrovenelyung nnrv flvegenoeo se,lge,epr: aaav ^aien ,ou von oem>enigen

^ werden, welches vom Nillmerger-Markt durch Bremgartcn geführt wird, ferner von der Frucht, die

»ll ^'°u Bremgartcn verführt u'ird. Nicht verkaufte Frucht, welche das Geleit schon einmal bezahlt hat

^^i sein. Dein badischcn Gcleitsdistriet tvird zugewiesen das Geleit von allen Kaufmanns

" von Basel und Zurzach kommen, von den Früchten, so von Basel die Aare und Limmat hinaufgc
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führt oder oberhalb Klingnau geladen und aufwärts geführt werden; dem klingnauifchen Geleit aber das

von den Früchten, welche zu Rhcinhcim und im Kirchspiel Lcuggcrn geladen und die Aare und Limmat h^'

geführt werden. Als Gencralregcl gilt, daß, wo die zu „verglcitenden" Waarcn und Sachen ins Land ^

treten, daselbst auch „verglcitct" werden sollen, und daß dem Betreffenden dafür eine Consignc zu erthcilen

welche die übrigen Gcleitsbcftänder der Grafschaft zu respektieren haben. Absch. 343, 8 13.

0. Zoll zu WaldShut.

Art. >3051 306. 1731t. Auf die Beschwerde derer von Klingnau, Döttingen und Coblcnz, daß zu WaldÄ"

ein neuer Zoll auf Laden, Latten, Schindeln, Kohlen und andere Waarcn gelegt worden sei, wird befehlt

eine Vorstellung an diese Stadt abgehen zu lassen. Absch. 315, 8 6. >> 307. 1731 In Beziehung aus du^

Zoll wird gut befunden, wenn sich herausstelle, daß derselbe noch fortdauere, Namens der Session eine Rcä)^°

an Waldshut zu erlassen und Gründe und Gcgcngründc sich berichten zu lassen. Absch. 327, 8 7. I! ^

1732 Da der Zoll auf die oben genannten Holzwaarcn noch fortbezogen wird (in der Woche gehen t ^
50 damit befrachtete Waidlinge bei Waldshut vorbei, von deren jedem 4 Kr. gefordert werden), so si'ii

dem Vorgang von 1567 deßwegcn an den kaiserlichen Abgesandten, Grafen von Rcichcnstein, gc><h^

werden. Absch. 343, 8 2. H 309. 1733 Auf den Bericht des Landvogteiamts, daß zu Waldshut

Abnahme des Zolles fortgefahren werde, wird gut befunden, deßwegcn ein Schreiben an den kaiicru0

Secretarius Hermann abgehen zu lassen und demselben eine Copic des an den Grafen von Reichs

erlassenen beizulegen. Absch. 357, 8 3.

0. Geleit zu Klingnau.

Art. 310. 17 13. Dem Geleitsbeständer Häfcli zu Klingnau werden für das vergangene Jahr

nachgelassen, so daß er nur noch 150 Gld. zu bezahlen hat. Absch. 508, 8 10.

23. Kriegssacheu.

a. Fremde Kriegsdienste und Werbung.

Art. 311. 1721». Salomon Schinz, Wirth in Fahr-Windisch, sucht um Erlaubniß an, einige

für den König von Preußen in der Grafschaft zu werben. Er wird mit seinem Ansuchen an die Orte b ^

gewiesen. Absch. 249, 8 2. H 312. 1728. In Beziehung auf die vielen mit Pässen vom Abt von

versehenen Recrutcn für spanische Dienste, welche durch die Grasschaft Baden ziehen, wird verfügt,

crutcn, welche mediale oder immcdiatc Unterthancn der regierenden Orte seien, losgelassen und zurückPU'^
werden sollen; Recrutcn aus Landen, in welchen das Verbot subsisticrt, soll man passieren lassen. Absäl

8 2. H 313. 173 1. In Folge der Beschwerden dcö kaiserlichen Bevollmächtigten wegen der Wcrbung^^
Spanien und Andere, wird dem Landvogt aufgetragen, diese Werbung Fremder und Anderer abzustellen. ^ .

366, 8 16. ß 314. 1737. Das zu Fraucnfeld der Werbungen halber errichtete Projcet wird in

Grafschaft Baden all inlilloanclum in den Abschied genommen. Absch. 426, 8 14. IS. auch Grafschaft^"'

und untere freie Acmtcr. Art. 79—83.1
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I>. Schützcnwescn.

^ ^t. 315 1728. ES wird verordnet, daß die Schützengabcn ihrem Zwecke nicht entfremdet werden sollen.kn> EM- stgsrn die (noch entwaffneten)Bauern sich wieder mit Gewehren versehen und die Gaben ver-
Absch. 284,8 5.

2Ä. Kircheiisacheii.

l-^urich und Bern: Art. 817—32 t, 323-325 , 327—332. Aürich, Bern nnd evangelisch Glcmis: Art. 322. Acht
katholische Orte: Art. 326.^

a. ReformierterGottesdienst und reformierte Pfarrpfründe zu Baden.

bo„ ^ ^In Betreff des Gottesdienstes in der reformiertenKirche wird festgesetzt, daß Prediger
vrd ' Bern Sonntag um Sonntag im Predigen abwechseln sollcit. Jeder bedient sich der Kirchcn-

seines Standes. Bei der Communion wird das gemeine Brot gebraucht. Absch. 25, 8 18. 317.
ders l ' ^ baß Geistliche von Zürich und Bern „je zu vierzehn Tagen um" den Gottesdienst
die ^lln. Absch. 44, 8 4. ß 318. 17Z 3. Die Einrichtung des Gottesdienstes wird besprochen. Ob
den w ^ Predigers dem jeweiligen regierendenOrte in seinen Kosten überlassenwerden soll, wird in

^»stcg^^ genommen. Absch. 57, 8 17. ss 319. l 714 In Beziehung auf die Einrichtung des GottcS-
jst . ^ rs Bern bei dem Frauenfeldcr-Abschiede von 1713 sArt. 316j bewenden lassen. Zürichs Gesandtschaft
Sd>e^ "liiert. Absch. 79, 8 52. ß 320. >721 Den Obrigkeitenwird zu entscheidenüberlassen, ob es nicht
Noy evangcliscken Pfarrer beider Orte, Zürich und Bern, statt von 14 zu 14 Tagen

^dsch ^ ^ ^ abwcchSlungSwcisc den Gottesdienst besorgen, und daß jeder Ort den scinigcn salariere.
^>ldo ^ ^ 321. > 722. Bern macht den Vorschlag, es solle von da an, wo der neue zürcherische
so ^uszioho, mit vor Besetzung der Pfarrei also gehalten werden: Ist ein Landvogt von Zürich in Baden,

Agiert ^ dessen AmtSdauer einen Pfarrer bestellen, ebenso Bern, wenn ein bcrnerischcr Landvogt
^der ^ ^ Landvvgtei an Glarus, so gicbt für ein Jahr Zürich, für daS andere Bern den Pfarrer.

besoldet seinen Pfarrer nach Gutfindcn. Die GesandtschaftZürichs nimmt den Antrag -ick i n-

ßch ^ ^bsch. 1 g 20. ^ 322. 1723. In Beziehung aus Besetzung der Psarrstclle vereinigt man
^°ch > nächstfolgenden Jahre Zürich, die drei darauf folgendenBern den Pfarrer stellen soll;
A 3». Herren und Obern zu bedenken gegeben, ob es nicht besser sei, beständig ebendenselben Pfarrer

st^mcrische evangelische Gesandtschaft ist ohne Instruction und nimmt den Alltrag -»ck ie-
^^0, 8 11. ß 323. 17221. Die vorgeschlagene Alternation des reformierten Pfarrers wird

Alish ^tgesetzt. Zürich macht zu Ostern 1725 mit der Besetzung den Anfang. Der Landvogt erhält den
3^4 'uuzujchcn, ob in Baden kein HauS für einen Pfarrer zu kaufen sei. Absch. 224, 8 21. ß

^ Besetzung der Pfarrei in Baden wird nochmals zur Sprache gebracht. Man ist eher geneigt,
^ ^ ^ Jahren zwischen Zürich und Bern abwechseln zu lassen; Zürich sollte dann Ostern 1726
^csir den Anfang machen. Des Pfarrers Einkommensoll bestehen aus 30 Mütt Kernen, 10 Saum
^de„ ^ ^ Gulden; beide Stände verabfolgen ihm dasselbe, jeder zur Hälfte; daö Holz liefert die Stadt

^ ^andschreibcr lvird beauftragt, sich um ein Hauö für den Pfarrer umzusehen: alles unter Ra-
'^'orbehalt. Absch. 234, 8 35. ß 325. 172S. Berns Gesandtschaftschlägt vor, daß, wenn wegen

128
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dcr zu Baden in Folge des Kaufes eines Hauses für den reformierten Pfarrer entstandenen Bewegung ^

dortige Magistrat ein anderes Haus tauschweise geben oder zu Erbauung eines neuen die Materialien aM^

wolle, solches nicht angenommen werden möchte. Zürichs Gesandtschaft nimmt den Antrag all roloron^

Absch. 238, 8 7. !! 326. 172<». Schwyz hebt hervor, wie bedauerlich es stehe, daß Zürich und

Baden einen Pfarrer „widriger" Religion einsetzen »vollen, und wie es dem katholischen Herzen fast uncrttÄ

sei zu sehen, was für harte Eingriffe in die katholische Kirche, ihre liebe Mutter, geschehen. Diese Pcst ^

leichtsinnige Gemüthcr infieieren und auch Andere anstecken. Die Gesandten dcr übrigen katholische» Orte sehe" '

anderes Gegenmittel, als eifrige Wünsche, herzdringcnde Seufzer und »vollen katholisch GlaruS ersuchen, sich z»"'^

setzen; serner kommt man übereil», daß auf künftige Jahrrcchnung die Gesandtschaften unter sich eine Perabr^-

veranstalten sollen. Absch. 243, 8 5. 327. 172t» Die Stadt Badcn erklärt, dem evangelischen

daseldst 8 Klafter Hol; gegen Bezahlung des FuhrlohnS verabfolgen lassen zu »vollen. Absch. 256, 8 48. !!

1727. Die Gesandtschaft Zürichs übergicbc dcr bcrncrischcn ein Gutachten über mehrere Punctc des rck'

micrtcn Kirchenwcscns zu Baden. Berns Gesandtschaft, ohne Instruction, »viil das Mcmorial ihre»» g»> .

und Obern überbringen; deren Gutachten darüber soll Zürich mitgctheilt »verde». Absch. 259, 8 3. !! '

173Z Berns Gesandtschast zeigt an, daß sein Stand gestatte, daß Pfarrer Wirz auf seinem Posten

bleibe, bis er mit einer andern Pfründe versorgt sei, in der Erwartung, daß Zürich bei dessen Nachf^ö^ .

ähnlichem Falle dasselbe gestatten »verde. Zürichs Gesandtschaft nimmt das zu Dank an und verspriäsi ^

Rcciprocum. Absch. 389, 8 8. 330. 173;». Auf die Klage des reformierten Pfarrers über die

Beschaffenheit der Psarrwohnung wird aus den durch einen Werkmeister eingenommenen Augenschein lst»^

Landvogt beauftragt, sich »im eine andere Wohnung für den Pfarrer umzusehen. Absch. 457, 8 23. !! ^

17Ä1 Ueber den Ankauf eines neuen Pfarrhauses und die Reparatur des alten »vird Rechnung ^
Während dcr Regierungsjahre von Glarus »vird der Landschreiber mit der Aufsicht über diese beiden H"

beauftragt. Absch. 483, 8 26. 332. 17t3 Die beiden Communionen, welche bisher an» letzten ^

des August und am ersten des September gehalten, aber durch unordentliches Wesen entheiligt »vordc»

»verde» unter Ratifieationsvorbchalt in eine verschmolzen und aus den Bettag verlegt. Absch. 508, 8 -4

I>. Eontrovcrspredigt zu Zurzach.

Art. 333. 1723. Da bei den zu Zurzach aus freiem Felde an» Ostcrdicnstag gehaltene»»

ControverSprcdigtcn schon seit mehrern Jahren Schmähungen gegen die reformierte Kirche ausgestoßen

waren, so »vird den Chorherren zu Zurzach, welche diese Predigt zu bestellen haben, bedeutet, daß sie »»r ^
Contrvveröpredigcr anstellen möchten, von denen sie versichert seien, daß sie dergleichen Schmähungen

erlauben, widrigenfalls man sich an dem Stifte »verde zu erholen wissen. Absch. 210, 8 3. ß 334.

Da trotz dieser Ermahnung ein Jesuit wieder eine Schinähpredigt gegen die Reformierten gehalten» ^

»verde» Probst und Dccan deS Kapitels vor die Sitzung bcschiedcn und »vird ihnen untersagt, durch ^

andern Prediger, als einen aus der Grafschaft diese Controverspredigt halten zu lassen. In» Wiedcrlsi^V^

falle »vird ihnen mit einer Geldbuße gedroht. Die Gesandtschaft von katholisch Glarus ist ohne Ju"^' ^

und nimmt die Sache all ivkoicuickum. Absch. 224, 8 42. ^ 335. 172». Auf diese Citativn dcr

von Zurzach vor das Syndicat gicng von Seite des Bischofs von Constanz ein ernsthaftes Besä)"" ^

schreiben ein. Da man aber dermale»» mit Beilegung des Streitgcschäftcs wegen Arbo»» und Bischofs ^

dem Bischof in Unterhandlungen steht, so »vird beschlossen, vor der bevorstehenden Confercnz keine A>üw^
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schicken, Absch. 234, 8 22. 336. I7S9 Wegen der bei der CvntrovcrSpredigt am letzten Ofterdicnstag

^ ^ Cchniähungen gegen die Oieformiertcn bitten der Capucincr, der die Predigt gehalten hat, (damals

Hoh^"" Appenzell) und das Chorhcrrenstift zu Zurzach ab. Die Abbitte wird angenommen. Im Wicdcr-
. "'gsfallc werden ernste Maßnahmen angedroht. Jedenfalls soll künftig die Behandlung solcher Ge¬

ich,^' Stifts Rechnung geschehen. Absch. 315, 8 8. !I 337. 1 7!!3. In der Controvcrsprcdigt von»

^ /^iterdienstag hatte sich ein Capueincr von WaldShut wiederum Schmähungen gegen die evangelische
'ßlon „nd vic Reformierten erlaubt. Probst und Dcean des Chorherrcnstiftcs »verde» vorbcschicden und

Ii«b Weisung, daß in Zukunft ihre Prediger sich alles „Schmützcns und Schniähcnö" zri enthaltcir

^^ widrigenfalls man sie, und nicht den Prediger, mit „thätlichcm Mißfallen belegen »verde". Absch. 395,

^ 338. Trotz früher ergangenen Mahnungen war vergangenen Ostcrdicnstag von dem Pfarrer

^/>»a»o von SchänniS, welchen das Stift eigens berufen, eine anstößige Predigt voll Beschimpfungen gegen

h^'^Aijche Religion gehalten worden. Dcr'Probst wird nebst einem Chorherr»» vorbcschicden und deßwcgcn
Madclt, Auf Ratification der Hoheiten hin wird nun verordnet, daß jene Controversprcdigtcn fortan

Geldbuße von 109 Ducatcn für jeden Ucbcrtrctungsfall, und >vc»»n Crccssc

Schaft sollten, bei noch fernerer Ungnade und Strafe von Seite»» der hohen Obrigkeiten. Die Gesandt¬
en katholisch GlaruS, nicht instruiert, ninunt die Sache -ul rofoionelum. Absch. 508, 8 14.

23. Stifte und Klöster.

sFüni katholischeOrte: An. 342, 313, 345, 370, 3.N. Zmich lind Bern: Art. 336.)

Das Cist er eicuscrkl oft er Wettingcn.

>713. Der Prälat von Wettingen soll aufgefordert »verde»», sein seit 160 Jahren nicht mehr

a»b Arbar erneuern zu lassen, da die Abschiede die Erneuerung nach einer gcwisscn Zahl von Jahren

den Absch. 65, 8 11- !> 340. Z 727. Bei der Zchntcnbcreinigung legt Wettingcn einen Kaufbrief um

de«, Zu Dictikon, 1259 von Graf Rudolf von Haböburg errichtet, vor (ein Auszug davon ist in

der m/ ' ^deinigtcn Schloßnrbar), ferner einen Ertract des alten und neuen Schloßurbars des Inhalts, daß

Acmtcri» Dictikon dem Gotteshaus zustehe, und die Urkunde von 1686, welche den Ncugrüt-

^pttcl ^ Dictikon und Würenlos dem Kloster zueignet; den 1517 vom Landvogt Landoll gegebenen

»»ich' Hcrzog Leopolds von Ocstreich 1322 errichteten Brief wegen des Kirchensatzes der Stadt Baden,

dich die Zeh»,teil und Novalicn ausdrücklich dem badischcn Kirchcnsatz gehören sollen. In Folge dessen

ch,. Ratisicationsvorbehalt beschlossen, daß Wettingcn bei seinen Rechten in den Aemtern Dictikon, Wct-

sein e Würenlos geschützt »nid von der von den hohen Obrigkeiten dccretierten Zchntcnberciiugung crimiert
Absch. 266, 8 23.

It. Coniincnthurci Lcuggcrn, Iohannitcrordcns.

^ Den» neuen Commcnthur von Lcuggcrn, Kaspar Arnold, Freiherr»» von Ncscin, wird

^gehr/^ Rccvgi»ttionSgeld ein Schirnibricf ausgestellt. In Beziehung auf die von ihm gestellten

^sse„g^ »ichrern Gerichtsordnung, Befreiung von de»» LandcSanlagcn »ind Gestaltung des SalzauS-
de», dortigen Gerichten bleibt es bei der Landesordnung und den 1694 kraft dcö damaligen Ab-
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schicdcS dem Schloßurbarium einverleibten Punctcn und bei dem diesjährigen Abschiede in Betreff des
Verkaufs. Abfch. 159, 8 16.

L. Das Wilhelmitcr-, seit 1725 Bencdictincrkloster Sivn.

Art. 312. 1.720. Der Gesandtschaft von katholisch GlaruS wird auf ihre Anfrage, wie daS
Sion feine Rechnung abgelegt habe, geantwortet, daß man nichts anderes finde, als daß dasselbe seine jähr^,
Rechnungen nicht allen, sondern nur den katholischen Landvögten abgelegt habe. Das Nähere »volle man
der Tagsatzung besprechen. Absch. 150, 8 1. h 313. 1720. Aus die Eröffnung von katholisch Glarus, ^
der Landvogt Nabholz Zürich und Bern angezeigt habe, „wie liederlich es im Klöstcrlein Sivna in Anfi'^
„der Haushaltung zugehe", daß die regierenden Orte bessere Ordnung zu schaffen gcnöthigt seien, da I»' .
Jnspcction und Kastvogtei zu Siona hätten, wird die glarncrische Gesandtschaft ersucht, diesem Vorhabe» l"
kräftigst zu widersetzen, nachdem es sich herausgestellt habe, daß das Klösterlcin niemals einem rcfori»»'^
Landvogt Rechnung abgelegt habe und es ökonomisch nicht so schlimm stehe; endlich dürfe nicht zugegeben
daß es einem reformierten Landvogte Rechnung abzulegen angehalten werde. Es wird in diesem Vorhabe»
Evangelischen nur die Absicht erblickt, sich in katholische geistliche Sachen zu mischen. Absch. 155, 8^/,

311. > 720. Wegen der Unordnung, welche sich im Haushalt des Wilhelmiterklostcrs Sion nach dein ^
des Priors und der meisten Convcntualen gezeigt, und wegen der Schulden, in welchen es steckt, wird, b» ^
der Bischof von Constanz Verfügungen treffen will, der jeweilige Landvvgt beauftragt, alle zwei
Rechnung dortiger Verwaltung „einzunehmen" und die Judicatur, und was daran hangt, auszuüben, d»

regierenden Orte im Besitze der Kastvogtei und der Judicatur seien. Katholisch Glarus will die Rcch'^
die auch früher bloS von den katholischen Orten abgenommen worden war, vom Gesandten seines Orü'b ^

genommen wissen. Die Gesandtschast von evangelisch Glarus ist ohne Instruction. Absch. 159, 8 8. I! ^
1721. Katholisch GlaruS eröffnet, daß Landvogt Nabholz unter dem Vorwand des UebclhausenS die Rcä)»^
vom Kloster Sion einzunehmen versucht habe und die Kastvogtci den reformierten Orte» „einzuspielen tl>»^
um die Hände in diesen katholischen Kirchcngütern waschen zu können". Es ist der Ansicht, daß die Gc!»»
seines Ortes die Rechnung einzunehmen haben; denn niemals sei von den Gesandten von Zürich
die Rechnung eingenommen worden, wohl aber, wenn es die Roth erheischte, von den katholischen Landab
Im Ucbrigcn stehe eS mit des KlostcrlcinS Haushalt nicht so übel. Die übrigen Gesandten lassen cs
vorigen katholischen Abschiede bewenden. Glarus möge sein Recht durchzusetzen suchen und pi-utoslnn^
kommen, »venu die Reformierten via lnoti fortfahren. Es wird zugleich die Hoffnung ausgesprochen, der B» ^

von Constanz werde sich dieses Geschäftes annehmen. Absch. 176, 8 2. jj 316. 1721. Der Landvogt »^
von Zürich, Bern und evangelisch GlaruS beauftragt, über das Kloster Sion und dessen Oeconomic Jnsp^ ^
zu halten und alle zwei Jahre Rcchnungsablagc zu verlangen. Die Gesandtschaft von katholisch Glar»b
testiert instructivnsgcmäß dagegen und verlangt, daß die Rechnung entweder einem katholischen Landvogt
einem jeweiligen Gesandten von katholisch Glarus abgelegt werde. Zu schleuniger Erwählung eines
soll die Recommendation an den Bischof von Consta»; ergehen. Absch. 178, 8 16. h 317. 1722. ^
gut befunden, daß die Rechnung des Klosters Sion jährlich dem Landvvgt als Kastvogt abgelegt werd?»

Katholisch GlaruS protestiert wiederum. Absch. 193, 8 8. h 318. 1724. Der Abt von St. Blasien wü>M ^
das Wilhclmitcrklostcr Sion wegen dessen schlechter Haushaltung St. Blasien incorporicrt werde. Da
nur der Orden geändert wird, das jus ackvuo.aii.1! aber den regierenden Orten unverändert bleibt, so
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Antrag ug relorvnelum genommen; doch soll immerhin die Klostcrrcchnung vom jeweiligen Landvogt im Beisein

^ Gesandten von katholisch GlaruS abgenommen werden. Slbsch. 224, 8 5. 349. 1727. I'. Pfister legt die

^ l»»ng Ncs unter Vorbehalt des jus -ulvvomiiv von Seite der regierenden Orte der Abtei St. Blasien

^Wvrierten Klosters Sion für die Jahre 1723 bis 1726 ab. Der Abt mußte zur Bestreitung der Ausgaben

Gld. 3 Kr. 1'/. Hlr. darschicßcn. Einnahme 16,549 Gld. 44 Kr. 8'/j Hlr. Ausgabe 16,526 Gld.

^ ^ Hlr. In Zukunft hat der Abt bei Ablegung der Rechnung auf jeden Sessel 1 Gld. Rechcngcld zu

^ iZe». z^i jeder Wahl eines neuen Prälaten von St. Blasien als Prior zu Sion sind 6 Kronen auf den
als Schirmgeld zu erlegen. Absch. 266, 8 19. I! 350—365. 1728—17/«:!. Jährlich Ablegung

^ Rechnung, Absch. 284, 8 14. 299, 8 10. 315, 8 3. 327, 8 5. 343, 8 7. 357, 8 12. 377, 8 8. 395,
' 4W, z 6 442, 8 9. 457, 8 4. 474, 8 10. 483, 8 9. 499, 8 7. 508, 8 7.

v. Vercnastist zu Zurzach.

u. Resignation der Chorherren.

. . 1721». In Folge einiger von den Chorherren zu Zurzach erfolgten Resignationen, unter andern

u>w ^ Chorherrn Bridler, der obgleich moi-ilns, seine Chorhcrrnstellc ruhig hätte genießen können, wird

Im n ^^)alt der Ratifieation beschlossen, daß diejenigen Resignationen, dcrenthalbcn einige Gefährde untcr-

^"Me, fürohin abgestellt und keine andere gültig sein soll, als die, welche wegen Erlangung eines andern

^ßciuins oder wegen einer Voeation aus ein solches geschehen, oder wenn wegen Übeln Verhaltens eine Amotion

,'leiiv>mi,eu werden sollte, für welche oft das Wort Resignation gebraucht »verde. Resigniert aber ein Chorherr

>o will man ihn zwar daran nicht hindern; hingegen behält man sich vor, zu untersuchen, ob die

,dcr^^" alle Arglist und Gefährde geschehen sei, „da dann bei sothanig richtig befundener Bcwandtniß

^ Zachen ein solcher, der resigniert, weder directc noch indircctc solcher seiner Resignation halber einigen

^ Auß u»ter einigem Vvrwand nicht zu bezichen haben soll". Absch. 249, 8 4. 367. 1727. Obiger

^ ^ wird ratisiciert. Absch. 266, 8 10.

6. Zehnten des Stifts.

distr ^ I" ^^3^ ilcr Zehntcnbercinigung wird vom Landvogt berichtet, daß in dem Zehnten-

^ '0 des Stiftes Zurzach 600 Juchartcir ausgereutcteir Landes sich befinden, welches größtenthcilS Hoch- und

gewesen, tind, wie es in dem Würenlingcr-Bczirk, wo das Stift vom großen Zehnten einen Dritthcil,

Hvsi adcr zwei Dritthcile beziehe, den Unterschied habe, daß aus den in diesem Banne liegenden

^ und Fronwäldcrn die regierenden Orte den dritten Thcil der Nutzung haben; ferner berichtet er, daß die

i°gcn^ Jahres aus dem Kadelburger-Gricn zur Disposition der Gesandten wegen des Alluvionrechtes He¬

ven . scicn. Nachdem das Stift seine Doeumentc vorgelegt, aus welchen hervorgeht, daß seine Zehnten

des ^"^wn Personen und Edclleuten an das Stist gekommen seien, daß der zurzachischc Zehnten ein Lehen

bestreich gewesen sei; ferner eine» Vertrag voir Landvogt Anderrüti voit 1543 zwischen dem

Ii» ^ivn uiw dem Stift Zurzach, nach welchem der Rütizehnten aus Hoch- und Fronwäldcrn im würcn-

llwße " ^^wict die drei ersten Jahre dem Stift als Pfarrhcrrn zu Klingnau zugchörc und demnach in den

den füllen soll; nachdem endlich das Stift vermeint, daß es mit den Hoch- und Fronwäldern in

löslichen Gerichten eine besondere Bewandtnis! habe und deßwcgcn dem Stifte die drei ersten Räube

Statt 347 lies daselbst 349.
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Zehntens gebühren: so wird unter Ratificationsvorbehalt erkannt, daß es mit den in den bischöflich-constauziläl^

Gerichten liegenden Hoch- und Fronwäldcrn zufolge des Urbarö und des Vergleichs von 1679 gleiche^

wandtniß haben soll, wie mit den in der übrigen Grafschaft liegenden, so daß also Hoch- und

Waldungen, wie eigene Waldungen der Gemeinden der Generalordnung ss. Grafschaft Baden und unter

freie Acmtcr Art. 45.! unterworfen sein sollen. DeS würenlingischcn DiftrictcS halber soll es zwar, weil ^

regierenden Orte neben dem EigcnthumSrccht auf die Hoch- und Fronwaldcr auch das besondere Nutzungöu'^

dcö dritten Stumpens oder Pfennings haben und der ohne der Stände Vorwissen errichtete Spruch von 1^

den Obrigkeiten nichts präjudiciercn könne, der ersten Raube Zehntens halber, gleichwie anderswo, verbleibt

m Betreff des auf das ausgercutcte Land gelegten Boden- oder RcutizinscS aber soll der Canon um ctv'^

mehr, als anderswo, erhöht werden können, wo die regierenden Orte dieses Recht nicht haben. Endlich ftll ^

Zehnten dieses Jahres vom kadclburgischcn Grien dem Stift zurückgegeben werden und dieses Grien fortan

kadclburgischcn Zehnten begriffen sein. Absch. 266, 8 23. ß 369. Z7t!I Ein Vorstellungöschreibcn ^

Bischofs von Consta»;, betreffend die Novalien des Stiftes Zurzach, wird in den Llbschicd genommen, ^l'l^

327, 8 17 !! 379. I7tjL Der Bischof von Constanz begehrt Hülfe und Assistenz von den katholhä)^

Ständen wegen des von Zürich und Bern ihm auferlegten Beweises, daß das Collegiatstift St. Verena

Zurzach daS Recht auf den Ncugrüt- und Ncubruchzchnten habe. Landammann Tschudi von Glarus ^

beauftragt, bei gegebener Gelegenheit das Scinige zum Besten des Stiftes beizutragen. Absch. 325, 8 ^

371. I73L Der Bischof von Constanz empfiehlt nochmals die Angelegenheiten des Vcrenastiftcö geesilU^!

den Ansprüchen Zürichs und Berns den katholischen Gesandtschaften. Es wird wiederum für gut erachtet, '

bei sich darbietender Gelegenheit diese Sache von Seite der katholischen Orte jenen beiden Ständen cmpfi'l'^

werden solle. Absch. 342, 8 7. ü 372. >7t!2. Der Bischof von Constanz und daS Stift Zurzach

um Ucbcrlassung dcö bis 1727 besessenen Neugrützchntcns an, wie solches die allgemeine Praris es andcrn'a

mit sich führe und die Erhaltung der Pfründe erfordere. Es wird geantwortet, daß es bis auf eine

Disposition der gn. Herren und Obern bei dem der Novalien halber 1.729 gefaßten Beschlüsse fs.

Baden und untere freie Aemter Art. 47j sein Bewenden haben soll. Absch. 343, 8 8. >> 373. 174!^ ^
Beziehung auf den 1727 und 1729 dem Stifte Zurzach concedierten Zehnten von den vor 1727 ausgest^

„Hoch- und Neugrütcn" werden zwei Mcmorialien verlesen. In Folge dessen wird die Sache all roloroiul^

genommen und werden die Memorialicn den regierenden Ständen zugeschickt. Absch. 377, 8 14. ß 374. ^
Ein vom Landvogt verfaßtes den Hoch- und Ncugrützehntcn des Stiftes Zurzach betreffendes Memorial

den Ständen all iimti-nmulnm auf künftiges Syndicat übcrschickt. Absch. 386, 8 2. ß 375. Z7tt<».

der Landvogt den ihm 1735 aufgetragenen Entwurf ss. Grafschaft Baden und untere freie Acmtcr Art> ^

eingegeben, erscheinen Domherr von Lcucnbcrg aus Constanz und Chorherr Utigcr aus Zurzach. Jener

die Bcfugniß des unbeschwerten Bezugs der Novalzchntcn aus den canouischcn Rechten und dem alten

turbiertcn Pofscß zu beweisen tind seht auseinander, wie durch Schwächung dieses Stifteinkommcnö daS Colla ^

recht der regierenden Orte selbst Abbruch leiden würde; er beruft sich auf das bischöfliche EpiScopal- und ^

rochialrccht dieser Enden und darauf, daß die regierenden Orte selbst diesen unstreitigen Besitz von Scill ^
Stiftes in frühem Abschieden vorausgesetzt haben, und auch noch 1727 in Beziehung auf die Novalia vo» ^

bis zu diesem Jahre ausgestockten Hoch- und Fronwäldcrn. Da die Instructionen der einzelnen GcsandtsäbU^
miteinander nicht übereinstimmen, wird alles in den Abschied genommen und der Landvogt beauftragt,

zuschlagen, ob dieser Sache wegen etwas Weiteres zu finden sei. Absch. 419, 8 2. 376. 17117 ö"
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üuf die ungefähr 999 Jncharten betragenden auögcstvckten Fron- und Hochwälder, für welche daö Stift

^dzach bjA t727 den ganzen Zehnten bezogen, ohne die drei ersten Ränbc der Hoheit zukommen zu lassen

^ einen Canon zu bezahlen, wird unter RatisieationSvorbchalt beschlossen, des Bezogenen halber es bei den

schieden von 1727 und 1729 ss. Grafschaft Baden und untere freie Acmtcr Art. 45 und 471 bewenden zu lassen;

/ Stift jedoch soll pflichtig sein, wegen des Zehntens, welchen cS davon bezieht, und welcher ihm bis dahin

Gnaden nachgesehen worden ist, künftig jährlich als einen Canon 29 Stuck Kernen zu Händen der regiercn-

abzuführen, eine Bestimmung, welche auch aus die andern Decimatoren in der Grafschaft Baden und^»Stände
de»

untern freien Aemtern, die in ebendemselben Falle sind, anzuwenden sei. Die Gesandtschaft von Glarus

es lediglich bei den Abschieden von 1727 und 1729 bewenden; den vorgeschlagenen Canon hinterbringt sie

H^'n und Obern. Absch. 429, L 18. h 377. I7;kt5. Zürich und Bern ratificicrcn den Canon

Z>n ^ ^^ick Kerne». Bern will diesen Canon entweder zwischen Landvogt und Landschreiber thcilcn oder

^ ^idnng eines SlrinenfondS verwenden, jedenfalls aber dem Landschreiber einen Dritthcil zuthcilcn, Zürich

^^Uzen Betrag zu jenem Fond verwenden. Die glarncrische Gesandtschaft läßt es bei den Abschieden von 1727
1<29 bewenden, doch null ihr Stand in Betreff des Bezugs des Canonö sich nicht von den beiden andern

/u c» jondern. Der Landvogt wird daher beauftragt, den Canon zu beziehen. Die Art der Verwendung

- ^ Hoheiten zu bestimmen überlassen. Absch. 442, 6. ff 378. I7t!8. Der Bischof von Constanz legt

"'IPrachc ^ Canon dem Stifte Zurzach auferlegten 29 Stuck Kernen ein. Die Gesandtschaften
>re

ccilltvr
regierenden Orte lassen es bei ihrem Beschlüsse bewenden. Absch. 442, 8 15. ff 379. 17 !9 Dom-

von Leucnbcrg wiederholt jene Einsprache, nachdem er schon früher zu Zürich und zu Bern Beschwerde

Ichlsi^ eingelangte Replik von Seite des Landvogts und Duplik von Seite des Domcantors be-
Angelegenheit den Hoheiten zu hinterbringen; inzwischen soll der Landvogt mit der Erccution innc-

172g' glarncrische Gesandtschaft schließt sich an, ist aber instruiert, es bei den Abschieden von 1727 und

für .^^"1 zu lassen. Wird der Canon bezogen, so soll er nach ihres Standes Ansicht vom Landvogtc

^ ble regierenden Orte verrechnet werden. Absch. 457, 8 9. 389. I7/t«>. Zürich und Bern erklären, daß

svü "vir 1737, bestehend in 29 Stuck an Kernen, jährlich dem Landvogt in in,turn abgeliefert werden

"ud zrvar zu Händen der regierenden Orte, zu dereu Händen auch die früher schon statt der Naturalien

Gl»., so wie daö 1739 und 1749 verfallene Quantum an Kernen abzuliefern seien. Glarus

^ ^ wiederum bei den Abschieden von 1727 und 1729 in dem Sinne bewenden, daß, wenn die beiden

in ^"de das Quantum zu beziehen gesonnen seien, eö auch dazu Hand bieten könne, und daß cS jäl

cj . inuiig gebracht werde. Wozu aber dieser Canon verwendet werden soll, wird all roloionckum genommen,

dak ^ ^ Hoch- und Frmuväldcr, Allmend- lind Gcmeindcgüter soll es den Hoheiten anhcimgcstellt werden,

bv» beim Abschied von 1729 (Seite 979, Art.47, 0, 4,1> verbleiben soll; in Conformität des Abschiedes

dos Abschiedes voll 1959 soll ferner denselben anhcimgestcllt werden, ob nach bezogenen drei

^hiü- der folgende Zehilten nicht dem Deciniator „ohne weitere Prob" zu den Novalicn liild Spccial-

^ 'Ui Rechtens zu überlassen sei. Ucbrigcns soll es iil Beziehung auf die vor 1727 ausgestocktcn Hoch- und

bei dem PI" i-ooaxnitionv 1737 auferlegten Canon voll 29 Stuck Kernen verbleiben und zwar so,

Pclben für 1738 und 1739 und hinfüro zu allen Zeiten vom Stifte in luituea zu Händen der hohen

der Landvogt nach Baden abzuliefern seien. Absch. 474, 8 14. ß 381. 17AI. Bei Bciprcchung

^lc»s obiger 199 Gld. und der 49 Biütt Kernen spricht sich Zürich dafür aus, daß dieselben zur

""dg des zu errichtenden ArmcnfondS ss. Art. 135—1331 verwendet werden sollen. Die berncrischc Gesandtschaft
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ist ohne Instruction. GlaruS will dieselben, wie alle andern Gefälle, in die landvögtlicheRechnung gcbr^
wissen. Es wird endlich gut befunden, daß die Orte ihren Entschluß nach Zürich berichten sollen und dich-
an den Landvogt. Absch. 48?, 8 5. st 382. 17412. Nach Abzug der Unkosten belauft sich der Hochgrütca»^
des Stiftes Zurzach von den Jahren 1738, 1739 und 174t) auf 225 Gld. Diese sollen dem evangelisch
Pfarrer zu Baden zur gewissenhaften und unparteiische»Bcrtheilung unter die Armen beider Religionen jh'
geben werden. Von 1749 an soll aber dieser Hochgrütcanon dem Landvogt und dem Landschrciber jedem
Hälfte um den gewöhnlichen Schlag von 1 Pfd. das Stück zugctheilt, mithin solche 20 Pfd. jährlich in ^
Rechnung gebracht werden. Die Gesandtschaften von Zürich und Glarns nehmen diese projektierte OrdiM^
.1(1 l'kkoronckum, die von Bern ,ick rntille.iucku»,. Der Entschluß der Obrigkeiten soll Zürich beförderlichst
gctheilt werden. Absch 499, 8 2. st 383. 1740t. Obige Verwendung des HochgrützehntcnSwird ratificst^'
Absch 508, 8 3.

o. Weigerung des Stiftes wegen der Wachtkosten.
ck

Art. 384. 1733. Da das Stift die Appellation in der Wachtkostenstreitigkcit, deren Verlängerung
voriges Jahr verlangt hatte, nicht proscquicrtund daö Forum des Spndicats ausweichenwill, so wird ^
vom Landvogtciamte gegen dasselbe ausgefällte Urthcil als in Kraft erwachsen erklärt. Absch. 357, 8 15

ik

U. Kloster Mariä Krönung der Schwestern FranciScancrordenö zu Baden.

Art. 385. 174t<>. Die Klosterfrauen zu Baden wünschen drei Juchartcn Rcbeit im Wcttinger-Bannc, n>el^
ihnen theils in der schnorfischcn Gant zugefallen, thcils von Schnorf erhandelt werden sollen, eigcnthn»'
zu besitzen. DaS Ansuchen wird ml roconiiuviickonckum genommen. Absch. 474. 8 9.

21». Inden.

Art. 386. 1712. Per Judcnschaft der Grafschaft wird auf ihr Anhalten der Schirm crtheilt. Absch-
8 11. st 387. 1728. Den Juden wird der dieses Jahr zu Ende gehende Schinnbrief ohne Aenderung, ^
wie er 17l2 gegeben worden, auf scchszehn Jahre erneuert. Die Prästanda und gewohnten Schirmgcldcr habc»^
ohne Schmälcrung jedem Landvogt und Landschrciber zu entrichten. Ihre Bitte, man möchte ihnen gestatten, liesst" ,
Güter zu kaufen oder Anleihen auf solche zu machen, wird nicht berücksichtigt.Absch. 284, 8 3. !! ^
1732. Voriges Jahr war auf die Klage der Untcrvögtc über die Betrügereien der Juden ein Mandat p''
bliciert und durch die Ortsstimmcn von Zürich und GlaruS bestätigt worden. Die Judcnschaft beschwert b
nun darüber. Nach aufgenommenenVerhören lassen es Zürich" und GlaruS bei ihren Ortsstimmcn beweis
Berns Gesandtschaft nimmt die Sache in den Abschied und legt das Mandat von 1728 und 1731 ncbst
Schirmbrief in den Abschied zur Disposition ihrer gn. Herren und Obern. Absch. 343, 8 9. st 339. -
Bern äußert einige Bcdcnklichkciten wegen des von Zürich und GlaruS ratisicierten Mandats von 1731-
den Bericht aber, daß die Untcrvögtc für kurze Rechnungen 5 Sehl., von Rechnungen über 100 Gld. 19^.

beziehen, lassen es sämmtlichc Gesandten bei diesem Mandate bewenden und zwar so, daß der Landvogt b«m^
tragt wird, diese „Rechnungsgabe"nicht ans geringfügige Schulden oder Anleihungspostenauszudehnen
Angehörigen der Graftchaft über obige Erläuterung hinaus keine Beschwerden aufzuerlegen. Berns Gel''"
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das Mandat auf diesem Fuß a<! rolaionckum. Absch. 357, § 9. ^ 390. 17St !. Die Juden

^ ^ Grafschaft bitten um Erneuerung ihres künftiges Jahr ablaufenden Schirmbricfes. Ihr Gesuch wird

"^U'utmäuin auf künftiges Syudicat in den Abschied geiwmmc». Absch. 508, § 15.

27. Locales.

Bern: Art. 391, 398, 400—103, 407, 412, 417, 419—421, 432, 43k, 439, 459, 45k, 480, 482. Zürich, Bern und
evangelisch Glarus: Art. 404—40k, 408—411, 414, 431. Katholische Orte: Art. 437ft

4. Baden,

a. Die reformierte Kirche.

1712. Man sieht sich nach einem Platze zur Erbauung einer evangelischen Kirche um. Anfangs

liir ^ Augenmerk auf das Vcrena-Kirchlein gerichtet. Nachdem aber die Stadt einen anständigen Platz

>vvrh^ Kirche, einer Sigristcnwohnung und eines Kirchhofes angeboten hatte und derselbe genehmigt

^ ^ ^ ü'ar, wird der Capitän-Lieutenant sVogelf von Zürich beauftragt, ein Modell anzufertigen. Absch. 4,

uu ^ ^71». Es wird ein Plan zum Baue einer neuen reformierten Kirche in des Spitals Wiesen

i>nl> ^ die großen Bäder führt, vorgelegt. Er wird nach einer durch den Landvogt beantragtet,

^KifieationSvorbchalt angenommenen Abänderung im Territorium gutgeheißen und der Bau be-

^tl,,^ breit, 40' hoch. Dem Landvogt wird aufgetragen, Baden für daS

Hvlz-^ ZU belangen und dasselbe „bei instehend und abnehmendem Monde" fällen zu lassen. Die
^einfuhren sollen nicht blos auf den Spital, sondern auch auf die GrafschaftSleutc und die Klöster

AiP '^^u. Einen Uebcrschlag über die Kosten der Maurerarbeit zu machen wird Lieutenant Vogel bc-

^ Zimmermaunsarbcit ein Zimmermann von Würcnlos. Absch. 14, <1 5. 393. 1714!. Die

^fe„ ^"Üanzischen Gesandten verlangen von Zürich, Bern und GlaruS, welche eine Vorkonferenz in Dicßen-

iiift^^ ^u, Rcdressierung einer vom Landvogt zu Baden an Zurzach erlassenen Aufforderung, daß diese Gc-
z„ N ^Ulen Abgeordneten nach Baden schicken solle, damit man mit demselben sich über die zum Kirchcnbau

^ftcind^ ^ ülstcndcift Fuhren besprechen könne. Erfolge die Rcdrcssicrung nicht, so nehmen die Gesandten

^ache ' Konferenz in Dicßcnhofeu beizuwohnen. In Folge dessen wird der Landvogt beauftragt, über die

Richten und bis Austrug der Konferenz nichts Weiteres zu verfügen. Absch. 10, 81. ^ 394.

schrei, ^Uldvogt schickt einen Bericht ein; es wird derselbe bevollmächtigt, daS ihm gut Scheinende vor-

^ifici'' ^ ^ ^ ^71» ^ uürv beschlossen, den Kirchcnbau nach dem vorgelegten bereits

^...^.^dell in Angriff nehmen zu lassen. Den beiden Baumeistern Capitän-Lieutenant Vogel von Zürich

Agg ^ühaffncr Düntz von Zofingcn wird aufgetragen, die Baurechnungen zu machen. Absch. 18, 8 14. s

de,, ' Die von Vogel verfaßten Verdinge werden gutgeheißen. Die Maurer- und Stcinmetzcnarbeit wird-

Achtern "'P'rtcn und Landlcutcn von Zürich und Bern überlassen, die übrigen Verdinge aber Handwerks-
Zürich. Portal- und andere Thürpfosten sollen aus Badenerstcincn gemacht werden. Landvogt

Gcncralinspcetor und Zahlherr bezeichnet. Die Obcrinspcction hat Capitän-Lieutenant

üewvhnlichc Inspektion Ingenieur Blarer. Den Fuhrleuten soll Wein und Brot statt Geld gegeben

g>irf> 8uhr eine Maß Wein und zwei Brote in der Größe von Eommiöbrotcn. Ferner

" v°rgclcgtcr detaillierter Bauplan genehmigt. Absch. 25, 8 18. ß 397. 171». Der bischöflich-con-
129
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stanzische Abgeordnete Frcyßbcrg legt Beschwerde ein wegen der Frondienste der Gemeinde Zurzach zum Kirchen!'^'

Baden. Er wird auf die von der Confcrcnz zu Dicßcnhofen getroffene Verfügung verwiesen. Absch. 26, 8^
.298. 1714t. Die Vervollkommnung des KirchenbauS wird wieder zur Sprache gebracht. Bern referiert. Absch '
815. 399.'171^. Dem Landvogte werden specicllc Aufträge in Betreff der Bestuhlung, der Glocken, dcsKirl
hofö und KirchthurmS gegeben. Absch. 4-1, 8 4. jz 400. 171t In der neu erbauten Kirche ist eine „Unthat" ^
worden. ES wird gut befunden, daß der Stadt in einem Schreiben die Besorgung dieser Kirche injMch
werde. Berns Gesandten, nicht instruiert, nehmen das Schreiben all rotitloanckum. Absch. 55, 8 9. I! ^

1714t Dem Landvogt Wascr wird aufgetragen, den Bau der Kirche vollenden zu lassen. Dem abgeltt^'

Landvogt Thormann wird die Rechnung über den bisherigen Bau abgenommen und den Obrigkeiten übcrff"^
er selbst wird zugleich zu einer Belohnung für seine Mühe bei diesem Baue empfohlen. Absch. 55, 8 16. D' ^

402. 1713. Bern gicbt sich auf daö Entschuldigungsschreiben der Stadt Baden, wegen der in der reformio '
Kirche daselbst begangenenUnthat zufrieden. Absch. 57, 8 14. 403. 1713. Die Rechnung über dcn^
chenbau wird bereinigt. Glaruö soll in höflichen termini« um seinen Anthcil angegangen und die ReäM

ihm mitgethcilt werden. Absch. 57, 8 17. 404. 171 3. Um die Rechnung über den Kirchcnbau liq"^^
zu können, wird Glarus auch um sein Contingcnt an die Baukosten angegangen. Dessen GesandtschK^
instruiert, anzuhören, was man etwa von ihm verlange, und nimmt diesen Antrag uck i-oloi-tirickum. ES

Zürichs Gesandtschaft erinnert die berncrischc an Bezahlung eines noch ausstehenden Postens für den Kirchs

Die letztere ist ohne Instruction und nimmt den Antrag ock ivtvivnckul». Ebenfalls ohne Instruction ^
Gesandtschaft von GlaruS wegen Bezahlung des aus Glarus fallenden Anthcilö der Baukosten und .
Absch. 74, 8 8. ß 406. 171» Glarus wird von Zürich und Bern um seine Entscheidungin Betreff
Beitrags an den Kirchcnbau ersucht. Absch. 82, 8 27. h 407. 171» Landvogt Wascr ersucht w"
zahlung eines noch ausstehenden Rückstandes für den Kirchcnbau, den er noch zu fordern habe. ^ ' >
ihm entsprochen unv zugleich noch aufgetragen, alle rückständigen Forderungen beizubringen.Absch. 83, 8 ,
408. 1717. Landvogt Wascr legt Rechnung über den Kirchenbau ab. Zürich sagt sein Betreffniß Z'b
und evangelisch Glarus nehmen die Rechnung ->ck roloronckuiu. Absch. 108, 8 21. ^ 409. 17 1 7.
wünscht, daß evangelisch Glaruö seinen Anthcil an die Kosten des KirchenbauS berichtigen möchte. Bern ^

es dem guten Willen von Glaruö überlassen. Die glarnerischc Gesandtschaft ist ohne Instruction, wünstlst^^
Fingerzeig, wie man ihren Stand hierin evnsidericren wolle, uns referiert. Absch. 108, 8 22. 410. ^
Die Ge>andtschaft von evangelisch GlaruS wird angefragt, welchen Beitrag ihre Obern an die ncucrbautc ^

leisten werden. Sie antwortet, daß sie ohne Instruction sei. Absch. 125, 8 42. 411. 171«. D" ^
vogt wird beauftragt, die verschiedenenTodtengcräthschasten für die neue Kirche anzuschaffen.Absch. 130,8 ^
412. 171» Bern bezahlt seinen Anthcil (143 Gld., 6 Schl., l4Zj Den.) an die Forderungen, welche ^

vogt Waler noch von dem Kirchenbau zu machen hat. Absch. 137, 8 34. ß 4l3. 171». Zürich u»d ^
bezahlen an Landvogt Willading eine Rechnung von 161 Gld. 7 Schl. 4 Den. für Reparationen an
Kirche, behalten sich aber auch die Forderung an Glaruö vor. Absch. 138, 8 19. ^ 414. 172».
Anfrage, was Glarus an den Kirchenbau zu zahlen gewillt sei, entschuldigt sich dessen Gesandtschaft «>>'
Mangel an Instruction. Absch. 156, 8 23. ^ 44 5. 172». Da die Baukosten der reformierten ^ '
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^ Rechnung des LandvogrS erscheinen, so >vünscht katholisch GlaruS siir den Bau dieser Kirche nicht in An-

' itc»o»»»cn zu werden. Zürichs und Berns Gcsanvtschasten inachen die Gutthatcn, ivclche sie den Katho-

>cit Aenderung der Regierung haben angcdeihcn lassen, als Aequivaleut geltend. Die Gesandtschast von

^Mhch GlaruS überläßt cö ihren Obern, sich gegeneinander hierüber zu erläutern. Absch. 159, 8 20. ß
^ Die Gesandten von Zürich, Bern und evangelisch GlaruS beauftragen den Landvogt, die nöthigcn

^Uaturen in der Kirche machen zu lassen. Absch. 377, 8 13.

b. Kapitulation.

^17 Z7Z2. Die Kapitulation der Stadt Baden wird von den Gesandtschaften von Zürich und Bern

der Obrigkeiten hin errichtet. Nach erfolgter Ratification wird dieselbe nach einer von Burger-

„gcthanen zierlichen Proposition" aus dem Rathhausc Schultheiß, Klein- und Großräthcn, den

Eiittvohncrn sden 1. Oktobers vorgelesen und dann daö Gelübde darauf abgenommen. Sie

^ '/Demnach die Herren Ehrengesandtc beider hochlöblichen Ständen Zürich und Bern dcrmahlcn aus der

Satzung zu Baden bei einander» vcrsamt aus aufhabend hohem Befehl ihrer gnädigen Herren und Oberen

^ ">,t cinandcrcn berathen, mit was für einer Kapitulation die durch Kriegsgcwalt an hochermeldt beide

-VZill^ Stadt Baden also angeschen werden möchte, daß sie Dcrosclbcn gegen sie tragenden gcnädigcn
und Milte erfahren und sich derselben zu crfrcuwcn habe; haben wohlermcldtc Herren Ehrengesandtc

Ratification dcro hohen Obrigkeiten nachfolgende Articul zu einer Rcgul und Richtschnur für die Stadt

„sa ^Ü0ctzet und zwahrcn: Er st liehen behalten beide hohen Ständ sich bevor, die landSherrlichen Recht

„dic v ^^'^udenz. Zum andern sollen fürohin die Appellationen, deren Sachen wie bis anhero gegen

»Und Drtcn sich gebühret, von der Stadt an dic Herren Ehrengesandren beider hohen Ständen Züricb

/,z» und von ihnen dccidiert werden, dem bcschwährcndcn Thcil überlassende an die Ort sclbstcn

"lau^^" Drittens ist geordnet, daß fürohin ein jeweiliger Landvogt zu Baden allen Kleinen- und Groß-

»daß ^"^"uu^ungcn der Stadt Baden nach Gutbcfindcu und Nvthdurft beiwohnen mögen solle in der Meinung,
pflichtmäßig angelegen sein lasse, auf beider hohen Ständen Zürich und Bern und auch der Stadt

»Vi ^ Nutzen und Frommen wachtsam zu scyn, damit nichts darwider gchandlct oder gcthan werde.
Huldigung der Stadt Baden alle zehen Jahre, oder so oft beide Stände cS nöthig bc-

^"^»ohmcn werden. Fünftens solle die Stadt Baden zn allen hochobcrkeitlichcn Gcbäuwcn, so da

-Wogt'" 'Verden, daS erforderliche Bauwholz und Zufuhr geben, auch einem jeweiligen Herrn Land'

"Dtadt"^^chm Klassier Buchenholz geben und in das Schloß lifcrcn. Sechsten 6, wenn ein Burger der

"Nvu ^ ^"^u in der Grafschaft Bade» einen Frefel beginge und dem Herrn Landvogt in dic Büß fiele oder

"^chttl ^"ichcr Ursach wegen mit ihme zu reden, solle ein Herr Landvogt solchen Bürger ohnbcgrüßt eines

'üvahr, Stadt vor sich citiercn und der Bürger zu erscheinen schuldig sei». Siebendes, dic Vcr-

"beid> Schlüssle» zu den Sladtpsorten soll in dcS Herrn LandvogtS Händen und Gewalt bleiben, bis

"lkfis ^^»d etwa» hierüber in friedlicheren Zeiten ein anderes disponieren werden. Achtens, deö Gc-

"Stad/^'^ Herrn Landvogt bei seinem alten Gewalt. Neuntens wird dic

"b>alt^ der vollkommenen Uebung ihrer Religion laut Friedensschlusses gelassen und ihro die Ner¬

itz ihres Civil-, Kriminal-, Malcfiz-, Polizcy- und Ocevnomeywesens, wie bis dahin, überlassen, alles

129 ^
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„in dem Verstand, daß löblichem Ort Glaruö an seinen habenden Rechten durch diese Erklärung nichts
„noch benehmensein soll." Datum den 29. September 1712.

Das Gelübde lautet also. „Es schworen Schultheiß, Klein- und Großräth, wie auch alle Bürger^
„Einwohner der Stadt Baden für sich und alle ihre Nachkommen denen beiden lvbl. Ständen Zürich und
„als ihrer nunmehrigen rechtmäßigen Obcrkcit Treuw und Wahrheit zu leisten, derselben Lob, Ehr, Nutz'"
„Frommen Best ihres Vermögens zu fürdcrn unv Schaden zu wenden, deren Gcpotten und Vcrpottcn, ^
„voir Rechten wegen zu gcpicthcn oder zu verpicthcnhaben, gchvrsamb und gewärtig zu scyn, dcncnselbcn ^ '
„so oft und dick sie die mahnen lind berufen werden, in allen Treuwen bcholfen zu sein und beide lobl.
„Zürich und Bern, wie auch deren Einwohner, Bürger und Unterthanen, Land und Lcut gegen allen
„so sie gcwaltthätiglich überziehen, beschädigen oder von dem Ihrigen drängen wollten, mit Aufsetzung G»t'
„Bluts, so weit ihr Vermögen recken wird, retten, schirmen und handhaben zu helfen und hingegen zu er»"
„widrigen Unterredung, aufrührerischenund gchcimbenVersammlung nicht zu verstehen, dardurch den bci^
„Ständen, Zürich und Bern, Kummer, Nachtheil oder Schaden erfolgen möchte, sondern alles, so wider
„selben Lob, Ehr, Nutz und Frommen vorgehen und sie in Erfahrung bringen möchten,ohnverwciltbc>»ü^
„beiden lobl. Ständen oder Derosclben Ambtlcutcn in Treuwen zu vffcnbahrcn und in Summa alles dash^
„zu thun, zu leisten und zu erstatten, was gctreuwcn und gehorsammcn Unterthanen einer Obcrkcit zu ersta
„gczimmcn und gebühren will. Alles gctrcuwlichund ohne Gefährde." Absch. 4, 8 71,.

c. Thore, Mauern, Gräben, Brücken.

Art. 418. 1714! Die Stadt Baden stellt das Ansuchen, die regierendenOrte möchten ihr der ^
Schlüssel wieder zukommenlassen. DaS Ansuchen wird ,,<> laldicuxl,,», <u ivoomiiionckauckuln gcno»'^
Doch soll im Falle der Gewährung der Landvogt gleiche Schlüssel haben. Absch. 27, 8 5. 419.
Unter RatificationSvorbehaltwird der Stadt Baden befohlen, aus dem Material der geschlissenen

auf ihre Kosten vier Brücken, eine beim Capucinerthor, die zweite beim Thor nach den großen Bäder», ^
dritte und vierte beim untern Schloß zu bauen und die Gräben bald möglichst zu säubern, alles
sechs Monaten und ohne beider Stände Kosten. Absch. 55, 8 19. ß 429. 171S Bern crthcilt die Zust»»'^ ^
zum Bau dieser Brücken und zur Säuberung der Gräben. Absch. 57, 8 14. ß 421. 1711» Der Laick^
erhält den Auftrag, den Rath zu Baden anzuhalten, die Gräben der Stadt und andere Orte in säubern
zu stellen. Absch. 83, 8 33.

ck. Das Schloß.

Art. 422. 1721. Dem Landvogt wird der Befehl crthcilt, ein neueö Vcrzcichniß der Mobilicn anzust^
und selbiges für die Nachfolger in der Canzlci niederzulegen. Absch. 178, 8 2. ß 423. 17 27.
angezeigt, daß der Magistrat von Baden unbefugter Weise eine Thüre am Schloßthurme zugemauert
Ablch. 269, 8 4. 424. 172». Ob das sehr schadhafte Schloß zu Baden bloö repariert oder neu

werden soll, wird den hohen Obrigkeiten anhcimgestellt.Absch. 299, 8 9. ^ 425. 17t!t! Eine auf 5459 ^ ^
veranschlagteReparation des SeblosscS, i» welcher auch der Aufbau cincS neuen Flügels begriffen ist,
den Abschied genommen. Absch. 357, 8 16. ^ 426. 17t!Ä. Die Bauten im Schlosse werden besichtig ^
gutgeheißen,dem Baumeister 1599 st. auf Abschlag bewilligt. Absch. 377, 8 15.
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e. Canzleigebäude.

Art. 427 1721» Die Rechirung über den Bau des CanzlcihauscS und des Gartens ist in die Orte zu
)llkcn, Absch. 2-49, 8 14. !! 428. 1.73«. Es wird eine Reparation des Eanzleigebäudeöbeschlossen,

^'ch- 410, § 8.

s. Spital.

de» ^Ak27. Zchntenbereinigunglegt Baden das von Herzog Friedrich von Oestreich und das
"ebsi Homburg 1413 crtheilte Document, betreffend den Kirchensatz zu Rordorf vor, dessen Psarrpfründe
de» Filialen und abHangenden Gemeinden vom Spital zu Baden dcpcnvicrt, und daö Instrument um
^ Umsatz zu FiSlisbach. Es wird dem Spital vorgeworfen, daß er dort 100 Juchart Ncugrüt habe;
la,/ " Nutzen davon zu Zwecken des Spitals für beide Religionen verwendet wird und Baden schon
dic'n ^ dessen Besitze ist, so wird vom Spitalc keine Vergütung verlangt, für die Zukunft aber derselbe an

meralordnungverwiesen. Absch. 266, 8 23.

K. Unordnungin den Wahlen und der Verwaltung.

bestes" Vergleich zwischen Klein- und Großräthcn zu Baden hinsichtlich der schon lange
a»>d/^' Zuordnungen bei Wahlen in den kleinen und großen Rath, in der Verwaltung der Aemtcr und

Dingcu wird ratificicrt. Absch. 299, 8 12.

L. Dietikon und Spreitenbach.

lu scl ^ ^ ^ ' 1713. Der Landvogt erhält den Austrag, der Thcilung des KirchcngutSungesäumt Fortgang
^kv» de» Evangelischen von den Zinsen und Emolumcntcn seit Anfang des Landssricdenödas Billige
^»eru " Absch. 38, 8 13. 432. 1711». Daö noch immer unvcrthciltc Kirche»,gut soll ohne
Absch ^ ^'Alaud nach Anleitung des Landsfricdcns zwischen Evangelischenund Katholischen vcrthcilt werden,
^«tis! ' ^ ^ ^517. Die Thcilung des Kirchenguts zu Dietikon und Spreitenbach wird unter

^wiiövorbehalt vollzogen. Absch. 108, 8 12.

L. Zurzach.

u. Beschwerdender Evangelischen gegen die Katholischen und umgekehrt.

^ ' 1513. ES »vcrdcn einige Beschwerden der evangelischen GemeindeZurzach verlesen. Dem
als Abhülfe anempföhle»».In Beziehung auf Rcligionsbeschwerden sott er dem »reuen Landsfricdcn

de» ^ Auir folgen, in de»» das „Policciwesen" betreffenden sott er allmählig die Bcsch»vcrdcn abstellen und
Telj^^^Üchcn anempfehlen, sich mit Bescheidenheit aufzuführen. Den Evangelischen wird bescheidenes
^che ^harfrcitag erlaubt. Absch. 16, 8 3. 435. 1713. Klage wegen einer „Ungcziemcnhcit",
^ltta » ^^^böfeicrtagc »vegen AbladenS eines Fuhrwagens zu Zurzach stattgefunden. Der Landvogt wird bc-
a»M„,' "'^uschrcitcitund die Evangelischenanzuweisen, den Landsfricdcn als die Richtschnurihres Verhaltens

Absch. 65, Z6.
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Ii. Aemter- und Gemeindsbcsetzung.

Art. 436. 1713. In Abwesenheit dcö Bischofs von Co »stanz beschweren sich dessen Statthalter und

bei den regierenden Orten über die voriges Jahr im Januar unterlassene Aemter- und Gemeindsbcsatzung'

Gesandtschaft Zürichs legt den Entwurf cincö Antwortschreibens vor; Bern genehmigt denselben und will ^

Bischof, insofern er sich damit nicht zufrieden geben sollte, eine Zusammenkunft vorschlagen. Die zürcherisch? ^

sandtschaft nimmt Letzteres ml i-oftwoixlum. Absch. 57, 8 22.

o. Evangelische Kirche.

Art. 437. 1713. Die katholischen Pfarrgcnossen zu Zurzach beschweren sich, daß sie von den Evangcl'!^

angegangen worden seien, ihnen entweder die bis dahin gemeinsam gehabte alte Muttcrkirche zu überlassen,^'

daß sie sich mit den Evangelischen um das Recht, welches dieselben daran haben, abfinden sollen. Es wa ^

ziemliche Bedenken, den katholischen Pfarrgcnossen eure Antwort zu ertheilcn; endlich wird der Landa»»»^

von Uri ersucht, particularitcr dem Decan zu Zurzach zu schreiben, daß kraft dcö Friedens niemand könin 6

zwangen werden, die gemeinsame Kirche aufzugeben, sondern daß solches in die Willkür beider Thcilc g?b

sei. Absch. 39, 8 23. ß 438. 1713. Die Evangelischen zu Zurzach zeigen an, daß sie einen Platz Z" ^

bauunq einer Kirche um 3506 Md. gekauft haben. Absch. 65, 8 16. 439. 1713. Die Evangelische ^

Zurzach bitten über mehrere ihren dortigen Kirchcnbau betreffende Punete um Rath. In die einzelnen P'"

laßt man sich nicht ein. Im Falle von Streitigkeiten mögen sich die Evangelischen bei den Ständen

Absch. 74, 8 l2. ß 440. 1721. Die äußere und innere evangelische Gemeinde zu Zurzach, welche »n» ^
eigene evangelische Kirche erbaut hat, verlangt von der äußern und innern katholischen Gemeinde dastlbb

das von ihr aufgegebene Recht an vic alte Pfarrkirche eine Auökaufösumme. Es wird beschlossen, daß

vc»der äußern und innern evangelischen Gemeinde 2000 Gld. vergüten soll, welche Summe aus denjenigen Lmp ^

so die evangelischen Gcmcindögcnosscn dem Publica schuldig sind, qlso erhoben werden, daß 1500 Gld. ^

befindliche Taufstein der Evangelischen soll diesen verabfolgt, ihr Antheil am alten Kirchhos ihnen norb?^^

besten und richtigsten, 500 Gld. von den mindern und schlechtem ihnen ccdiert werden. Der in der alten K?'lb»

werden und jeder Theil fortan seine Kirche in eigenen Kosten unterhalten. Absch. 178, 8 15. 441..... . „ . ^ ci^'

Zwischen der evangelischen Gemeinde und dem St. Verenastist war wegen dessen Kirchcnbaus ein St?? ^
standen. Die Entscheidung dieses Streites will man nicht dem constanzischcn Forum allein überlassen. ^

zwischen dem Stift Zurzach und der evangelischen Gemeinde folgender Vergleich zu Stande gebracht: ^ ^

Rechte der drei regierenden Orte, sowie die des Bischofs von Eonstanz sind vorbehalten. 6) Die

1574 und 1676, sowie auch die übrigen dieser Sache halber errichteten Briefe bleiben in Kraft, c) All?6 "

gutliche" soll abgethan sein; das Stift bezahlt der evangelischen Gemeinde 130 Gld., womit sich letztere

gnügen hat, und setzt den angefangenen Bau fort. Der Propst dcö Stifts, welcher bei Anlaß der bcn»

chenbau hcrvorgegrabcncn Todtengcbcine schimpfliche und unanständige Reden ausgestoßen, wird vor die ^ ^

geladen und erhält eine Mißfallcnsbczcugung. Der Obcrvogt von Kaiserstuhl, welcher in Baden

Propste den Befehl zugehen ließ, vor der Sitzung nicht zu erscheinen und ihn sogar vom Rathhaus h^" j,,

wird von Baden wcggcwicscn. Von all diesen Vorgängen wird einerseits dem Bischof von

einem Schreiben Kcnntniß gegeben, andrerseits zu Händen der gn. Herren und Obern die Sache zu

von geeigneten Maßregeln in den Abschied genommen. Absch. 357, 8 14.
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ct. Der Markt.

Art. 442. 1717. Die Beschwerde» einiger Zürcher- und Baslcrkaufleutc, welche wegen Verkaufs „ge-

"^>>»tcr und »»genetzter Tücher" auf vergangenem Znrzacher-Markt im Hinblick auf die Erkanntnisse von 1551,

' 1679, und 1681 vom Landvogt gestraft werden sollten, veranlassen die Gesandtschaften die den Vcr-

""l und die Einfuhr dieser deutschen Tücher betreffende Sache ihren gn. Herren und Obern zu hinterbringen.

1i)8, 8 7. 413. > 718 Es wird für gut erachtet, daß der Verkauf und die Einfuhr gerahmter und

^tzter Tücher aus dem Zurzacher-Markt erlaubt sein soll, so lange dieselben in der übrigen Eidgenossenschaft

Erboten werden, jedoch in der Meinung, daß die Kaufleutc alle Bescheidenheit beobachten und die Miß-

Ißz^' ^^^affen sollen. Absch. 125, 8 1- ü 411. 171!». Obiges Gtitachten erhält die Ratification. Absch.
§ 14. 445. I72Z.. Der Landvogt berichtet, daß der sogenannte Kilbcmarkt in Zurzach vom

^'Rrg auf den Montag verlegt worden sei, und daß jetzt der Sonntag besser gefeiert werde. Absch.

^ ü 446. >721. Die Gemeinde Zurzach kommt mit der Bitte ein, man möchte nicht, wie schon

il» ^^Üttinrkl wegen der ContagivnSgcfahren eingestellt worden sei, auch den Verenamarkt einstellen, sondern

^ cnüveber zu bestimmter Zeit abhalten oder ihn einige Zeit aufschieben. Die Gesandtschaften hinterbringen

^ßchrcn den Obrigkeiten. Absch. 178, 8 17. h 447. 1722. Alls die dringende Bitte der Znrzachcr,

'"mochte doch künftigen Vercnamarkt halten lassen, um sie vor Ruin zu bewahre», erklärt Zürich, ihn gc-

q, wollen, wenn keine französischen Waaren hiitkvmmen; Bern will ihn unbedingt gestatten, da seine

^ 'Ate» vvu vcr Art seien, daß keine verdächtigen Waaren durch sein Land nach Zurzach kommen können,
will sich beiden andern Ständen, wenn dieselben sich vereinigen, anschließen. Die Sache wird -»> -o-

genommen. Absch. 193, 8 12. jj 448. >7241. Zürich will ein für alle Mal deS Zurzachcr-Vc-

stellt"'"-^ Anfang auf den letzten Montag im August, daö Ende auf den ersten Montag im September gc-

y . ""ch'it. Die Gesandtschaften von Bern und Glarus nehmen den Antrag ->ck ru5orai>cknn,. Absch. 224,

g ^ ^ 449. 1725. Dieser Vorschlag Zürichs wird durch Ratification zum Beschluß erhoben. Slbsch. 234,

bviwt? ^ Auf die Anregung Basels, daß auf den Zurzachcr-Märktcn für gewissenhafte Fechtung

^sl» Ge>vicht gesorgt werden möchte, wird bestimmt, daß daselbst daS Zürchcrgcwicht von 36 Loth auf daS

^ vor Alters, und die Zürchercllc gebraucht werden sollen, welche an einem öffentlichen Orte anzuschlagen

e Landvogt soll nebst dem bischöflichen Obcrvogt zu Klingnau sowohl deßhalb, als wegen der im

^Aels öobrauchcndcn Weinmaße die nöthige Verfügung überlassen sein. Hingegen wird dem Ansuchen

die w entsprochen, das dahin geht, man möchte zur Erleichterung des Verkehrs auf dein Zurzacher-Markt

Morst, "'"uze Zulassen, jedoch mit der Bedingung, daß selbige wohl ausgegeben, aber nicht in daS Land gc-

schl ändern aris dem Lande gefertigt werden soll. Daö frühere Münzmandat wird zu wiederholen bc-

A.rst^' Absch. 299, 8 3. II 451. 1750. Auf daS durch die glarncrischc Gesandtschaft eröffnete Ansuchen
Erlcichterting des Verkehrs den Kauflcutcn auf deni Zurzachcr-Markte gestattet werden möchte,

soll ^ beliebiger Münze zu bezahlen, wird beschlossen, daß cS bei den Mandaten sein Bewenden haben

lasse» ^ ^ 492. l> 74tl>. Bern beantragt, daß keine Waaren zu dem Zurzacher-Markt zugc-

Mithx, ^lleir, welche aus inficicrt getvescncit Gegenden herkommen und nicht init Primordialpässcn und

schgft^chc» Scheinen versehen sind, daß sie an unangestecktcn Orten gereinigt worden seien. Die Gesandt-
^ ^"rich und Glarris referieren; ihre Obrigkeiten werden Bern ihre Ansichten schriftlich eröffnen.

8 16. H 453. I74t5. Da nach dem Beschlüsse der Mehrzahl der evangelischen Orte 1744 Ostern



1032
Grafschaft Baden.

eine Woche früher, als der gregorianische Kalender sie setzt, mit den evangelischen RcichSständcn gefeiert wc^

wird, so wird in Beziehung auf den Zurzacher Pfingstmarkt verordnet, daß derselbe vierzehn Tage nach Pßug^

der Evangelischen und acht Tage nach dem katholischen Pfingstfeste abgehalten werden soll, was den

druckern zu gehorsamem Verhalt in Stellung der Kalender angezeigt werden soll. Absch. 598, 8 16.

o. Untcrvogt zu Zurzach.

Art. 454. 17i!8 Dem Untcrvogt zu Zurzach, Friedrich Rudolf, wird auf Wohlverhaltcn hin eine

liehe Besoldung von 39 Gld. verordnet. Absch. 442, 8 17.

1. Gerichtsschreibcr.

Arr. 455. 17/11. Als nach Absterben des katholischen GcrichtSschreibcrS der Cardinal Bischof zu Consta

wieder einen Katholiken erwählt hatte, stellen die Evangelischen den Gesandten vor, daß nach dem Landsfru'^

diese Stelle zwischen den Katholischen und Reformierten alternieren sollte. Die Gesandten finden das Verlangt

begründet und schreiben in diesem Sinne an den Bischof. Absch. 483, 8 24. ß 456. 17/12. Die Eoa»ih'

tischen wiederholen ihre Beschwerde. Da vom Bischof von Constanz keine Antwort eingelangt ist, so wird ^

Bcrathung dieser Sache den Ständen selbst überlassen; diese sollen aus künftige Jahrrcchnung darüber instruic^

Absch. 499, 8 17. '

1>. Lengnau.

<i. Thcilung des Kirchengutcs.

Art. 457. 1717. Die Thcilung des Kirchengutcs wird vorgenommen und für gut befunden, das Rcßd'^

nach Ausweisung beider Thcilc so zu verthcilcn, daß den Katholischen "z, den Evangelischen zufalle; in cben^

selben Verhältnisse sollen aber auch Katholikeil und Evangelische zu Unterhaltung dcS Kirchcnbaues und Gclä>^

beitragen. Kein Thcil darf ohne Einwilligung des Landvogts etwas Bauliches an der Kirche vornehme», ^

wenn cö bedeutendere Bauten sind, ohne Erlaubniß der regierenden Orte: alles unter RatificationSvorl'w

Absch. 198, 8 14. ß 458. 1718. Nach der nun den 1. Februar definitiv zu Stande gekommenen Thcilung^

Kirchcnguts wird dessen Verwaltung geordnet und wird für gut befunden, dem evangelischen Pfarrer eine

der den Evangelischen zugefallenen Schuldbriefe zuzustellen und einen Einzügcr zu ernennen. Dein

vogt soll hinfort Rechnung abgelegt werden. Auf die Protestatio!!, welche gegen die Thcilung von Scitc ^

Landcommcnthurs des deutschen Ordens zu Gunsten der Commcndc Bcuggcn eingegangen war, die ^

Patronatsrccht der Kirche zu Lengnau hatte, wird in freundlicher Antwort die „dießvrtigc Befugsamc" darzusu

beschlossen. Absch. 125, 8 14.

k. Wohnung dcS evangelischenPfarrers.

Art. 459. 17!8 Der Camcrariuö zu Schvsslisdvrf, evangelischer Pfarrer zu Lengnau, bittet, daß »w"

zu nothigem Aufenthalt in Lengnau eine Wohnung erbauen möchte. Der Landvogt wird beauftragt ein ^ ..

dafür einzusenden. Absch. 442, 8 16. 469. 17t!i». Dem Pfarrer wird ein Gemach in Lengnau

wiesen. Absch. 457, 8 5.
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Ii. Dictikon.

.1. Anncngut.

dis I7>?> Der z» Urdorf wohnende evangelische Pfarrer von Dictikon stellt das Ansuchen, daß

Zoster Wettingcn den evangelischen Armen zu Dictikon auch etwas verabfolgen möchte, und das um so

w/ ^ Kloster zu Dictikon auch von den Evangelischen viel Zehnten und Grundzinsen beziebe. DaS An-

ivll den Obrigkeiten empfohlen werden. Absch. 108, 8 13.

Ii. Evangelisches Schulhaus.

ll>cist^^ Dictikon sticht um einen Beitrag zur nvthwendig gcwordcncit Herstellung einer andern Ein-

Host ^chulhanscs, nämlich cincS Loealcö für die Katholischen und eines für die Reformierten, an und

de«/ ^ der Prälat von Wetlingen eilten Beitrag geben werde. Der Landvogt erhält den Auftrag,
dKb mit dem Prälaten Rücksprache zn nehmen. Das Stcucrbcgchrcn wird in den Abschied genommen.

^'ch. chzg

'blch, z

>oill
aber

13. 463. I7lt8. Der Prälat von Wettingcn weigert sich, ein neues Schulhaus zu bauen,

in de», Gcnicindehaus noch eine Stube einrichten lassen. DaS Anerbieten wird angenommen.

1. Niederwyl.

^^4. 1717. Der katholischen Gemeinde zu Niederwyl, welche ohne Wissen des Landvogts statt einer

^f il' ^ ^Horten Capelle an der Landstraße eine weit größere im Dorfe zu bauen angefangen hatte, wird

Pfa ^ ^^chcn gestattet, den intcrdicicrten Bau fortzusetzen, jedoch ohite daß dadurch der Multcrkirchc, dem

^ oder der Gemeinde zu Gcbistorf Abbruch oder Beschwernis! cntstchc. Absch. 198, 8 13.

0. Klingnau.

a. Stadtschreiber Schlciniger.

Die Ztvistigkcitcn, welche sich zu Klingnau in Folge der Enssetzung dcS Stadtschrcibers

erhoben hatten, werden dadurch beigelegt, daß derselbe wieder in seine Stelle als Rathschrcibcr ein-

llnrd mit Zustimmung der Parteien. Den Abgeordneten von Klingnau wird ihres Verfahrens halber

"Um bezeugt. Absch. 138, 8 11.

Ii. Spital.

Der Stadt Klingnau werden an denVau ihres verfallenen Spitals 200 Gld. gegeben.

^6, Kj 7

o. Verkauf von Gemeindeland.

^ Dem Rath und der Bürgerschaft wird gestattet zu Tilgung oder Verminderung ihrer

be^. . "ud Stadtschulden 18 Jucharten Holzland am Coblcnzcrbann an Particularcn ihrer Bürgerschaft zu

Absch. 508, 8 11.

130



1034 Grafschaft Baden.

«I. Ucberlassung von Zehnten an Klingnau.

Art. 468. 17 0! Das Ansuchen Klingnaus, ihm von obigen 18 Jucharten den Zehnten zu überlassen,

all rizfoiencluiu genommen. Absch. 568, 8 11. ß 469. 17Ätt Abgeordnete von Klingnau bitten, daß

auch der Zehnten von dem der Stadt voriges Jahr zu Lehen übcrgebcnen „Grien" bei Klingnau in der ^

überlassen werden möchte. Das Ansuchen wird ebenfalls all i-elmwullur» genommen und der Landvogt bc^

tragt, nachzusehen, wie hoch sich der Zehnten etwa belaufen könnte, wenn dieses Land bebaut werden wü^'

den Befund hat er innerhalb dreier Monate nach Zürich zu berichten. Absch. 568, 8 12. ^ 476. 4?^

Die von Klingnau suchen um Nachlassung des Zehntens von 11 Jucharten Wald an, die sie wieder zu ^

jungen Einschlag gemacht haben, doch so, daß sie noch einige Jahre lang neben den jungen Eichen

zu säen gedenken. Auch dieses Ansuchen wird all lokorenllum genommen. Absch. 568, 8 13.

II. Limmat.

Art. 471. 1720. In Folge des Schadens, welchen die Limmat bei Dictikon, Octwyl u. s. w. ange^

Halle, wird der Landvogt in Anwendung dcö SchiedSrichtcrspruchcs vom 21. Juli 1694 beauftragt, die 3'^'

rcssiertcn, vorzüglich die Klöster Wettingen und Fahr zur nöthigcn Abhülfe nach jenem Spruche anzuiiusi»^'

der Partieularanstößer Vermögensumstände zu untersuchen, und wenn dieselben sich nicht im Stande bcfi»^'

das Nöthige zu leisten, darüber in die Orte zu berichten. Absch. 159, 8 14- st 472. 1721. Auf den

dcö Landvogts hin, daß die durch die Überschwemmung der Limmat geschädigten Gemeinden die Sache ^

Vorsehung Gottes überlassen »vollen, lassen es auch die Gesandten dabei bewenden, zumal da „wegen des ^

selbst sich zeigenden Wahres" der Fluß künftig keinen so großen Schaden mehr anrichten könne. Absch. 1^ ^

I. Siglistorf.

Art. 473. 1720. Auf das Ansuchen der Gemeinde Siglistorf mit einem gegen Kaiscrstuhl hin gcllö^

Wald einem Creditor „einen Einbund machen" zu dürfen, wird der Landvogt beauftragt, die Sache zu ^

suchen und zu berichten. Absch. 159, 8 11.

Ii. Wislikofen.

Art. 474. 1728. Auf den Anzug des Landvogts, daß die Angehörigen der Lehenhöfe zu Wislikofen

sehr beschwert seien, daß man sie bei Aussteuern und Erbthcilungcn kein Geld aufbrechen oder etwas vcrku^

lasten wolle, weil die Güter alle Lehen svon St. Blasiens seien, wird derselbe beauftragt, die Sache zu

suchen und darüber zu sprechen, niit dem Vorbehalt des Rcccsscs an die höhere Behörde für den sich

rcnden Theil. Absch. 284, 8 8.

1.. Riethcim.

Art. 475. 1720. Es wird für gut befunden, daß die Bestimmungen über die „Grien" und

den Flüssen ssi Grafschaft Baden und untere freie Aemter Art. 471 auch auf die „Grien" bei Rieths

erstrecken sollen. Absch. 299, 8 7.
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Hl, Ehrendi»gen.

Art. 47g DaS errichtete Urbarium dcS Hcuzchntenözri Ehrcndingcn wird bestätigt. Absch. 357, 8 7.

d». Baldingcn.

477. 17:;:!. Die Käufer der GcrichtShcrrlichkeit und der Hofe zu Baldingcn bitten, dasi die Statthaltcr-

und Verwaltung der GcrichtShcrrlichkeit, die sie erkauft, bis zu Abbczahlung der 6999 Gld., für welche

sind Ehrendingen Bürge und Zahler ist, diesem übergeben werden mächten. Die Gesandten

ein? ^ daß man in dieses Begehren einwilligen könne, in der Meinung, daß in dcö Untcrvogts Eid
^^"lelausel dieser Verwaltung wegen eingeschaltet werde» sollte. Sic nehmen daö Ansuchen in den Ab-

Absch. 357, § g.

O. Würenlingcn.

^ 478. I7lti». Der Gemeinde Würenlingcn wird unter Ratificationövorbchalt gestattet, Behufs der
»nd Reparation ihrer Kirche 13 Jucharten mit Cichbäumen besetzten Landes von ihrem Gemcindwcrk

recht^ ^ '"'d das Holz an ihre GemcindSangchorigcn zu verkaufen. Zum Ersaß für das Forst- und Etumpcn-

le»d Viertel Kernen Grundzins auf jede Juchart dieses auSgestvcktcn Landes gelegt. Die regic-

da, " innerhalb zweier Monate ihr Gmbcfinden dem Landvogtc zuschicken; der Landvogt hat als-

dieses Stück Land auSzumarchen. Absch. 457, 8 13. js 473. 17-W. Obiger Beschluß erhält die Rati-

Absch. 474, 8 7.

1'. Hof Dättwyl.

17 lK Es wird erkannt, daß der einem evangelischen Besitzer zugefallene Hof Dättwyl nach

pfarrgcnvssig sein soll. Absch. 483, 8 27.

<Z. Fis Ilsbach.

Ä e>^' 481. 17 41. Aus die Anfrage, wo und wie das Gericht FiSliöbach von Seite der Stadt Baden als

bw ^^r» daselbst gehalten rvcrdcn soll, wird auf den Abschied vom März 1793 als zu befolgende Norm

diesen. Absch. 483, 8 19.

It. Hof Hofstctten.

^kv>,^ ^ ^ wird beschlossen, daß der Hof Hofstetten, welcher in den Besitz eines Evangelischen
'"'kn ist und in sc» Gerichten von Birmcnstorf liegt, zu der Filiale daselbst gehören soll. Absch. 483, 8 27.

28. Personelles.

sZürich »nd Bern: Art. 485, 497-1

1^47. Es werden die Streitigkeiten zwischen Basilius Tschudi'S, GerichtShcrrn zu Schwarz-

hintcrlassencr Wittwc rind LeontiuS Tschudi, dermaligcm GerichtShcrrn daselbst, betreffend die Erb-
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fchaft Marimilian Tschudi's, ferner der Streit zwischen Schultheiß Schnorf zu Baden und LcontiuS Tschudi

schieden. Absch. 198, 8 5. js 484. 17 l!». Der fürstlich-constanzische Abgeordnete empfiehlt den Schuld

Schnorf von Baden wegen der Streitigkeit, welche er mit Hauptmann Leontius Tschudi von Wasscrstelz

in Betracht, daß derselbe fürstliche ConscnSscheiue habe. ES wird versprochen, daß daS Justizmäßigc vorge-A

werden solle. Absch. 138, 8 12. js 485. 4721!. Baldinger will des ausgetretenen Untervogts Schnorf

nicht mehr in seinem Hause verwahren; diese Anzeige wird -»I i-ckcrcinlum genommen. Absch. 219, 8 ^

489. 4 721!. Dem katholischen Pfarrer Kopp, welcher bei der Erceution eines Verbrechers sich dem cvangclN^
Geistlichen und dem Malefieauten gegenüber ungcbübrlich benommen, wird ein Verweis gegeben, der V»rb'

aber zu beliebiger weiterer Disposition ->ck i-ctcromlum genommen. Absch. 219, 8 2. I; 487. !71!1> WK

dem schnorfischen Geschäfte von sämmtlichen Gesandten vorgenommen worden, daS zeigen die au die

eingeschickten Acta und der mündliche Bericht der Gesandten. Absch. 315, 8 11. js 488. 471!!. Dem ^

Händler Thomas Wagner, welchem wegen eines zu Zurzach verkauften Schmähbuchs, betitelt Hullcnn« ^

vstus, auf seine Bücher und Waaren Arrest gelegt worden war, wird auf Verwendung von Constanz AnA^

aus Aufhebung des Arrests und Straflosigkeit gemacht, wenn er dafür selbst dcmüthig Ankomme. Absch-

8 19. 489. 471!! In Beziehung auf das voriges Jahr angefangene „Münzcrgcschäft" läßt

es bei der von der schwarzcnbcrgischcn Regierung über den Obcrvogt Joseph Ludwig Schnorf und seine T"

gefällten Sentenz bewenden, wie auch bei dem von den Ständen aufgelösten Arreste; doch sollen sie jä?»

sein, die hierseits wegen der Sache ergangenen Kosten abzutragen. Die Besetzung der durch ihn lcdig lff"

denen Stelle im Rathe zu Baden wird den Ständen anhcimgestellt. Die Fran Obervögtin ist in Gnade»"

ferner» Ahndung entlassen. UebrigenS läßt man cS „bei dem bereits mit ihr Vcrlosfenen" bewenden.

327, 8 12. sj 499. 471! !. Ein Entwurf, wie das Vermögen der schnorfischen Kinder zum Nutzen der

verwaltet, und auf welche Weise ihnen ein Aufschub von einem Jahre gegeben werden könnte, wird ml rclcren ^

genommen. Absch. 327, 8 1-3. 491. 4.71!!. Da ferner der ausgetretene Statthalter Bernhard Schn^^
Baden auf zweimalige Edictalcitation sich nicht gestellt hat, will Zürich ihn in contumaciam verurtheilen,

und Glarus hingegen ihn noch zum dritten Male eitleren. Absch. 327, 8 14. 492. 471!!. Dem

des Kaspar Anton Schnorf, Sohn dcö ausgetretenen Statthalters, daß seine und seines VaterS

Arreste befreit werden möchten, wird nicht entsprochen. Absch. 327, 8 15. jj 493. 4 71!4 Ob der

Stipendien- und FidcicommißfunduS setzt oder erst später liquidiert werden sott, wird a<I icforoinlnm gc»^' .

Absch. 327, 8 16. 494. !71!4 Die Curarorcn der Haushaltung des Obcrvogtö Schnorf treten von

Stelle ab. Unter Ratificationsvorbehalt wird gut befunden, den Landvogt zu beauftragen, die Kinder des ^
vogts Schnorf, welche früher diese Curatel nachgesucht, um ihre Gedanken darüber anzufragen und,

von der Curatel abstrahieren, die Crcditoren davon in Kcnntniß zu setzen. Absch. 334, 8 13. 495. !^""^>
Betreff des Statthalters Bernhard Schnorf ist Zürichs Gesandtschaft instruiert, mit und neben denen der andern

daS Vorgefallene zu untersuchen und zu beurthcilcn. Bern und Glarus erklären, daß sie über dieses ^ ^

bereits geurthcilt, den Statthalter libcricrt und in seine vorigen Ehrenstetten wieder eingesetzt haben- ^

zürchcriichc Gesandtschaft hinterbringt daS ihren Herren und Obern und überläßt denselben die Verfügung- ^

Betreff der Rathsstelle des ObervogtS Jos. Ludw. Schnorf ist sie nicht instruiert. - Bern will untersuch^.^,

Schnorf zu Thicngen eiimiimlitm- oder civilitcc verurthcilt worden sei, im ersten Fall Baden überlassen/ ^
andern Rathsherrn zu wählen, im andern zu berichten. Glarus stimmt dafür, daß demselben das Gejäff
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^ ^hren unschädlich sein und er seine RatlMcllc zu Baden behalten soll. Schnorf legt ein Attestat ein, daß

^ Urthcil ein Civilurtheil gewesen sei, und stellt den gn. Herren und Obern anheiin, daö Beliebige zu cr-

Msch, z ^ 496. 17!!. Die Kosten wegen Jakob Meycrö, „des Tochtcrmännlis", sollen an

" Obcrvogt von Klingnau gefordert werden. Absch. 357, 8-i. 497. I7t!<» Die Erben des ObcrvogtS

Han^ wegen ihrer „nothdringcndcn Umstände" um die Erlaubniß, ihre liegenden Güter in todte
wr wen es immer sei, verkaufen zu dürfen. Ihr Ansuchen wird in den Abschied genommen.

41», 8 9.

5
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